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348 22. Sitzung des Bundesrates der Republik österrei�h. - 17. Juli 1947. 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 10 Minnten. 
Vorsitzender Eichinger e r Ö f f n e t die 

Sitzung und erklärt das Protokoll der 
letzt,e:n Sitzung als gene h mIgt. 

E n t s eh u I d i g t sind die Bundesräte 
Gra f,'Dr. Ing.IL,eebn·e·r, LetlSsing und 
Ma n t l e r. 

E 1 n g e ila ng t sind ,jlene Oesetzesbe
sClhIu.sse des NatiooaJr,ates, deren Beratung 
GegellJStand der T'agesordmmg ist. Sie wurden 
gemäß § 29C dler OesehMtsordnun,g den. Ob
männern der zuständigen Auossehü,sse 'zug,e
wiesen und in den Auss·ehüssen vorberaten. 

Gemäß § 30 E der !Geschäftsordnung wird. 
mit der erforderl!iooen Zweidritte1mehrheit 
besohlOlSlSlen� von der VefIViielfMtig.ung der 
AUSISchußbericbte sowie v·on der 24stündigen 
Ve'rteilUDgIsfrisi d.er iBericht,e Abstand zu 
nehmen. 

Gemäß' § 28 B der Oe'sohäftsordmmg wil.'d 
noeh folgender Punkt auf die Tagesordnung 
gesetzt: Wahl ·von 13 Mitgliedern für den 
ständigen gemeinsamoo Ausschuß im Sinne 
des § 7 des Finam-Ver fa/Slsungsges etzes'. 
Dieser /Punkt wird als letzt-er hehandelt 
werden. 

Gemäß§ 27 D der Geschä.ftsordnung 
werden da'Sl KuJturubereinlkommen 'ZwiBehen 
der 'Republik ·österreich .und der :FranZÖS!i
sehen Republik sowie die iNovelille zum Natio-

I nal'sozial'istengesetz bis ,zum Eintreffen des 
BundeiSimitnilstel'lSl für UntJerriclht, der inf.olge 
einer Ehrenipromotion 'V,erhindert ist, reCiht
zeitig zu ·eI'ISICheinen, oh'I).·e ,Einwendung zu
rÜc·kgestellt. . 

Es wird itn die Tage 'SI 0 r d n un g einge
gang,en. 

1. Punkt ist der Geset·zesbeschluß des 
Nationalrates vom 2. Juli 1947, ibetreftend 
die Str.fprozeßnovelle 1947. 

IBeriehtel"Statter . Dr. Hiermann: Hohe·s 
Haus! D8JSI voI'lliiegende 'Gesetz gient auf ·eine 
Anreg.ung des AJ.lid,erten Rates zurück. Der 
Alliie-rte ,Rat hatbeitl'ooJ'1prufung der Tätig
keit der österre:ichisehen lGerioMe .in Volk's
gerichtssachen die iFestste1lung gemacht, daß 
in Strafv,erfahren Wiegen V,erbrecb-en, die 
mit mindestens ·zehn. Jafh:ren Kerkier bed.roht 
sind, di.e Arbeitsbelastung der lGerioole durch 
zahlreiche EnthaftUllg98nträge, wele.b,e oft 
gar· nicht entsprechend begründet und, ge
.reehUerligt s·i:nd, ,erbebHeb ,gestei.gert wird. 
Der Alliierte Rat bat daher die E.in'bringung 
einles Gese,tzesem.tW'Urfes 'angeiregt, in wel
chem festgelJegt werden ,soll, daß der Unter
sucJh'll:l1Jgsmc.h:ter des V 611k!sgerichtes naClb. .An
Ihör:ung des Stalatsanwa1wsoo1sc.heddev, kann, 

obe:in 'Enthaftl1lnglsantrag ,an daiSi Obe:r1ande:SI
ger.icht, wile ,elr lIiormalin der Strafproze!ß
ordnUlIJlg vQ:rgeselhetn ist, Z'UläSisig Isein soM. 

.DIer vQrilJiegende GesetzesentWlUd ,erfüllt 
diesen Wu:I1ISlclh detSl A'llii!erten R,ates. ,Er lilst 
ahe-r IlIieht nur 'al\l!f dJaJSI VolkSigeriohtsverfaboren 
,abgestellt, Isond,em· 'ermächtigt den Unrter
,suchungsriehter im allgemeinen, Anträge auf 
lBelassung auf frei,em Fuß, über welc,be nach 
§ 194 der Strafprozeßordnung der· -Gerichts-
�O'f zweiter Instanz zu ent1scheiden hat, al-s 
unbegründet zu verwerfen, wenn ,er und de·r 
Staatsanw.alt übereinstimmend. der 'Überzeu
,gung Imd, daß ,Fluchtgefah.r, Vera:bredungs
gefahr oder WiederholungSigefahr vorliegt 
oder heÜ; FJJuClh�eDa:hr .aJleliIn die ,Sicher.heits
�e'iJStllinlg·· lILiohit hi1llreicht. lDiese Regelung 1st 
in einem Absatz formUiliert, der dem bis
-her.igen § 194 der St�8!fprozeßordnJung al'8 
neuer Absatz .angeftügt werden ISQ/U. .In 
ZweUeltsfällen so!:l alber dennoch di,e Vorlage 
all das Oherlandesgericht :stattfinden. 

Naturg,emäß haben sieh gegen eine der
artige Einsehränk1lll1g em·es· bish,erigen 
-RechtszUJstandes, der lSIieh ;auf d.as wichtige 
Gut der Freiheit bemeht iIl'Ild es sieh,ert, Be
d�nken sehT .gewichtiger Art ve�neihmen las
,seu, die wir ,sehHeßlieh und endlich alle tei-' 
len. Von seiten des BundelSlIIlmisteriums für 
Justiz ist ,in dieser HinlSieht insofern eine 
gewisse Beruhigu:ng erfolgt, alts man in der 
Begründung und auch gestern . in den Aus
führungen im Ausschuß darauf hing.ewiesen 
·hat, daß ja 'Pf·aktisch ibeil den Strafsachen 
auch der Staatsanwalt se1bst schon weg,en 
des ,Druckes, dem er rein arbeitsmäßig unte'r
liegt, kein besonderes Interesse dar:an ha:ben 
könnte, überflüSSlitg Haftsachen zu seihaffen und 
,sie übermäßig alIJSiZudehnen. AVf der ande
fen Seite weiß ,mall' !D!Ill1I lI1a:türUch, daß die 
Justiz auem e.in Mecbanismus ,ist, der manch
mal sehr träge abläuft, und daß man ·sieh auf 
das rein Moen-seMiooe nieht absolut verLassen 
kann. 

Es' wurde besooders betont 'lIDd in der For
mulierung . 'ja a.uch berueksidhtigt, daßtn 
diesen FäHen der Staatsanwalt . und. der 
U nter.suehungsrichter der "tl'berzeugu.ng" 
sein müssen - .auf dieses Wort wurde Wert 
g,el,egt -, daß die weitere Haft auf· alle 
Fälle geboten ist. 

Nun '�Oinmt es wohl darauf ,an, hier zum 
Ausdruek zu ibringen - ,und das ,wäre eine 
Angelegenh.eit etwaiger Durrihfiihrnngswei
'sungen-, daß· die 'Überreug'UJlg !im engsten 
und st'rengsten Sinn 4esWorte.s zu v,el'lStehen 
ist und d.aß eine solohe tl'berzeugung .auch 
eingehend 'begründet 'WIe7:den Imuß. Das 
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könnte leIDe gewi'Slse Kautel sein, d aß di'ese Monaten begl'loozt. 'Als ebenfaUs neu ist in 
Bestimmung nieht eine wesentliche Ver- be iden F�llen noch ,autgenommen worden, 
schlechterung g,egenüber dem bLaher gelten- daß bei Mißbrauch der Fre,iheit bei Unter-" 
den Recht bedeutet. , , brechung oder Aufschub beide BegÜllstigun-

Die vorliegende StrafprolJeßnovel'l,e, verau- gen narul'1gemäß widerrufoo werden können. 

laßt durch den Wunsoo de,s Alliierten Rates, D1e' übrigen ,Bestimmungen !sind im allge
in dü�\ser Frage eine Änderung herbeizu- meinen redaktiooolle Verbesserungen und 
führen, nimmt den ,gebot,enen Anlaß wahr, Richtigstellungen. 

auch 'eine Reihe von andefien Be:stimmungen Erw.ähnen möc:ht,e ich noch eine Änderung, 
im Strafverfahr,en zu ändern. Insbesondere hinsichtlich d'e'r Ti:1gungder VeruJteHung, 
im Auslieferungs!V,erfahren wird eine Ab- wobeiebenfaHs aus A:rbeitsersparni,lgründen 
änderung getroffen, indem der Grundsatz vorg,esehen wird, 'daß dann, wenn der Vor
aufgeSteUt wird, daß de r Staatsanwalt <las eitzend,e und der Staatsanwalt in der Ansicht 
Recht haben 'SoH, !Von der V,eflfolgung einzel- übereinstimmen, <laß die TiLgung zu ,ge
ner Straftaten abzus'ehen oder unter Vor be- wä,hren list, al'80 in positiven Fällen, eine 
halt von der Verfolgung zurückzutreten, wenn ,Beschlußfassung im Senat nicht notwendi g  
die Strafe oder die Maßnahme, welche im ilst. 

' 
�usland v
.
er�ä��t �erde� �önnte, .�o sch�ver Endlich wird ,im § 5 noch der Artikel I des 

�st, daß ?-ie m�:andllsche Ihr geg,eIlJUber. lacht iBund-esgesetlJetSlvom 17. August 1934, B.GJBl.LI 
1118 GewIcht fallt. E,s Ikommt also hl,e'r zu Nr. 214 Isowie das Bund,esgesetz B. O. Bl. -einer A?wägung der Ta�bestände, bezie- N f. 509/ 1935 aufgehoben. Das s1p.d die Be
hungswe'l&e der Straf,en ZWIschen Inland und !stimmungen übeT Verfolgung und IBestra-fung 
Ausland. von übertretungen gegen die Sicherhe'it der 

Der § 363, Abs. (1), der Strafpro zeßord- Ehre.· Es handelt sich hier vorwiegend um 
illlUng lsoll im :Zi.�er 3 ,dJabiongeh,etnd geändert Bestimmungen die das Denunziantentum 
we rnen , daß die dO:rJ genannte Frist von treffen 'SoUen.

' Man ist davon abgegangen , 
'einem Monat verlängert wird. Die FOl't- diese Sonderl'egelung tin die Form von Straf
setzung des Strafv,erfahrens unter Vorbehalt verfahrenrsvorschriften - zu bringen. Wir 
der späteren Verfolgung SQll dann möglicll werden heute noch ·ein 'ooder,eg Gesetz be
sein, wenn seit ,Beendigung des inländischen handeln, das besondersfÜlr diese. Materie 
Str.afverfabrens noch n.icht mehr als drei durch Abänderung des Strafges,ebe,s Wandel 
Monate, Iseit Beendigung d es a usländ ischen schaffe n isolI. 
Strafverfahrens noch nicht mehr als ,ein Jahr 
verstrich,en ist. 

Ferner bringt das Gesetz -in einer Ände
rung ,der §§ 401 u.nd401 a der Stra.fprozeß
ordnung eine Re.g,elung in den Fragen des 
Strafauf,schubes und der Strafunterbrechung, 
wobei neu. 'eingeführt wioo, daß in beiden 
Fällen über Antrag ,einer Behörde auch ein 
Strafaufschub und ,eine Strafunterbr,echung 
gewährt werden kann, wenn die Arbeits
kraft des VerurteiUen f.ür die Volkswirt
schaft zwingend notwendig ilSt. Eine ähnliche 
Bestimmung haUe es Iseinerzeit ,im kaiser
lichen österreich gegehen; man i,st während 
der Kriegsjaihre mit ähnliohen Maßnahmen 

,vorg,e.gangen. Sie waren aber, wie gesagt, nur 
auf die Krie,gszeit abg ,estellt und 'sind wieder 
verschwunden. 

Weiter .ist e�n 'Grundsatz der Praxis, der 

ZuS\amwenfassend kann man 'Sagen : Abge
sehen von d,en Bedenken, die linsbesonder,e 
gegen die Abänderung des § 194 der Straf;. 
prozeßordnung geäuße rt wurden und von 
denen wir hoff,en wollen, daß die Hand
habung und etw.aige Weisungen des ißund:es
ministeriums für Justiz sie zerstreuen kön
nen, ist das Gesetz selbst unbedenJk:lich. Ich 
stelle daher namens des Ausschusses den 
An t r a,g, dem GesetZlesbeschluß die, Z ustim
mung zu eTteilen. 

* 
Gegen den Gesetzesbeschluß wird k e i n 

E i 1). s P I" U c herhoben. 

Es folgt al,s 2. Punkt der Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 2. Juli 1947 über die 
Z uJäs's1gkeit der gerichtlicboo Geltend
machung verjährter Rechte. 

bi,sJI,er nicht im Gesetz verank,ert war, nun Hericihte:r.S'tatter Hr. Hiermann: Hohes 
ebenfalls in das Gesetz hineingekommen. Da- Haus! Auf dem Rechtsg;eMe,t, da.s das \Y0r
nach dari der Auf'schub dann nicht bewilligt liegende Ge,setz behandelt, haben im wesent
werden , wenn der Verurteilte nach Art od,er lichen drei Verordnungen -bestanden, di,e 
Beweggrund der strafb a I"en Handlung odeT vom Jaihre 1939 ,an die Frag,e da:r Hemmung 
nach Iseinem Lebenswandel für die .8icber- . der VeMährungsfristen und 'ähnlicher Frd:sten 
heU des Staates, der .person oder des Eigen- geflegelt haben. Dieses Oesetz knüpft vor 
turns besonders g,efährlich ist. Die Dauer d,e'r allem an die letzte dieser drei Verordnungen, 
Unterbr1echung i,st mit d're.i Monaten, die ,an die Zwe.ite Kdeg;smaßnJaihmenverordnung 
Dauer des AWrS'Chubes mit höchstens !Sechs vom 27. Septembe r 1944, an. 
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Esb&stimmt im § 1 daß ein Recht trotz �"tag'e tret,eooen Denunziantenunwesen etwas 
Ablauf der Ver:läihrung.slrist oder der son- zu steuern. Nach den gegenwärtigen ,gesetz
stigen für die· iBeschreitung des Re,cht-swege's lrichen RegeJung,e,n gibt 'es nur :zwei Methoden, 
oder die a;nd,erwe:iHge Geltendmachung von derart unl'iebsamen Vorkommni,ssen 'beizu
Rechten in g,erichtlic.hen Verf.ahren vonge- kommen.: Das sind einmal, die §§ 209 und 210 
schriebenen Frist ,auch noch nachher g·eltend des Strafg,esetres über die Verleumdung; sie 
gemacht werden kann, und 'zwar bis 30. J·uni ibetr:eff,en: ,aher nur i'eruen Fall, in wel'Chem 
1948 wenn diese Frist· erst nach dem 31. ne- jemand einen anderen wegen eines ange-· 
zember 1945 abgelaufen ist. U r:spl'!Ünglich dicht'eten V,erhrechens angibt oder beschul
thatte d ie Reg,ierungSIVorlage den. T,ermin mit di,gt. Im übrigen können derartige :Beschuldi-
31. Dezember 1947 festg,elegt; eT wurde aber guntgen gegenwärtig, nur .a�ls 'Ohe:rtetungen 
in Voraussicht weiter,er bestehender Schwie- gegen die Sicherheit der Ehre g·eahndet 
lrigkeit,en um ,ein weiteres halbes Jahr ·aus- werden. 
gedehnt. D'iesem unbefriedigenden Zustand 'soll nun 

Der § 2 reg,eIt einen Sonder,fall, wonach d·as Gesetz abheHen.E's 'schafft mit dem § 321 
nämlich iRechte, an de:ren tGeltendmac.hung d'e,s Strafgesetzes das Vergehen d·e.r falschen 
der Berechtigte in der Zeit seit dem 12. F·e- Verdächttgl1mg. Dieses Ve<rgelhen deir falschen 
bruar 1004 aus politischen Gründ,en ver- Verdä6htigung begeht derj,enige, der y(}r

,hindert war, ebenfalls nooh bis 30. Juni 1948 sätzlieh einen and,er,en wider be,s:seres Wissen 
geltend Ig·emacht werden können, wenn eine eineS! von Amts wegen zu vedolgenden Ver
der im § 1 'bezeichneten Fdsten nach dem gehens, einer solchen übertretung oder 
12. Februar 1934 abgelauf,en war. Hier han- sonst eines V,erhaUens, fälschlich beschuldigt, 
delt ,es sich also um Behinderungen, die aus das eine sichernde Maßnahme, dienst- oder 
po.1iUschen und aus r.ass1schen Gründen ein- stand,esrechtHehe Nachteile oder eine Schmä
getreten waren. lerung der rStaatlsbürgerlichen Rechte de's 

Her § 3 sieht einen weUeren Sonderfall. fälschlich Beschulld'igten nach sich ziehen 
vor, der davon ausgeht, daß ja auch für die kann. 
Verpflichteten naturgemäß im ILaufe der Es ist n�h eine QualiifLkation berücmsichZeit - ·es geht ja hier die Rechtsv,erf.01gung Hgt, die' im Abs. (2) formuHert wird. Wenn praktisch auf zi,emlich weite Z·eit zurück - nämlich der, Täter aus einem niedrigen tBeSclhwieriglkeibooJ entstandeIb sind. D;runacih ist weggrund ooer mit besonderer ArgUst ge� dem Verpflichteten bei der Erfoüllung seiner handelt oder die Tat .als Beamter dn 'seinem 
Verbindlichkoeit Entgegenkommen in der Amte begangen bat od,e,r wenn die T,at mit 
Form zu 'beoWe:Ese.n, d'aß ,er auf Verl.amgen der Gefahr, eines sc'hweren N.ac.hteile.S' für den eine solche En.tschädigung zu leisten hat, daß fälischlich Beschuldigten ve·rbunden war, der Verpflichtete Ise;lbst keinen Gewinn aus erhöht ,sich der Straf,satz bis zu einem Jahr 
dem Schaden des Ber·ecMigten zieht. streng.en Arrest, wähl"end 'er im 'el'isten F.all'e 

Der § 4 bringt eine Abgrenzung des An- des einfachen Ver.geh'Bns bis zu einem halben 
wendungsgebietes di,ese,s Gesetzes gegenüber Jah:r Arrest tgeht. 
den RückosteHungsgesetzen. Im ,Zusammenhang damit 9f1fäh:rt auell der 

§ 5 :sieht vor, daß bei der GeJtendmacohung § 487 d,es Str!irfgesetzbuches hinsichtlich .der 
der Rechte auf Grund dies,es Gese,tzeis die Ehrenbeleidigung eine Berichtigung. 
Einwendung der .fIes judicata nicht erhoben 
werden kann. 

Ich b ·e a oll tr ·a .g oe namens des Ausschus
ses, dem Gesetz die Zustimmung zu erteilen. 

Im § 495 de ·s Straf,gesetzbuches wird d'lIrch 
Arlik,el I, Z. 4, ·eine weiter·e Richtigstetllung 
im Zus'ammenhang mit den Bestimmungen 
unserer Bundesv,erfassung vorgenommen und 
die, betreffende St,elle dem gegenwärtigen 
Standpunkt angepaßt. 

Der Antrag des Be'fichterstaUefis, g·egen Namens des Au'SS,chusse,s b e  a n  t r a g  e 
den Geset7Jesooschluß k e i n  e n E i n- ich, das Ho.he Ha'lI's möge beschließen, ge.ge9-rS p r u eh zu 'Bl'lheben, wird a n g e- den Gesetzesbe:schluß des Nationalrates n 0 m m e n. k ei ne n Ein 'SI p r u c h zu erheben. 

B. Punkt list der Gesetzeisbeschluß des 
Nationalrates vom 2. Juli 1947, betreffend die 
Strafgesetznovelle .. 1947. 

Bedehrtel'lstatrer nr. Hiermann: HohesHausl 
Dieses 'Gesetz v,erfolgt vor aU·em den Zweck, 
dem in Zeiten politiseher Umbruche und 
politischer Hoehspann'lIng immer w.ieder zu-

* 
Der Antrag des Beriehterstatte'rs wird 

a n gen 0 m m e n. 

Es folgt 1818 nächster Punkt der Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 3. Juli 1947, 
.beboollelßld dias Anhaltelagergesetz. 
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Bericht·erstatter Dr. Duschek: Hoher Bun- verfahrens, wenn der Betretl,ende nicht aus 
desratl Die Gesetzesvorlage, um die es sich anderen Gründ-en ohnehin VOr das Volks
hier handelt, betrifft eine der bedenklichsten gericht Ikommt Auch im selbständigen An-

, Bestimmungen des NarbiJOnah!oziaHl:3tenge- haltevedah,ren d,arf de:r Ve:rdächtige in der 
setzes : die Errichtung von Anhaltelagern für Regel nur auf Grund eines riohterlichen, mit 
sogenannte be:1astet·e NationalISOzialisten. Ich Gr:ünden ve'rSleihenen B:efehls verhaftet 
sage bedenklich, nicht weil ich irg-endein werden. 
falsches Mitleid mit den Nationalsoziailist-en Die Dauer der Anhaltung ist durch § 5 fest
halbe, -sond,ern weil di -ese Bestimmung:en den gelegt, wo es heißt (liest): "Die .,änhaltung 
Prinzipien d-er Demokratie widersprechen 19011 ,e,r:stmad:ig höchstens für die Dauer von 
und weil ich auclt ntcht glaube, daß sj,e se"hs M-OII1:at'en ,amg,eordnet, ihre Dauer lrenn 
irgendw:i'e praktisch günstige Konsequenren aber jeweiLs duroo BelSiC:hluß .des Volksg,e
nach lsic.h ziehen werden. ,wir h,aben von den ric:ht-es je um Wleitere �ehs Monate Ms auf 
AnhaUelagern der früheren Zeit ,genug ge- insgesamt zweli JaJhl'1e verlängert werden". 
hört, um zu wissen, daß SO!lelh-e Lager nur Die näohsten Par,agl'laphen beschäftigen geeignet -sind, die Angehaltenen noch mehr sich mit der Frage der vorzeitigen Entund. IliOch -enger runeinander z.uschHeßen , '80 laS'sung, die unt.er Umständ,en möglich ist, 
daß eine Wti:rku'l1g im Sinne der Entnazifizie- und zwar wieder über Antrag des Staatsan
rll'ng durch ISIOlche AnhalteiJ:ager hesHmmt waUes beim Volksgericht, und mit dem
nieht gegeben ist. Widerruf einer solchen vorzeitigen Entlas-

Diese ßestimmulllg wurde in das National- sung. I.ch berne:rtke hiezu, daß die vor.zeitige 
sozialiste.ngesetz gegen den Willen aller Entlassung vom Gericht entweder endgültig 
öst,erreicMschen Stel,len aufgenommen, weil oder probeweise mit ein,ern Jahr Probezeit 
-sie vom AIUierten Rat gefordert wurde, und verfügt werden kann. Nur in 2'Jwei Fällen, bei 
es bleibt uns auch 1,etzt nichts and·eres übrig, Eintritt besonderer Umstände oder wegen 
als der Gesetzesvorlage unser,e Zustimmung Fluchtgef-ahr, besteht die Mög,1ichkeit, die 
zu erteilen. Entlas-sung 71U widerrufen, aber nur wähf1end 

Feststellen möchte ich 2'Junächst nur noch, d-er Probez-eit. Wenn die Probezeit abge
daß die Vorlag·e alles vOfisieht, um die g,anz.e laufen h�t, dann ist ein solcher W,ide-rruf der 
Angelegenheit, 'soweit ,es in :Anbetracht der EntlaSisung nicht mehr zulä'ssig. 
Umstände überhaupt IIlÖg1ich ist, vom demo- Der § 8 beschäftigi ,sich mit dem Über
kratischen Standpunkt aus halbwegs erträg- prüfungsverfahren. nemzufolge ist jeder im 
lieh zu gestaUen. Anhalte'lager Befindlliche ,berechtigt zu ver-

Ich möchte Ihnen da.s an Hand der Regie- langen, daß er vorzeitig entla!SSlen od-e'r die 
ru�vorlag,e, über die ich Ihnen noch kurz Notwendig:keit seiner Anhaltung neuerlich 
ref;eri,eren will, eingehend d.arlegen. ü1:lerprüft wird, wenn 'seit . seiner Unterbr!in-

Der §1 beschäftigt !sich mit der Errichturug .gung im Lager mindestens sechs Monate ver
von AnhaUelagern überhaupt; ,es heißt hier :swichen lsind. über diesen Antrag hat das 
(liest): "Zur Anhaltung belasteter National- VolkSigericht zu entscheiden. W'eIln das 

soziaHsten; die ror die tdemokr·atis.che R'egie- VolksgeI"icht den Antrag ablehnt, kann der 
rungsform oder Republi.k ös,terreic.h äußerst AngehaUene erst nach Ablauf von weit-eren 
g-efährlich !sind, werden besondere Lag·er !sechs Monat'en neuerlich um Überprüfung 
errichtet." Damit ist also der Kreis der Per- ansuchen. 
SOllen, die Jür die Anhaltung überhaupt in Der dritte Abschnitt, bestebend aus den 
Frage kommen, u.mr,j'ssen durch die Qualifi.... §§ 10 bis 13, bes·chäftigt 'Sich mit der Anhal
kation "äußerst gefährlich für die, demok�a- tung im Lag,er selbst. § 10 enthält Ang�ben 

tische R,egierungsform der Republik öster'" über die UnzuläSiS1gkeit der Anhaltung. Es 
reich". Diesen Tatbestand haben die Sicher- handelt sich darum, daß P.ersonen, die der 
heitsbehörden zu heurteHen, was im § 2 fest- V'ersehrtenstuf'e IV ang,ehtören, f'erner Män
gelegt i ,st. Die Sicherheitsbehörde hat den ner über 60 Jahre und Frauen über 50 Jahre 
Staatsanwalt in K'enntnis zu setzen und ihm sowie JugendJiche bis zu 18 Jahren nicht an
das Ergebnis ihrer Ermit tlung-en zu über- Ig.ehalten werd-en dürfen. nie Bestimmlmg 
reichen. Doer Staatsanwalt hat vor seiner Ent- hinsichtlioh d'er Jugendlichen dürfte pra'ktisch 
scheidung eine Äußerung d.er zuständigen ohll!e j'ede iBed'eutung sein. 
Sic.herheitsdirektion einzuhol,en. nie Anhal- Ferner i,st vorgesehen, daß die HesHmmun
tung selbst verfügt dann auf jeden ·FaH das .gen "über die Unterbringung von Rechts
Volksg-ericht. Darüber geben di'e §§ 3 und 4 breooe'rn in Arbeitshäusern 'sinngemäß auch 
n äh,e re Bestimmung,en . .Das Volksge'richt ent- für die ADJhaltelager Anw-eud;ung finden 
scheidet nämlich .entwooer. im Zuge eines 

I 
sollen. E-s handelt sich um iFäHe VOn Kran'k

Strafv,erfahrens w�gen eines Verbrechens heit, Sc:hwang.er.sehaU, Arbeitsunfähigkeit 
od-er im Zuge eines -selbständigen Anhalte- usw., die eine solche Anhaltung als unzweck-
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mäßig ertScheinen J.assen. Wenn die Anhal
tung auf Grund dieser iBesrbimmung durch 
zwei Jahre ausgesetzt wird, dann .ist zur 
All1haltung ein neuerlicher Besch.luß des 
V olksgeTicbtes erfoTderlidh. 

Der § 11 besclläftigt sieh mit dem Auf.sehub 
und der Unterbrechung der VoNziehung. Hat 
der AngehaJtene -eine Freiheitsstraie ·zu v-e·r
büßen, :So() ist.die Voll2liehUJIlg der AnhaltU11Jg 
im Lager für die nauer des Vollzuges d-er 
Freih,eitSistraf·e aufZ.uschieben od�r zu unter
brechen. 

Über die Behandlung der Ang·ehaltenen 
trifft § 12 die notwendigen Bestimmun:gen. 
Ich möchte nur hervorheben, daß e.s. hjrer 
unter anderem heißt 1(Jiesrt): "Im übfligen 
dürften den Angehalteuen uur die Beschrän
kungen auferlegt werden, di-e de.r Vollzug der 
AnhaltUJlg und' die Sicherheit und Ordnung 
'llp Lager erford�rn". 

Der § 13 setzt fest, daß das Lager durch 
den GerichbSthofp!räJs�denten erster Instanz 'zu 
bea�lStichtigeiß! list, in dessen Spreng-el sich 
das betreffende Lager befindet. 

Her § 14 beschäftigt sich mit dem Er·satz 
der . Kosten der Anhaltung. Es sind die übli
chen. Bestimmungen. 

Die SchlußbestimmUJIlgen sind im § 15 fest
gel,egt. Hier wäre nur zu ,erwähnen, daß das 
Bundesgesetz '€fist in Kraft tritt, sobaLd di,e 
notwen.digen Anhalte1.ager zur VerflÜgung 
stehen. Wann diese VoraUSlset2lUng gegehen 
ist, wird durch das Bund-esministerium für 
Inneres dur.eh Kundmaeb,1ll1ig im Bundes
ge'Slßtzblatt verlautbart. 

Mit der VoHziehung dlj,eS'es iBundesgesetze's 
sind die iBundesminist'e,rien für Inneres und 
für 'Justiz im EilliV'er.uehmen mit dem Bundes
:rri.illisierium für Finanzen betraut 

Hoher -Bundesrat! Der AUSIschuß für Ver
faSS'llIlgs- und ReehtsangelegenheUen hat die 
Vorlage gestern berllten und b eschlQs sen, 
den A n t rag zu st-eUen, der Bundesrat 
möge gegen d,en Oesetzesbesclll.uß k e [ n e n 
E i n  IS 'P ,r u c h e'rheben. 

* 

Bundesrat Dr. Stampß verzichtet auf das 
Wort. 

Sodam:J. wifld -gemäß dem Antrag de,s Be
fi.chtefistatteI'lSI gegen den GesetzesbeschliUß 
k e i 11: E i lIl. '9 P Ir iU c h erhooon. 

Es folgt der 5. Punkt: G.esetzesbesc.hluß 
des Nationalrat,es vom 3. JuLi 1947 über den 
"Bund der politisch Verfolgten". 

Berichterstatter Milhvisch: Hohe·r Bundes
rat! Die MenSC!h,en, die unter dem Faschismus 
aus poliHsclIen. und Abstammungsgründen 
schwerstem gelitten habß!.?, 'in den Kerkern 

Hitlers und in den Konzentratiori,slagern ge
sessen sind, haben sich gleich nach der Be
:freiung zu einem Igroßen Bund zus'ammen
geschlossen,der sieh nach längerer .EntwiClk
lung als "iB�d der politl,\sch V-e·rfolgien" kon
stituiert hat. Das vorliegende Gesetz, das' 
vom Nationalrat b�sch1ossen WUNe, gibt nun 
diesem Bund aus zwei IGründen - de,r efiSte 
Grund ist die Anerkennung de,r Opfer dde!ser 
MeJlJschen und, der '71weite die ·Festigung und 
HUle für ihre Interessenv!ertretung - den 
Chara:kter des ö-ffentlichen Rechtes. Das vor
liegende .Gesetz reg-elt nun diese Frage. 

1m § 1 wird fe�g.elegt, welcJie G:rtü.nde der 
Verfolgung die Vomussetzung dafür sind, 
daß die be,tre:lienden Menschen Mitglieder de,s 
BU11JdlßiS der politilSQh VIerfolgten werden .kiön
lllJen: erstoos, wenn iSlie wegen ihrer polibischen 
Gesinnung und Tätigkeit verfolgt wUnlen, 
und zweitens, wenn sie auf Grund ihrer Ab
stammung der VerlolgUJIlg z,um Opfer fi.elen. 
In 4bs. (2) des § 1 wUfide die Art der Ver� 
folgung festgelegt. 

§ 2 bestimmt, daß zur alleinigen Inter
eSISlOOVlertretung d�'eSter Pefisonen der öster
reichische Bundesverband de.s Bundes der 
politisch Verfo1gten iberufen ,i:s.t. Der Bun
dß'SIVerband und die Landesverbände sind 
gemäß § 2, Ab�. (2) juristische P,el"iSOD..en deos 
öffentlichen Rechtes. 

§ 3 legt ,lest, daß Statutenänderungen der 
Geneb'rnillgung des Bund,eSlmIDi,steriums für In� 
neres bedürfen. Jm Abs. (2) des § 3 wird die 
parltätische ZusammensetzU11Jg de,s IPräsi
diu.ms behandeJt. Ihm muß je ein Ve'rlreter 
der 'anerkannten 'politischen P.arteien .ange
hören. Di-ese Vertreter werden von den 'poli
Hechen Parteien namhaft gemacht, bedürfen 
a'ber der Hestätigung durc.h die tBund-e!shaupt
vel"isammlung des Bunde,s der politisch Ver
iorgten. tGiemäß § 3, Aibs. (3), muß dem P,rä
sidium immer ,auch ,ein Ve·rtreter de'r Ab
stammungsv-erfiolgten angehören. Her Abis. (4) 
des § 3 reg,eH die gleichen Verhältnis!se, die 
,für den iBunrdesverhand in den vo:r:angegange
nen Absätzen ile'Stgelegt sind, für die La:ndes
verbände. 

§ 4 bestimmt, daß die Bundesregie,rung 
einen Vertr-eter mit beratender Stimme in 
die KoUegialorgane d-es Bundesverbandes 
ent'senden kann. 

§ 5 behandeH den Aufgabenkr,eis. Ent
scheidend ist, daß vom Vel'lband in allen 
Fragen der Wiedergutma.chung und Betreu
ung VorscMätge und Guta�hten erstattet wer
den können. 

Abs. (2)' des § 5 bestimmt, daß z.ur Aus
stellung von Bestätigungen über die Zug.e
hörigke�t z.u dem im § 1 genannten Personen
kre.is . allein der Bundesrverband U11Jd die 
Landesverbände befugt ,sind. Abs. (3) .des 
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§ 5 enthält die :Bestimmung, daß Personeu, 
denen eine solche Bestätigung verwejg:ert 
wird, ein Beschwerd,erecht haben. 

§ 6 räumt dem BwndeJSiVerband des Bundes 
der poHti,sOO Verfolgten das Recht ein, in 
seinem Siegel und in seinen Mitgliedsaus
welsen dias Bundeswappen zu fühfien. 

§ 7 gibt den Funktionären, . die mit der 
Durehführung d.er Aufgaben betraut sind, 
die in diesem \Gesetz fiesbgelegt sind, die 

Stellung von öfJ.entlichen Beamten. Ahs. (2) 
legt fest, daß bei Nachahmung und F"ä�sehullg 
der vom Verband ausgestellten Hestätigun
gen die Strafhestimmungen gegen die Nach-' 
ahmung oder Vef1fälschuug von öffentlich·en 
Urlkunden Anwenldung finden. 

§ 8 Jegt die .Aufbringung der MiUel ,für d,ie 
Durchführung dieser Aufgaben f,est. Am 
wesentlichsten i,st, daß auc.h ein Zuschuß aus 
BundesmiUeLn vorgesehen list. 

§ 9 stellt fest, daß der V,erband durch das 
Bundesministerium für Inneres aufgelöst 
werden kann, wenn den in dieBem Gesetz 
festgelegt,en Bestimmungen, insbesondere hip
sichtliöh der Zu:sammensetzung. des Prä
sidiums der LandeSlVerbände und tC;les Bundes
v,erbandes, nicht me.hr Rechnung getragen 
wh·d. 

§ 10 reg.elt die Vollziehung dieses Gesetzes. 
Damit i,st das Bund·esministerium für Inneres 
im ginlV,ernehmen mit den beteiligten Mini-
sterien beauftragt. 

. 

Für uns Ii,st es nun eine freudig·e Tat, 
diesem Gesetz die ,Zustimmung zu geben. 
Der Ausschuß für Rechtsangeleg·enheiten 
hat mich beauftragt, heute im Hohen Bunde,s
rat den A n t rag zu stellen, g·eg·en das vor
liegende Gesetz k e i n  e n  E i ns p r  u c.h zu 
erhehen. 

Bundesrat Weinmayer: Hohes Haus! Ais 
Organisation der politisch Verfolgten, die die 
Angehörigen aller drei poHUsehen Parteien 
umfaßt, ist der Bund der politisch Verfolg
ten in ÖSlterreticill. eine !I1otwendige Folgeer
scheinung ,einer siebenjährig·en Terrorzeit, 
ausersehen, mehr als jede andere Vel'>eini
.gung mitzuhelfen am großen Werk einer 
wahren. Demokmtisi,eruIlIg, und bestimmt, 
Wahrer und Anwalt der Rechte seiner Mit
gHede·r zu sein. 

Das österr.eiehische Volk kann und darf 
derer nicht 'V·e'rg·�sen, di'e österreich in der 
tr:aurigsten Zeit seiner fast tausendjährigen 
Gesehichte· unter großten Opfern die Treue 
g.ehalten und die V:or:aussetzungen für das 
W,iedere'rstehen unseres V.aterland·es ge
schaff,en ha,ben. Die politiseh VerfoLgten 
naben bewiesen, daß es auch unter dem un
ermeßlichen Druck der braunen Tyrannei 
öste·rreichisc.h.e Fr:auen und Mänuer gege.ben 

hat, die unter Hintansetzung aller egoisti
Ischen und auch paiteipolHischer Ziele :in der 
Stunde der Gefahr nur eines gekannt haben: 
�je Rettung des österreiohischen Vaterlandes .. 

Daß' österr.eich auoh in ISchweTlster Be
drängnis wieder aufgerichtet werden kann, 
wenn jteder, der seine Heimat liebt, gewillt 
ist, unbeschadet seiner parteipolitischen 
Einstellung ehrlieh mitzuarbeiten, das haben 
die Mitgliede'r des Bundes der politisclt. Voc
folgt'en unt'8rr sclh1W8>men Opfern bewieS1e1Il.. 

Die Sonde:rsbeUung, die der vorliegende 
En,twurf diesem Bund gewähren soll, ilSlt. ,IDllie 
durchaus verdiente und lehnt :sich nur ·an 
Maßnahni·en und Oesetze an, die ,in anderen 
Staaten, die ·gleicWaUs unter Nazidruck 
standen, bereits in !Geltung 'sind. Die alljähr
liehe. Dotierung aus öffentlichen Mitteln ,tst 
nur die Abtragung eines Bruchteiles einer 
großen Schuld. 

Möge d,er Bund der politisch Verfolgt.en 
in österreich der I,etzte .seiner. Art seinl Dies 
ist der ,heiße Wunseh aller derer, die öster
reich !hochh'alten und ,im Interesse der 
Menschheit und der Mellls·chlic.hkeit an die 
MögJ.ichkeU 'eines friedlichen Zusammen-· 
lebens d�r Völ'ker glauben. (Beifall bei der 
österreichischen Volkspartei.) 

111 
Der Bundesrat beschließt, ,gegen den Ge

setzeS'beschluß des Nationalrates k.e i n e n 
Ei n.g p r u c.h zu erheben. 

6. Punkt ist ' der Gesetwsbesclrluß des 
Nationalrate,s vom 4. Juli 1947, betrefiend 
d'as Opferfürsorgegesetz. 

Berichterstatter Freund: Hoher Bundesrat! 
Mit der GesetzesvorLage, di'e zur Beratung 
s1eht, so11 de'r Versuch unternommen werden, 
auf dem Gebiet der Wiedergutmachung einen 
we:iteren Schri1lt vorwärtszukommen. Bei de,r 
Beratung desl vorhin ibeschlos:s,enen Geset� 
ha.ben wir schon vernommen, welch maßlose 
Opf·er der Kampf geg·en den Fasehismus und 
gegen den T,error gekostet hat. UnmiUelbar 
nach der Befr,eiung ist natürlich das. Be
streben vorhanden gewesen, die Opfer des 
vergangenen Systems zu erfatssen, um ihnen 
beim Wiooelraufbau ihrer Exi'stenz behiUlich 
se,in zu können und um ilinen 'zu heUen, die \ 

Wunden, die ,ihnen durch den F.aschismus . 
geschlag·en wurden, zu .heilen. 

Schon im Juli. 1945 hat die Regierung ein 
Opferfürsorg·egesetz geschaffen, da.s sich 
aber im Laufe der Zeit als mangelhaft er
wiesen hat. In dem neuen ,Ges'etz sollen nun 
die Erf.ah.rungen, die in den letzten ,beid.en 
Jahren gesammelt wurden, ihre Berück
sichtigung finden. 
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Wenn wir auf das Gesetz se.lbst eingehen, Schon im Ausschuß für wirtschaftliehe 
so möchte ich 'Vor .aJlem f,eststelleu, daß es Angelegenheiten wurd,e der Wunsch ge
in :seinem § 1 .den ;p.eflsonenkreis lener um- äußert, es möge Voroorge getrofl'en werden, 
schreibt, die a'l'S politische Opf,er zu be- daß der § 7 in gerechter und loyaler Weise 
trachten und in die Begünstigungen dies·es ausg,elegt ·wird. Der genarunte Aus,schuß hat 
Gesebes einzubeziehen sind. zu diesem Zweck tin seiner ge,strigen Sitzung 

De'r § � 2 belruwdett atUsfühTlich die Für- eine E n t s c Ih I i e ß u n g g,efaßt, und ich 
sorge maßnahmen rund Begünstigungen, die empfehle 'dem Hohen BUndesrat, ihr seine 
vorgerSle1hIID sind und die SI() lange geha:nrlhabt Zustimmung zu geben. Sie lautet (liest) : 
wlerd-en :!IJOrlle:n, bils es die 'Staatsnnanziellen ,,Der Bundesrat fordert, daß hei Erlas- ' 
BedingungIen e,rlauben, eine, den Ve,rdiensfen sung der Durch,führungsverordnung zum 
und d�n furc.hthaflen Leiden die,ser Opfe'r ent- Opferfüflsorgegesetz das notwendige Ein-
sprechende RegeluIlJg lJU treffen. vernehmen zwischen den Interessenvertre-

Der § 3 regelt die Anmeldung und Aner- tungen der politilseh Verfolgten und der , 
kennung des, Anspruches mit den dazu not- Krie,gsopfer, insbe'sondere hinsichtlich des 
wendigen verwaJtungstechnischen Verfah- § 7, hergelstellt wird/' 
rerrsbesHmmung,en. D amit glauben wir die Sicherheit geboten 

D e r  § 4 bestimmt, in welchen Fällen Amts- zu htahen, daß nioht irgendwelCihte ungerechte 
bescheinigungen und in welchen Fällen oder . sonstige Ding,e geschehen, die Unruhe 
Opferausweise auszufertigen sind, die dazu . und Unzufriedenheit hervorruf,en würden. 

' berechtigen, die iBegÜrsHgungen dlieses Ge- Die §§ 11, 12 und 13 behand,eln die Be
setzes >auf Grund solcher Be·st'ätigungen in An- günstigungen, die auf sozialpolitischem Ge- . 
spruch zu nehmen. biet vorgeiSlehen sind, bei denen besonders 

Die §§ 5 bis 10 umschreiben ausführlich die Renten- und Heilfürsorge sowie die 
die Begünstigungen, die den Opfern des Kinderfürsorge Be'flüekslichttgung f1nden. 
politischen Kample:s gewährt werden sollen, Doer § 14 umschreibt die Mitwirkung des 

vor allem auf dem Gebiet der Unfall- und Bundes der poliUsch Verf.olgten, was heson
RentenversIcherung und· bei der Wiooerauf- deDs d'e,shalb wichtig ist, weH nicht nur der 
richtung einer wirtschaftHchen Existenz, sei Kre1s der Betroff·enen ungeheuer groß, son-. 
es bei einer Anstellung im öffentlichen dern ·auch die' zu behandelnde Materie be
D ienst, bei der Vergebung von Geschä.fts- sondef!s kOL\lpliziert . ist. Außerdem glauben 
stellen der Klassenlotterie, von Lottokollek- wir, daß mit diesem Paragr;arphen di,e Gewähr 
turen und TabakvefischleißsteUen oder sei es g,eg,eben whd, daß dieses Gesetz :8(} gehand
durch die Zuweisung einer Wohnung, eines :habt wird, Wlie e:s gemeint ist, daß n ämlich 
Siedlungsgrundes, ·eines Kleingartens usw. diesen Opf,ern zu ihrem Recht ve·rholf.en wird. 
Auch auf dem Gebiet de,SI Steuer- und Ge- Die §§ 15 und 16 behandeln d.as Erlöschen 
bühr,enr'echtes und nicht zuletzt bei der Er- und d:ie Verwi1rkun-g der Anspruchsb e.r·e ch
mäßigung von Studien- und Prufungsgelde'rn tigung und die Vedathrensibetstimmungen. 
ood'er deI"eln Nac1hlaß '8lind weitgeh,ende Er- D er § 17 :sieht die Schaffung einer Opfer
leichtel'fUlllgen und BegünstitglUng·en vor,ge- fürsorge'kommi,Stsion vür, d,ie aus }e zwei Ver
SlehtelD. tretern der' Bundelsministledoo: für soziaLe V'er-

Von diesen IParagr,aphen soll vor allem der waltung und für Finanzen 'Und je zwei Stell
§ 7 näher 'erläutert werden, weil in ,ihm über vertretern sowie aus vier Vertretern und. vier 
die p rozentuelle AufteHung ·der Gesehäfts- Stellv,ertr,etern des rBundes der politisch Ver
stellen der Tabakregie und der sonst hier an- folgten bestehen IsolI. Durch die Schaffung 
geführten Stellen gesprochen wird. E,s sind dieser Kommission ist die Gewähr geboten, 
dies jene Ges:chäUssteli'en, die bisher zu.m daß sich · die. Betroffenen, wEmn sie der Mei
größten T,eH mit Kdegsinvaliden besetzt nung s.ind, daß ,sie · da und dort ungerecht 
wurden und von denen nun ein bestimmter behandelt wur-den, an eine · Stelle wenden 
Prozentsatz für d.ie Opfer des Faschismus können, die pJ.'IÜfen wird, inwieweit die eine 
freigehaUen werden soll. oder andere Beschweroe bere'chtigt ist eKler 

Im L,eben ist es nun einmraJ. 8102 daß nicht nicht. 
aUe UngereC!htitgkeiten beseitigt werden kön- Im § 18 si:nd· die SchLuß- und Oberg.ang.s
nen; das kann auch d.as be'ste Gesetz nicht; bestimmungen umschrieben. Hier wird fest
aber wir wollen a'uch hier UngereCihtigk,ejten, gelegt, daß mit diesem Opf,erfürsorgegesetz 
soweit es g,eht, v,ermeiden, weil wir UDJS sagen das Ges-etz vom 17. JuU 1945 sowie die Durch
müs:sen, daß letzten Endes auch die Männer, fü.hrungsverordnung vom 31. Oktober 1945 
die durch Zwang in die Wehrmacht gepreßt mit dem Tag'e des WirlksamkeUsbegihnes des 
wurden und ,schwere körperliche IGebrechen vorlieg·enden Gesetzes inSoweit außer Kraft 
davongetragen h.a!ben, ein Recht darauf be- tr,eten, a,Js tSIi:e dlie Angelegenheiten 'flegelLn, die 
sitzen� vom Staat beflÜcksiehtigt zu werden. in die ZU&tändigkeit des Bundes f,aUen. 
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. Mit der Voll�hung di,ese:s Bundesgesetzes 
ist das Bundesmini,sterium für soziale Ver
waltung im Einv,ernehmen mit den beteiligten 
B undoesministerJen betraut. 

Ich bitte den Hohen Bundesrat, diesem Ge
setz und dieser Entschließung seine Zu
stimmung nicht zu< 'VIersag·en, woeU es ·ein Ge
bot der Notwendigkeit .ist, jenen Menschen 
zu ihrem Recht zu verhelfen, die in de·r 
Stunde der Gefahr treu zu österreich und
treu zu ihrer Gesinnung gestanden sind. 

Bundesrat W einmay er: HQhes Haus! Mit 
dem Gesetz über die Fürrorge für di,e Opfer 
d

ös 
es Kampfes um ·ein lreies, demokratisches 

t,erreich und die Opfer politischer Vedol
gung, dem Opf·erf.ürsQrgeg·e'setz, liegt ein vom 
Nationalrat beschlossenes Gesetz vor das 
ähn.lich wie das N:ational'SOziaHstengeset'z von 
weit über die IGren�en- österreichs hinaus
ragender Bedeutung ist. Noch einmal wird 
mit diesem ,Gesetz die für österreich !S·O un
heilvolle Entwic'klung, die durch das Ver
sag·en des Völk'erbunde!s v,erullsacht wurd·e 
autgezeigt, .aber diesmal, um dien ,aufrec.hte� 
und .opferbereiten Frauen und Männe rn wie 
ihren Hinterbliebenen durch die Schaffun <7 
d es Opferfürsorgegesetzes den Dank de� 
H eimat für ihr selbstloses, von rßlinem 
Patriotismus erfülltes ' Eintreten für öster
reich einigermaßen abzustatten. In diesem 
Ges·etz ist wirklich auf joo,e· Möglichkeit Be
dacht genommen, um die Gewähr dafür zu 
Ig.eb�n, daß. dißlse F'ürsOl'Igemaßnahmen nur 
jenen zukommen, die begr.ündeten Anspruch 
d'arauf haben. 

Wir aUe wisSoen ja, daß die Hilf·s mitte I 

über die der Staat derzeit verfügt, . äußerst 
beschränkt sind. illenlioch List e:s die Pflicht 
der österreichischen VoImsvertretung, a11 es 
zu tun, um jenen, die :in ihrem Kampf um die 
Fr,eiheit und · Unabhängigkeit österf'eichs 
Schaden 'erlitten, diesen soweit .als möolich 
wioo'er gutzumachen. Heu Dank an }�neo die 
für österreich im Kampf gefallen �ind 
können wi'r leider nicht mehr abstatten. Wi; 
haben aher als österreicher die Soroe um 
ihre HintierbI.iebenen übe,rnommen. eo 

Das Opfel'lfür-sOrgeg.esetz in seiner jetzigen 
Fassung kann aber erst richtlg belebt 
werden, we�n di'e' Durchführungsbestimmun
gen auch dem Oei-stie des Gesetzes voll und 
ganz Rechnung trag·eu. 

In diesem Zusammenhang möchte ich be
sQnders auf de.n § 6, Z. 3, verweisen. Hier 
wäre bei der pra-ktischen Durchführung des 
Opferfürsorgegeselzes streng darauf zu ach
ten, d�aß dem Buchs-taben des Geset�s auch 
wrirlüidh entsprochen wird. Im § 6, Z. 3, wird 
für Opfer 'lrac.h diesem Gesetz yorgtesehen 
(liest) : ,,;Bei :BesetZlU!lJ!g fr�.er .D:i;enstposten im 
öftentlie.hen nienst bei ,Erfüllung der erfor .. 

derJichen V�r:a�'ssetz1IDgeu (ier V()rr�g VQr 
alJien anderen Bew.erbern". � "Die durC\ll Ge
setz oder ·ande're be!sondere Vorschriften VOT
ge!sehene Nachsicht von Bewerbung.svoraus
s'etzungen kann solchen Bewerbern grund
sätzlich erteilt werden." Ich möchte hiez.u 
ausdrücklich .feststeHen, daß durc.h d.ie . An
wendung des Opfel'lfürsorgegesetzes d-as ln
valideneinsteUungsgesetz vom 25. Juli 1946, 
B. G. BI. Nr. 163, nicht tangiert wird. 
, Gerade in der Praxis darf man .sich aber 
wiU mw Unrecht wirkldeb wieder gutmacll-en:. 
bei Anwendung des § 6, . Z. 3, nicht auf 
das W9rt "kann" stüt�en. Wdr alle wissen 
ja, wie es ,von 1938 bis 1945 um die ErtüHimg 
von Bewerbtmgsvo,raussetzungen bei g�
wissen P,erlSQnen des öffent1iche:n Dieustes 
ausgesehen hat. Hauptsache w,ar·en gute Be
ziehungen� Während etn Teil der öff·eutlichen 
Arbeiter und Beamten. gemaßr,egelt wurde 
ooer im KZ. -OO·e-r Gefängnj,s saß und and·ere 
bei der Wehrmacht waren, gelang e·s vielen 
der Uk.�Q.estellten, Karriere zu machen � 

auf Kosten der Abwels:enden. Dabei müssen 
d-iese ,Leute mit den guten He'ziehung,en nicht 
immer Pg. gewesen 'sein. Hier tst das vor
liegende Oesetz, § 6, Z. 3, berufen, rigorQs ' 
angewendet zu werden, um erliUenes Un
recht nicht zu Vier·ewigen. 

Ein Gesetz wi,e .das vorliegende steht und 
fällt mit dem Geiste, in dem es ausgelegt 
und angewendet wird. Wil" dürfen aiemals 
verg·essen, daß die P,ersonen, die dler Für
,sorge maßnahmen · zuteäl we-rd'en !sollen, ,sich 
für österreich und nur für österI'leieh p.irrg·e
setzt haben. Man darf bei Betr,achtuno der 
vQrg,esehenen. Maßnahmen auch die "" Um
:stände nicht iV,el'lgessen, unter welchen diese 
Frauen und Männe'r für österreich arbeiteten. 

Weit entfe-rnt davon, eIne privile'gierte 
Schicht zu schaff,en, ist das Opfertürso;geg.e
setz im g.aIlZIen genommen eine Notwendig
keit, weil öste'r.re.iJCih den Opf·ern des Nazi
terrors Dank und Anedrennung schuldet. 
Kö·nnten w:in nicht .auf d·ie.se Frauen und 
Männer hinweisen, dann würde österreich 
mit n.eut,schland und J.apan auf ·einer Stufe 
:stehen. Und ·es muß eilIlmal f.estge·stellt 
werd·en, daß ,sich österI"eieh trotz Beisetzung, 
ungenügende.r Ernährung, Zonengrenren 
usw. heute einel'l größeren Freiheit erfreut 
MS die YlJW·ei vorerwähnten Staaten. Daß dh�!S 
'SO' ist, i,st das V,erdieD!st derer für diie das 

1i 
' 

vor agende GeSle,tz ges(>jhaffen wurde und im . ' 
weIteren Sinne aller jener, die seit dem 
Heraufkommen des N.azismus m'e Fahne 
österreichs hoehhieUen� Obwohl viele von 
diesen nicht unter da's Opf·erfürsorge:geset� 
faUen, so S9lJen .aueh ihre Op;fer, . die sie in 
selhstloser Weise für lihre Heimat brachten 

. �l. . , 
nIWlt vergessen werdßln. (ß.eifalll boei der 
,öste·rreiehdsoheu VolkJSparbei�) 
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ißunde'Sl1.'lat Millwisch: Roher Bundesrat!  Ich · 
möohte dem Opferfürsorg,egesetz zwei Sätze 
v()rausschicken : Mit diesem Gesetz wird einer 
V,erpflichtung der gesamten österreiichischen 
Be'völikeru:ng gegenüber den politischen 
Opfem Rechnung getragen. Es bereitet uns 
gr()ße F·reude, daß d.as Gesetz n.unmehr in 

. einer Form ztlistandegekommen ist, wie die 
Opfer des ·F.aschismus halbweg,s belriedigen 
kann. . 

Vom Herrn B erichterstatter wurde eine 
Entschließung zum § 7 vorgeschlagen, die ,ich 
kurz erläut€/l'!I1l möchte. Es dat klar, daß bei 
Schaffung von Begünstigungen für die politi
schen Opfer ·auf 'Sehon bestehende Einrichtun
gen zurückgegriflen wurd·e. So ges.ehah es auch 
1m § 7 des OpferfÜl"sÜ'rge-gesetzes hinSlicht
lieh der Tahakvel"scMeißgeschäfte und der 
Tabakhauptverläge. W,enn nun im Einver
nehmen mit dem Bund der polit,i,sch Verfolg
ten sowie mit den Vertretenn der KriegSiOpfer 
ein.e Entschließung gefaßt wurd,e, . die vom 
Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten d'em Bundesrat zur tBeschließung v or
gelegt wi.rd, :S'O möc;Me ich da�u sagen: 'Es 
wäre 'schl,echt, wenn bei der Vergebung von 
Tabakt:r.afiken und Hauptverlägen im Gesetz 
eJn perzentueller Anteil einer bestimmten 
Gruppe Jestgelegt würd'e. Bei der Gewährung 
von Begünstigung·en, die auf Grund der Er
werbssehädilgung oder der Erwerbsvermbde-

. rUIlJg gegeben werd·en .sollen, soll der Grund
:satz gelten, über d,en ge·r.ade wir Sozialisten 
einer Meinung !sind, daß in Zukunft zur V·er
gebung kommende T.a:baktrafiken und Haupt
v·erläge den Opfern des Krieges und der poli- ' 
ti,schen VerfolgUJ1'g vorbelhalten bleiben 'Sollen. 
Nur einer aus diesem K rei's soll, wenn 
er den Voraussetzung·en entspricht, bedacht 
werden. 

Nun steht hier. im Gesetz ein Nachs'ltz, der 
erst auf Grund eines Beschlusses im Sozial
ausschuß des N-ation.alrates hinzugekommen 
ist und der lautet (Hest) : ,,.insoweit genügend 
Bewerbungen von geeigneten Anspruch:s'be
reehtiJgten vorhooden sind". Da ist es die 
Sor.ge d'eJ; MetDScben, die die Interessen der 
K'ri:egs1opf.er vertrewn, daß dieser P,Il!SISIuS 
"gleeignlete Alnlspruchsbe:rechtigte" sich n1C1ht 
d8Jmuf bezieht, ob der Betreffende· geeignet 
ist, -ein ISOIClhes Gescd1äft zu führen, sonde·rn -

auf diie körpertlichoe Schädigung, die vor
handen sein muß, um ihn für eine Zuwehrn:ug 
einer Tabaktr.afilk oder eillles Hauptver1ages 
Z'll ber,echttg'reI1. 

D ies möchte ich hier .im Bund·}srat gesagt 
haben. Ich bin dabei grund·sätzlich der Mei
iDJU:ß.g - und bei mi'l" trifft es zufällig zu, daß 
ich politisch Verfolgter und zugleich K rieg·s
beschädigter bin �, daß bed. gleichwertig Be
rechtigten das politische Opfer . den Vorzug 

haben soll. Aber es 1'st f,Ül'l die öffentlichkeit 
unvertl'letbar, daß, sagen wir, der Witwe 
eine's Justifizierten oder de'r Witwe eine's 

. Krie'gsbescl1äd,igten oder einem Blipd:en. bei 
der Verg·ebuDJg einer Tabaktmfik oder eine;s 
Verlages. ein vollkommen ·Ge-sunder vorge
rogen wird, bloß weil im Gesetz ,ein be:stimm� 
ter pro�entuener Anteil festgelegt äst. 

Aus diesem Grund wurde die Ent
schließung dem Hohen Bundesrat vonge
sohlagen. Sie wurde von allen rBeteiligten �ur 
Kenntnts ,genommen und genehmigt. Beide 
Verbände sind · der Meinung, daß, wenn sie 
bei der Durchführungsverordnung gemein
'sam gehört wernen, di€!Soen Unge'J'lechtigkeihm 
ein Rierg·el vorgeschoben werden kann. Und 
darum bitte ich den Hohen Bundesrat, der 
Entsc.hließung zuzusttmmen. 

Im aUg.emeinen sei gesagt : E-s i,st, wi'e mein 
Vorredner schon ·erwähnt hat, für die W eU
ö:lientlichrkeH Isehr entscheidend, daß ,wies es 
GeSoetz heute vom Bundesoot ,genehmigt wird 
und die politischen Opfer endlich eine ge
regelte Versorgung 'Und Betreuung von 
seiten des Staates bekommen. (Beifall hei den 
SoziaHsten.) 

Bundesrat Großauer: !Hoher Bund·esraH Die 
D.ebatte zu diesem Gesetz soll woh� be
weisen, daß sieh . der Bund,esrat und somit 
auch die VertI'feter des österreichischen 
V:olk!es <LeI' Notwend;i.gkeit .entsprec:bJe!l1J
der Beachtung und Versorgung der .poli
tisch Verfolgten ibewußt 'sind. Diese lGesetz.es
vorlage soll auch diesem Zweck dienen und 
die'sen Bestl"ebungen Ausdruck vede·ihen. 

Thie Vorl'8Jge hat bei den Kriegsbeschädig
ten zunäohs.t de,swegen einigermaßen B<.�un
ruhigung erweckt, weil dilß Krieg,sopf,er bis
Jaer allein zu den Bevorzugten bei der Ver
gebung von T'abaktrafi'ken und von Tabak
hauptver1läg·en gezählt haben. Nun werden 
aber die Kriegsopf,er ein entsprechend.es Ver
ständnis Mr die· politisch Verfolgten auf
bringen. Nur woUen sie, wie mein Vor redner, 
der .ebenso wie ieh ein Funktionär ·  ,dieser 
Kriegsbeschädigvenorganis:ation ist, aus
führte,_ daß damit der Gerechtigkeit auch 
ihnen gegenüber Genüge geleistet wird, . 

Be,sonders der Abs.. (2) des § 7, dei:' eine 
perzentuelle Auft1eilung der zu vergebenden 
Taba1ktrafikoen und Hauptverläge beinhaltdt, 
war der Stein des Austoße's und gab reich
lichen Anlaß zu Verhandlungen und über
legungen� übe·r diese Klippe wird man hin
wegkömrnen, wenn der Sinn und . Geist, der 
ge,stel"n dm Ausschuß für wiTtschaftloiche An
gelegenheiten zum Ausd.ruck kam, richtig An
wendung findlet. Es ist richtig, daß be,i Verg·e
bung dieser Gesehäfte ni'eht a11ein und niclJ.t 
:so sehr dqe Person und der Oharakter maß-
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gebend sein darf, ob K riegsopfel'l oder An
spruClhSberechtigter n3lCh dem Opferfürsorg'e
gesetz, sondern, wie besonders vermerkt 
werden .soll, di.e ,pel'SÖnUche ßteschädigung, 
der Körperschaden Berücksichtigung . flllde'll 
muß. Es ist richtig, daß die Kriegsblinden, 
daß die ,Frauen von Hing,eric.hteten hier in 
erster Linie zu berücksichtigen sein werden. 

Was die Kriegsopfer wünscheu, ist eine 
gerechte Beurteilung und eine ge·rechte Zu
teilung. Wie ,schaut es aber in Wirklichkeit 
aus? Der KriegsbesGhädigtenverband hat 
feSrtgestellt, daß im Bereich der Finanzlandes
dire'ktion Wien, Niederösterreich und Bur
genland in der Zeit von 1945 bis 
h,eute von 158 vergebenen Tabak
tr·afike.n und Verläg,en 16 an Blinde, 
88 an SClhwerkl'iegsbeschädigte, 14 an 
WHwen und beI'�its 40 an Bewerber aus 
dem P.ersouenkreis des heutigen Opferfür
sorgegesetres abgegeben wurd,en. Es soll 
dazu 'fes�tgestent werden, dd'ß es nicht immer 
so sehr auf den Ch.arakter der .Zugehörigkeit 
oder Zuständtgkait zur Opf,errursorge oder 
zur Kriegsopf,erfürsorge an�ommt, sondern 
daß auch die anderen Merkmal,e, und hier 
ganz besonders die schwere !Beschädigung, 
in Betracht gezogen werd'en mÜ'ssen. 

Ich möc.hte dahe.r auch namens der Krieg,s
opf,er ersuchen, der Hohe Bundesrat mög'e 
die hier vorgebr,a'Chte EntschHeßung, die im 
Einvernehmen zwischen den Kriegsopfern 
u,nd den VerlFetern · d.er Opf·erfürsorge zu
stande kam, annehmen. �Beifall bei der ,öster
reichisClben Volkspartei.) 

Geg.en den Gesetzesbescllluß des National
rates 'Wlivd k e i n  E i n s p r  u c h e'rhobrelll ; 
die AU:SISChußentsClbUeßung (S. 354) -wird .a n
g e n o m m e n. 

Vorsitzender: De'f Herr Unterrichtsmini
ster iJst .erschienen, 'UIlld seinem WUlIl:sche 
ReClhnrung trwge'l1d, will ich TI!ll11Jmehr die 
'heiden vuf.ückg.estelilten PUlllkte der T,ages
or.d:Uung ZUf Heratung stehlen. 

Zur Vel'handlung gelangt daher das am 
3. Juli 1947 vom NatiODJa:lrat genehmigte 
Kulmrübereinkommen zwischen der Repu
blik österreich und der Französischen Repu-
blik. 

. 

Berichlter:statter Dr. Lugmayer: Hoher Bun
desrat! Das Abk!ommen, das uns hier be
schäftigt, ist ein .gan.z bedeutender S,chr.itt 
vorwärts dn dem Ausbau der dnternationalen 
kuUul'ellen iBemehUlltgen österreiClhs. Viel
leich t werfen wir einen kUNien BUck 
zurück auf die Tatsachen, die gegen
wärtig �n den i-nternatiooolen kultu
reUen Be'Liebungen 4n österre.ich be-

SlteID..e'll. W.i.r halben vi�r' ißesatzungsmäcl1te, 
und jede dieser ,bat natürlich ein Interesse 
daran, d� Verständ.DJis des ,öSterreichischen 
Volkes fÜr ihre kulturelle Eigenart wachzu
erhalten. W-ir 'ookommen das gerade in Wien 
s'ehr d·eutlich zu ,spüren, indem jede der vier 
Besatzung,srnächte Tag,eszeitungen unterhält. 
Aber auch dartiiber hinaus WÜ!rd ,eine sehr 
intensive weite.re rProp,aganda tür den 'be
treij,enden Kulturbereic.h des Ausl!andes ge
macht. Ich �r:innere da zum Beispiel ,an die 
vielen sehr gelungenen AuStStellungen, die 
vor allem in Wien veranstaUet werden. Wir 
können sagen: ,Es hat sich sogar eine Igewisse 
Gegenseitigkeit - allerdlin,g.s nur in rtecht 
beschränktem Ausmaß -, her:ausgebildet. Es 
:iJsrt nicht 'So, daß die be1reffetIloo fremde Maebt 
nur eintSleit1g Pr'Op:aJganda für ,ihfie kultu
relle Sphäre macht, 'sondern es 'kommt auch 
vo.r, daß si'ch eine ausgesprochene Oegen
seitigkeit tentwickelt. Ich erinnere da zutn 
Beispiel,an die "Semaines univer:sitaires", die 
wiederholt ,im WiDJter in St. Christoph am 
Arlberg abgehalten wurden, WlO dm Ralhmen 
von Hoohschuiwochen Fr:anzosen und öster
reiche.r, und zwar sowohl Professoren als auch 
Studenten, g1eicllbereclIttgt 'an: der Er8lrbei
' tung neuer Ideen beteliHgt �. 

Dieses Kulturüber�ommen bedeutet 
einten weiteren bedeutenden Schritt in dieser 
R,ichtung. Schon wenn wir die Eml:eihmgs
formel, die 1P,rii:ambel, anschauen, finden wir 
,als vertragschließende T,eile den Bund.es
prä'sidenten d,er Republik österreich und den 
Präsidenten der Franwsischen Republik er
wähllit. Wenn al'so jemand diese Regierungs
vorlage liest und ;nicht weiß, daß die F,ran
rosen hier Besatzungsmacht und w,ir -eine be
setzte Macht ,sind, könnte ,er denken: d.a,s mnd 
zwei vollständi.g gleichwertige selbständige 
Staaten, die ,einen Vertrag miteinander 
Is'chließen. Es Iliegt also - und d.as muß vor 
allem unterstrichen wef!(i'en - in dieser VO.I"
lage ,eine tatsächliche Anerkennung unserer 
,Selbständigkeit 'Vor. 

Wenn wir zu weiteren ähnliohen Überein
kommen, nicht nur auf dem Oebiete (Ier 
Kultur, 'Sondern auch arnf dem der WiNschaft 
kommen, wird die Selbständigkeit öster
ve�chs eine derartige faktische Unter
mauerung erfabl'1en, daß sich ein Staatsv,er
tr.ag, der d'ffill Abschluß macht, von selbst er
geben müßte. . 

Es ist auch bezeiClbnend, daß die F:ranzo
sen selbst Wert darauf gelegt haben f,estzu
steUen, dJaß dieses neue Abkommen eigentlieh 
nur die Fortsetzung eines Albloommens tst, 
das -bereits im Jahre 1936 abgeschloss.m · 
wurde. Es ·  w,ird also von der fran2)ösisc�en 
Macht sozusagen die IdeDJtität der ersten und 
der zweiten Repub1ik festg�lt und aner-
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kannt, daß die Zeit der Besetmng duroh die 
Nationalsoüa.listen tatsäehlieh nur ein lnter-

· regnum, ein gewaltsamer Bruch .71it der Ver
gangenheit war" der an der ,rechtliehen 
Kontinuität d·er :Beziehungen 'Il,ichts älldem 
kann. 

Wir wollen aue.h feslbste}!l.en, daß uns für 
die mate.rieUe Gegenseitigkeit, die ja für uns 
sehr schwer :ru erreichen ist, da es uns für 
die nächsten Jahre kaum möglich sein wird, 
ähnliche Mitt�l für Einriclltungen in Frank
reich aufzuwenden, W1Le die Franzosen in de� 
La,g.e silIld, iifi österre,ich �uf'�uwe[lJden, Isogar 
eine Hilfe von den FNlnzoSien gag,eben wird. 
Und zwar wird ,in dem Ar'ti!kel 5 von ednem 
parität1S'c.hen Komirtee in Paris ge'S'prochi:m, 
d�s vorläufig die österneieMsche Kulturpro::
paganda in F:rankreich zu üherne-hmen hat. 

Ungeheuer wichtig :ist aber das Abkommen 
deshalb, weil dieses erste Kultu1"Üoberein
kommen vOl'lauSSlichtlich ein Mhster für 
andere Kulturubereinkommen sein wird. 
Wenn wir uns dann ·etwas eingehende.r mit 
dem Inhalt beschäftigen, werden wdr 'sehen, 
wie ungeheuer-·.w,eitrelichend dieses Abkom
men wirken kann, wenn e,s vollständig aus·ge
nützt wird. 

Sch()n in die Präambel haben wdr ja fast 
dte ges·amte Kultur einbezogelJ1. :Es wüd von 
der Bildung ' ,im .allgemein.en, von der E.r
ziehung im besonderen, vom Hochschulwesen, 
von der Literatur, WisS'enschaft und KunStt 
ge,sprochen. Auf aB'en di-es;en o,eooeten sollen 
also die kulturellen Beziehungen zwischen 

· Frankreich und österreich möglichst eng ge
staltet werden. 

Im Artikel· 1 h.aben wir als Hauptträger 
dieser Beziehungen und dieses Willens das 
französi,sche Kulturinmitut in W·ien mit 
seinen Zweigstellen, untersteHt der P.ariser 

· UULVel"8ität, als' offizielles .organ der fran
zösischen Regieru.ng. 

Im Artikel 2 ist festgestellt, daß dieses 
offizielle Qr1gan der franzöeischen Regierung, 
der französischen Kulturarbeit, von öster
reich als im ö:tJ.ent1ichen Interesse österreichs 
gelegen an.erkannt w&rd. Has i·st eine un.ge
heuer weitgehende Erklärung. Aus dieser 
Tatsache, daß wir das Wirken des französi
schen Kulturinstituts 1llIld aller andel'len fran
zösischen K ulturednrichtungen dn öste·rreich 
als im öffentldchen Inl1:eresse gelegen be
trachten, ergeben sieh d�mn ·e.ine ganze Reihe 
sehr weitgehender a.bgabenrechtlieher Be
gÜllisti:guIlfg,en, die d'aru geruhrt ih.aben, daß 
zur B eschlußfassung . im Nationalrat aine 
Zweidrittelmehrheit notwendig war. Diese 
B egünstigungen beziehen sich auf die -Grund
steuer, die Zölle ;und auf alle möglichen an
deren Steuern. 

Wir spreehen in diesem Abkommen weiler 
von fran:oosischen Schulen in österreich, nicht . 
etwa f,ür die franwsisehe Jugend, die nach 
ösbe:rr.eieh kommt, sondern· für die österrei
chische Jugend. Wh haben 8.190 gleichsam 
,ein'e En1dav·e der französischen Kultur in 
österreich. 

Stellen wir uns ·einmal vor, daß dieses 
Kulturü'bereill!kommen die Nachahmung, 
,sagen wir nur einmal sämtlicher anderen Be
satzungsmächte findet - ich will gar nicht 
von den Nachbarsta3lt�n 'sprechen, mit denen 
wir 'Sicher auch zu Kulturiiber,einkommen 
kommen müssen -, dann haben wir in 
österreich tatsächlich ·eine Art Internati()nali
.sierung der Kultur, und wir erinnern uns, 
daß den Ausdruck "internationale Nation" 
vor nicht allzu langer Zeit einmal Bundes
präsident R ·e ,n n ·e r gebraucht hat. 

Wir könnten sogar noch ·etwas weiter Zll
rückgehen und ,könIllten finden, daß diese 
Tatsache der Internationalität in ·  österreich 
eine lange weltgeschichtliche . EntwieklWlg 
i·�t. Wenn wir über d,ie eigentliche Ge'S'crucllte 
zurückschauen und UiliS in die Zeit verirren, 
in der noch nicht geschrieben wurd·e, sehen 
wir hier in de·r jüngeren Steinzeit, in der Z'eit 
zwischen 4000 und 2000 v. ehr. - das wird 
von unseren Prähistorikern festge,stellt -
di,e T·absache v()n drei gJ,eichzeitigen Kulturen, 
d er donauländischen, der nordischen und der 
west'eur()päischen. Wenn wir :in die folgende 
Bronzezeit 'schauen, finden wir berei,ts das 
Wirken von vier Kulturen, ·der n()rdeuropäi
,sehen, der west'europä1schen, der · donaulän
diJsClhen und ,auch 'schon der osteuropäischen 
Kultur. Wir hahen hier al'so eine Tradition, 
die im geographischen Raum ve,rankert ,ist, 
und es ist \1-DlS nie schlecht bek()mmen, wenn 
wir uns ·an sie ,gehalten haben. 

'Wir erinnern UIliS, daß ,'zur Zeit der Baben
berger dieses österreieh, und zwar im 
wesentlichen das heutige Niedel'ÖSit,erreieh, in 
ganz Mitteleuropa im Bereich vom Rhein bis 
zur Weicbsel wirtschaftlich und ·kulturell de!r 
drittmäc:htigste IStaat nach Böhmen UM dem 
Füretbistum K'öln war. Das heißt, wenn wir 
diese Gelenkigkeit, diese Spa.nnk:raft der 
internationalen Lage ausnützen, dann können 
wir auch in Zukunft eine Rolle spielen, die 
weit über· den geographischen Bereich, den 
das heutige ö!sterreich 'einnimmt, hinall&
geht. 

Ich sprach von der GegeDJseitigkeitshilfe, 
die ·un.s F,rankreich ooogeboten hat, !solaiIlg'e 
w:i'r niclht selbst imsbalnde 1SIind, ·aus ,eigenem 
die materielle Oegenseitigkeit herzustellen, 
über das paritätische Komitee in Paris. 

Ich will nicht ·aHe Artikel durchgehen) ieh 
möchte nur auf einige wesentliche Bestim
mungen hinw,eieen. Zum Beispiel auf die 
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Artikel 6 und 7, die den pel'lSOIlaltl.ustausch, ist klar, daß auch di.e 'kleinsten Kleinigkeiten 
die Erriohtumg von Lektorposten '8!D. de!l1 gerade in den Lehrbüchern der Schulen da
Hochschulen in österreich und in Frank- nach angetan sind, bestimmte Vo�stellungen 
:reich, den AustaUtSlch von Professoren und in unser:er Jugend "Zu ,erwecken, waßhzuruft'fl 
Studenten, aber nicht nur von Hochschulpro- und festzulegen, die dann auf die Dauer er
fessoren, sondern bis in die Mittelschulen, die halten bleiben, und ic'h g,laube, daß ·soor viele 
Veranstaltung von Gesellschaftsreisen usw. nationale Verstimmll.DJgen deshalb zustande
betreff·en. D.er saahliohoe AUJSbauseh wiTd in gekommen sind, weil man auf diese D inge 
den Artikeln 12, 14 und 15 geregelt. Alle zu wenig ge.acht�t hat. 
diese Artik,el .betreffen die Begünstigll.DJg des Ich ·erinnere mich hi.er eines Gesprächs 
Umlauf,es von Büchern, MuSlikaUen und mit ,einem mein·elr Fr.eunde aus der Zeit der 
künstlerischen Wiedergaben. W,ir J·es,en im Monarchie. Mein Freund w.ar Slavist und hat 
Artikel 14 von der .Begünstigung des Um- sich damH be,s'chäftigt festzustellen, wie· die 
laufes von Zeitschriften und Rundsehauen öste,rreichii,sche Geschichte ·in den Lehr
aller Art, im Artikel 15 vom Rundfunkp.ro- büc.hern der vel'!schiedenen Vmker, die da
gramm. Wir haben hier also zu einem ganz mals innerhalb öster.r:eichs: gelebt haben, VOf
großen persönlichen und sachlichen Aus- ' getragen wurd.e. Er .hat den Unterrichtsmini
tausch den -Grund gelegt. :ster darauf aufmerkJsoam gemacht, daß die 

Artikel 9 regelt die Meistbegünstigung der österreichis'che .Ge-sch:ichte in den ·tschechi
französischen Sprache ,in österreich. Das soll söhen Büchern ganz ande,�s aussieht als in 
heißen, d,aß die, fran�ösische Sprache in den deutsch,en, wieder anders in den polni
unseren Schu1en ,eine eben:solche Förderung schen und .anders in- den ruthenischen, von 
erfahren w:ird wj,e jede andere Sprache. den ungarischen gar nic.ht zu reden. Es ist 

D er gegenwärtige Stand der iür österreich 
klar, daß solche Diskrep,anwn und die Er

so ungeheu,er wic-htigen Lehrgänge 
für ziehung von F,eindcgefühlen, wie wir 'sie zwi

Fremdsprachen :ist n,ach den letzten Mittei-
schen den beiden Hälften Cis- und Trana

lungen des Unterrichtsministeriums folgen-
.leithanien hatten, selbst eine !SO günstige 

der: In den versc.hi,edenen Spr.aehkursen, be-
wirtschaftlic.he Einheit sprengen mußten, wie . 

ziehungsweise Spr,achstunden gibt es g.egen- si,e di,e österreichisch-ungarische Monarchie 

wärtig. 95.000 Pe�sonen, die englisch lernen, war. Eine günstige wirtschaftliche Füh;}ung-

16 00 d' f nahme muß auch von de'r politisc,hen und 
. 0, 1e ranzÖSltsch lernen, und 4000, die kulturellen Seite her untef'Stützt we.:r.deu. tslawische Spra·chen lernen. Ich glaube nicht, 

das dies doem Optimum entspricht, das unserer Wenn wir Europa zu einer Einheit zu
kultur.ellen Lag·e zukommt. Das Optimum sammenfüh:r.en wollen, wird ·es notwen.dig 
wäre wohl das Verhältnis 2 :  1 : 1, zwei für sein, daß wir mit der größten Vorsicht 

. die englische Spr.ache, entsprech·end der Tat- ,ger.ade die'se Kleinigkeiten in den Lehr

sache, daß sie jetzt ,eigentHCth ' die alleinig.e büchern beachten, daß wir im: unseren L,ehrbü

Igroße Weltsprache d,st, eins ,für die franzö- chern auch eine allgemeine frerundschaftlicile 
sisohe Sprache, entsprechend der hohen Be- Stimmung erzeugen.. Wenn das hier, wie ge
deutung d·er fora'IlIzösdsClhen Westlrulbur, und sagt, zunächlst einmal in dem Kulturüberein

-eins für dde Islawischen Spr8:chen, ents,pr'e- kommen mit Frankreich ausge.sprochen i'st, 
chend der ,geogr.aphisCth,en Lage, ,in de,r wir dann können wir ,erw.a:rten, d·aß verschiedene 
uns befinden, und der stetgenrden Bedeutung, andere Kultur:iibereinikommen mit ·ande4ren 
d\e gerade de.r slawische,. Bereich Rußlands Lände-rn folgen werden. Das Kulturüberein
h.at. 

' kommen ist ·also eine :sehr weitreichende 

Wir haben woßt�ter in den Artikeln 8 und Ang-eleg,enheit, es ist ein g,anz wi.chtiger 

10 Ansätze zu einer Bere!chtigung bestimmter Schritt, ,ein bedeutender Schritt zur Förde

Z eugniese auf Grund der Gegenseitigkeit. rung der' internationalen Beziehungen öster

Wir können uns also vo�stenen, daß es mit reichs, zunächst einmal zu Fran.kreich, und 

der Zeit so kommen wird, daß eine Schule, wir wollen hoffen, daß vi·ele andere Staaten 

die hier von FraukreiCth unterhalten wird, nac.hfolge.n werden. Es im ein Schoritt dazu, 

auch im ös·terre:ichischen Bereich dieselben daß dieses Volk von österre!ieh wirkJich eine 
Berechttgungen gibt wie eine österreichische internationaie Nation wird. 

Schule, und umgekeh,rt in' Frankreich. Im Namen des AllJS'S'Chusses ,für Ver-

Im 'Artikel 17 haben wir eine sehr erfreu-
·. f.assung,s.; und Rechtsangeleg,enheiten bean

liche RegeJ.un'g ausgedrückt: Rüc:msiehtnahme 
tr,age ich, gegen dieses KulturÜ'be,l"einkQmmen 

in den nationalen Lehrbüchern. AI,so sowohl 
k e i n e n E i n IS p r  u c h zu erheben. 

unsere Lehrbücher aller Schulen wie aUClh * 
die fran·zösisehen son� die freundschaft
liehen Beziehungen, die zwischen Frankreich 
und österreich bestehen, wdederspiegeln.. Es 

Der Bundesrat erhebt gegen das vom 
Nationalrat :genehmigte Kulturitbereinkom
men k e i n e n  E i n s p r u c h. 
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Als 8. Punkt folgt der Gesetzesbesehluß 
d·es Nationalrates vom 3. Juli 1947, betreffend 
die Novelle zum NationalsMialistengesetz. 

Es ist im Sinne der allgemeinen Gerechttg
keit und der Menschlichkeit dring.end not
wendig, den.n es handelt sich darum, daß im 
wesentU.chen der Zustand wiederhergestellt 
wird, wie er nach der V.erordnung des Bun

desministeriums für UnterriClht, die ich ehen 
zi:tiert habe, bestanden bat, daß nämlic.:h 
minderbelastet.e Nationalsozialisten auf Grund 
einer Überprüfung durch eine Kommission 
zum Studium zugelassen w.erden könne.n. 

Ich steUe namens d,es Ausschusses für Ver
f,assungs- und Rechtsangelegenheiten den 
A n t  r a g, der ßundesrat möge diesem Oe
set�esbe's'chluß seine Zustimmung nicht yer-
sagen. . 

Berichterstatter Dr. Duschek: Hoher Bun
des�at ! Die dn Verhandlung stehende Ge
setzesvorlag·e betrifft .eine Änderung des 
§ 19, Abs. (1), des Nationalsozialistengesetz,e·s. 
Dieser § 19, Albs. (1l, hat iIn der betstehe!Il
den FaiSlSung di,e AlUSSchließunog aner be
lasteten und minderbelasteten Studierenden 
vom Studium bis zum 30. April 1950 bein
haltet. Ich glaube, daß diese Besti.mmung von 
allen, die darüber ·ein b:ißeh·en �achgedacht 
haben, als ,  besonders k.r.aß, ungerecht und 
hart .empfunden wor.den ist. Ich möchte nur 
darauf hinw·eisen, d·aß ganz kurz 'Vor dem 
Inkrafttreten dieses Verfa6SlUllgiSlges'etzes bei- BU'lldesrat Hr. Lugmayer: Roher Bund.es
spielsweise für Sachsen eine allgemeine Am- rat! Es ist nicht nur eine Härte, die durch 
nestierung aller Jugendlichen, öder besser dieses neue Oesertz aus dem Nationalsozia
gesagt, aller ehemaligen jugendlichen iNatio- listengesetz beseitigt wird, ,sondern oOftenbar 
na1soziaUsten verkündet wurde, daß eine auch ·ein W,idersinn, um nicht zu sagen ein 
ähnliche Amnestie auch in Bayern schon Unsinn, der sich in die erste Fassung einge
einige Zeit früher ausgesprochen; worden ist, schlich-en natte. Die Sache ist so, daß durch 
w.ährend bei une in der gleichen Sache das C diese Novellierung, die wir Ijetzt 'V·or uns 
Gegenteil der Fall ist, indem man hier ge- . haben, die Studentlen wenigstens den Pro
rade , die Jugendlichen besonders sCh.arf an- fessaren ,gleichgestellt werden, denn die ' 
zupacken begönnen hat. Dazu kommt noch, Lage ,bei den !Professoren ist Ija 'S(), daß durch 
daß die Bestimmungen, die für das Verfas- dR!s NationalsozialiJSt·engesetz Minderbelastete 
sungsges:etz maßgebend sind, im Wider-spruch nur in ganz wenigen Lehrfächern ausge
zu einer Verordnung des Unterrichtsmini- -schlossen sind - so in Philosophie, 'Oe
sterliums stehen., die drei Monate vorher im schichte usw. -, daß aber :hinsichtlich der 
Einvemehmen tmit dem Ahliiierten Rat, Ja, >ich .  anderen Fächer eine Kommission für die 
glau'Qe sogar auf dessen Wunsch, ·erlassen Professoren g·ebüdet wird, die den Minderbe
wurde und die die Überprüfung der Sluden- last·eten da.s Recht 'Zu lesen ,geben kann. Es 
telll v?,rgesoo.e!I1! ·hat. D:as heißt, es war .genau kann nun d·er Fall vorkommen' - und es .soll 
genommen :so, daß die Studenten 8IIlI den Hooh- nach dem geltenden Gesetz S(} .sein -, daß 
schulen in drei Kategorien eingeteilt wurden : der minderbelastete Hoehschü1er die Hoch
in solche, d.ie 'Von vorn.herein auszuschließen schule nicht besuchen darf, der min�erbe
sind, zum Beisp1eJ Hochschüler die höhere la·stete Professor aber ruhig l,esen kann. D a':' 
Funktionäre der SB ware'.n us;"., dann als her hat sich - und das ist bezeichnend -
zwei te Kategorie jene, die überprüft werden sogar folg·ender Witz dazu herausgebildet : 
sollten - das sind im wesentlichen die Ein Prof·essor ersucht im Unterrichtsmini
minderbelasteten nach dem NationaliSOzia- sterium, die Vorlesungen eines Kollegen 
läBtJeIn:geSietz -, und als dritte K,ate-gori,e einer anderen' Fakultät besuchen zu dürf�n, 
schließlich jene, die überhaupt nicht belastet ·er bekommt aber den Bescheid, die.::; \ei 
und daher ohne weite.r·es zum Studium zuzu- nicht möglich, Iseine eigenen Vorlesung�n 
lassen sind. könne er · ,aber unbesehadet des Bes'cheides 

Nun hat es sich ergeben, daß die Leute weiter h.alten. Aus diese� Witz, der aber ein 
kurz vor dem Inkrafttreten: des Nabionalsozia- 'V·ahrwort ist, ·ersieht man den Wider·sinn der 
listengeset�es eine Hestäitigung des Unter- Lag,e, in die wir durch die Bestimmungen 
richtsmini'sl:eriums' bekommen haben, daß sie d·es Natio.ruaJs'Ozialisteng·esetzes geraten sind. 
zum Studium zUtg.el.:lJSisen ,sind. Ein p.aar Tage Nun fragen wir uns., öb eine solche 
darauf kommt das Oese1z, das sie vom Unte·r- ,strenge Beihandlun� der StUdenten heute, 
richt aUSISChließt, S() daß man DJicM gewußt überhaupt notwendig ist. Ich glaube, si.e ist . 
hat, woran man sich halten soll. De,r Zustand auch innerJich, " .ge.1stig und psychologisch 
war ganz unmöglich. Es i-st daher sehr zu völlig W1ideNrin.nti.g. Es ist doch nicht so, daß 
begrüßen, daß nun nach RÜClksprache mit dem die Hochschulen ein HoOrt von Resten des 
AUHerten Rat ·eine Revision dieser Bestim- NationaliS()7jalismu'S sind. Ich k.ann dies aus 
mungen möglich geworden ist. Hoften wir, eigener Anschauung bel'liehten, weil ich im 
daß der , Alliierte Rat dLeser Regie.ruugsvor- heurigen . J�r Gelegenheit hatte, aus hun
lage auch seine Oeuehmigung erteilen ' wird. derten Studenten gerade bei Prüfungen in 
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Geschichte und ,Philosophie herauszuhören, 
WalS sie eig-entlich denlken, indem ich Isie 
einfach f'rm erzähilen ließ. Bei den 400 oder 
500 , Leuten, die von mir persönlich geprüft 
wuNlen, .habe ich höchstens bei dreien oder 
vieren Reste von dn der NaziZieit v,erbreitetem 
Gedankengut von Literatur wohlge
merkt - gefun�en. Ieh muß sagen, es ist 
überraschend, wie bald diese eingeimpfte 
Mentalität von den Leuten abfällt, obwohl die 
Verhältnisse nicht so .sind, daß wir sagen 
könnten, unsere Zei,t sei materiell so viel 
bess.er g,eosteHt aLs die frühere. Trotz dpr 
Schwierigkeiten, in denen wir leben, ist der 
seelische Oesundungsprozeß bei der Jugend 
und speziell bei den ' Hoebschülern schon 
sehr weit vorgeschritten . .  

Wir wünscben daher der Regierung, daß sie 
bei den Allierten mit dieser Ns.\!:,elle tatsärh
lieh Glück hat, daß die Alliierten einhellig 
einsehen, daß d.iese Bestimmung im frühe
ren National'soZlialistenge'setz ein 'Yidersinn 
war und das Gegenteil von dem erreicht hat, 
was sie erreichen sollte. (Beifall.) 

• 
Der Autrag des Berichterstatters, gegen 

diesen Oesetzesbeschluß k e i n  e 11 E i n
s p r u  c h zu erheben, wird a n  g e n  0 m
m e n. 

9. Punkt ist der Gesetzesobeschluß des 
Nationalrates vom 3. Juli 1947, betreff.end das 
Arbeitsinspektionsgesetz. 

Berichterstatter Bolzfeind: Hohes Haus! 
Das vorliegende Gegetz über die Arbeitsin
sp'e!ktion hat den .zweck, di,e reichsdeutschen 
Vorschriften auf dem Gebiet,e des Arbeiter
schutz/es durch österreichißclte Be'stimmungen 
abzulösen. Ein.e :solche Ablösung ist schon 
deswegen. notwendig, weil die ,reicbsdeut
schen Bestimmungen in bezug lauf den 
Dienstnehmer-schutz völlig unzureichend 
waren. nen Gewerbeaufsichtsämtern nach 
deutsobern Mustetr wurden besonders wäh
rend des Krieges Aufgaben zugewies'en, die 
mit dem Arbeiterschutz in kein-em Zusammen
hang stehen, zum -BeiSlpiel die Mitwirkung 
bei verschiedenen Bewirtoschaftungsstellen, 
so daß -sie von .mrer eigenUichen Autgabe ab
gedrängt wurden. ' Die wesentlichen Auf
gaben der Gewerbeinspektion, die nunmehr 
Arbeitsinspek<tion genannt wird, bestehen im 
allgemeinen darln zu kontrollieren, ob die 
Vorschriften über den Arbeiterschutz einge
halten werden, im besonderen aber die be
ßtehenden V or,schriften entsprechend der 
technischen Entwicklung weiter . allszubauen. 

Diesem Zweok s1nd nun die al1en österrm
chiJSchen Vorgchrift.en über die -Gewerbein
spektion, die auf einem -Bundesgesetz aus dem 

J.�hre 1921 'beruhen, foast völloig nacbge
kommen, so daß 'Sich das vorliegende Gesetz 
an das Oesetz über die Oewerbeinspektion 
vom Jahr,e 1921 ,anlehnen konnte. 

Die Verbesserua:tgen,a,die in der VOr uns 
liegenden GesebesvoNage vorgenommen 
wurden, fußen auf den Iseit dem Jahre 1921 
,gemacht·en Erf.ahrungen. An iSt elle der seit 
dem Jahre 1883 bestehenden BeZieiehnung 
"Gewe�beinspektion" wurd·e der umfassen
dere THel "ArbeHsinospektion" gewähl.t, weil 
der Wir'kuIlig'skl"eiS' der mit den entsprechen
den Aufgaben betr,auten Behörde weit über 
den gewerblichen Rahmen hinausgeht. 

Im § 1 des :vorlie�nden Gesetzes wird im 
besonderen darauf hingewiesen, daß die Ar
beitsinspekUon behördlichen Charakter hat, 
was eine N euerlliIlg gegenÜ'ber dem alten Ge
werbeinspek!tionsgesetz bedeutet. Gegenüber 
dem Roohtszustand in der Zeit vor 1938 wird ' 
der . Wirkungskreis der Arbeitsinspektion 
nicht unwesentlich erweitert. ,so werden 
unter dieses Gesetz ,auch die Kauzleien der 
Rechtsanwälte, der Notare, der Patentanwälte 
und de,r Ziviltechnike.l" fallen. 

Ein Minderbeitsantrag, auch die pr.ilVoaten . 
Haushalte einzube·ziehen, wie dries im ur
sprünglichen Regierungsentwurf vorgesehen 
war, wurde von der Mehrheit des Nat·ional
rates abgelehnt. 

Nun einige Worte zu den Ausnahmen. Aus... 
genommen sind vor allem die lo8lld- und 
f,or.stwirtschaftLichen Betriebe isamt den 
Neben- und Hi,usbetrieben. Dabei muß aber 
festgehalten w,erden, daß diese Ausnahme 
nicht besagt, daß die' ,Landwirtscha·ft keinen 
ArbeHerschutz hätte, denn in der . bereits 
eingebrachten Regi·erungsvorlage über das 
Landarbeiter.gesetz ist lauoh die Regelung der 
AftbeitsinspekoUon auf dem Lande vongesehen. 
Dieser ,Einbau der Arbeitsinspektion in das 
Landarbeitsgesetz wi.rd einen bedeutenden 
Fortschritt gegenüber den V,erhältnissen 
bringen, die bis zum J,oor,e 1938 bestanden 
.baben, da bis 1938 in bemg auf den Arbeiter
schutz in der Landwirtschaft überhaupt keine 
Vorsorge getroffen war. 

Ausgenommen :ist auch die Hauswirtschaft. 
Ich habe scho.n erwähnt, daß ·ein diesbez:üg
lieher Minderheitsantrag abgelehnt wurde. 

Weiter sind bestimmte .Qrnppen dets Berg
baues sowie die Eisenbahn ausgenommen. 
dies deswegen, weil für die Eisenbahner be
reits VorschrUten bestehen, die den notwen
digen Arbeiterschutz vorSehen. 

Ausgenommen ist auch das Post- und Tele
graphen wesen, aber nicht nur die Post- und 
Telegra'phenämter seJbst, sondern · darüber 
hinaus auch die Regiebauten und die Hilfs
anstalten der Post. 
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Dies bedeutei eine gewjjsse Veränderung Im § 2 w�en die DdJenststellen der Ho-
gegenüber dem ZUtStand vor 1938, weil da- he-itsverwaltung ausgenommen. D,agegen wird 
mals die Regiebauten und Hilfsanstalten der aUJSdriicklich f,estgeSttellt, daß die Betriebe 
GewerbeintSpektioo. unterstanden sind. Im des Bundes, der Länder, Bezirke und Ge
Hinblick auf die besondere Stellung der Post- meinden sowie der öffentlich-reehtLiehen 
und Telegraphenanslut dlst es aber zweck- Körpe1'!Sehaften USW • •  in den Wir.kungsbereich 
mäßig, ähnlieh wie :bei den E1senbahnen für 'der Arbeitsinspektion einzube,ziehen 'Sind. 
da� gesamte Gebiet der Post- und Tele- Die §§ 3 bis 5 regeln die Aufgaben und 
graphenanstalt SondervoMChrd.ften zu er- Befugnisse der Arbpitsilnspekti.on, wobei im 
lassen, Wt\:Si auch ,im Abs. (4) des § 1 vor- besonderen 'estgehalten werden soll, daß 
geseben Jst, d:e!r bes'agt, daß fur alle Betriebe unter dem Begl"i.ff "Arbeitsinspektor" nicht 
und Verwaltu:ngsstellen im lBergbau, bei den nur der Arbeibsinspek.tor im engeren Si'nn, 
Eisenbahnen und bei der Post- und Tele- sondern alle lewed1s zum Inspektionsdien-st 
graphenansuiit Einrichtungen zur Wahrung herange.zog·enen Organe zu v·er.stehen sind. 
d·e:s gesetzlichen Schutzes der Dienstnehmer Bei dem § 3 rIIlÖCIhte ich. .besonders bei den sachlich zuständigen Ministerien zu auf den Abs. (2) hinweisen, der vor
errichten sind. Diese Einriebtwngen haben sieht, daß die Arbetilisinspe.ktoren di;el die Aufgaben der Arbeitsiuspektion zu -er- Auf.gabe 'habelll, sowohl die Dienst
füllen. Em,e 'SOolehe ·allumf.aossende Regelung geber als auch die D-ienstnehmer über ist dm besonderen im LPost� lIDd Telegr,aphen- dte Bedeutung von Maßnahmen der Ges.und
dienst notwendig, damit es nicht zu Zu- heUspflege und der Unfallvel"hütung 'zu be
ständen ·kommt, wie sie 'bis zum Ja·lue 1934 lehren. DaS halte deh für äußerst wiehtig� geherrscht -haben, ,als die damals zuständige Die besten Vorschriften in bezug auf Unfall
Gewer.kiSehaft mit einer -D eDJksehrift über die v.erhütung ,sind zwecklos, wenn man sie nicht hygienischen Mißstände bei den Postämte·rn 'kennt und wenn ;sie nicht eingehalten werden. an die öffenUichkei,t getr.eten ist und auch 
das Parlament auf di-ese Zustände aufme-rk- Ich . habe �hon gestern im Ausschuß dar-
sam gemacht hat. 

,auf hingewiesen, daß ich sehr .oft die Eriah-
Aus einer -Darlegung, die die General- rung gemacht .habe, daß Arbeiter bei ihrer 

direktion der Post- und TeJegraphenverwal- We:rkbaruk stehen, ohne die Schulzvordcb
tung in bezug auf den Arbeitel'lSchut1:. dem tungen zu 'benützen, beispielsweise ein 
Unt,erauSiSOhuß des National'rates zugehen Schleifer zwar seine Schutzbrill·e besitzt, sie 
ließ, geht ;bervor, daß die Zahl der aber während der Arbeit Mcht auf!setzt, son
Unfälle, die si.ch dn den JaJhren 1945 dern a.us reinen Bequemlichkeitsgründen da

bis 1947 ereignet h.aben, verhältnis- neben Hegen hat. Es ist aloSO notwendig, daß 
mäßig sehr gering gewesen ist. In hier nicht nur VOl'lschriften erLassen werden, 
dieser Dal'stelhmg wird auch vorgesehla- 'sonde,rn daß auch getrachtet wird, daß 

gen, eine Art Oener,a1iuspektion der öster- di,e Vo.rschriften von jedermann eingehalten 

reichisehen 'PoSt- und Telegraphenverwaltung werden. 
zu errichten, die ähnlich jener bei den öster- Neu ist der Abs. (4) im § 3, d;er vol'tSlieht, 
reichischOOI Staartseisenbahnen mit deu Auf- daß die ArbeitsintSpektörate bei der Durch
gaben und !Befugnissen einer Arbe.itSlinBpek- führung ,ihl'ler Aufgaben mi� den gesetzlichen 
Hön betraut i�t. Int,el'leSlsenvertretungen der Dienstgeber und 

Unmöglich allerdings ist 'es, daß dann bei Dienistnehmer zusammenarbeiten sollen. Das 
diesen Vorschniften die Praxis so geübt wird, ist sChon im Hinblick auf die Neufa'Slsung des 
wie d8is bisher der Fall gewesen ist, daß der Betr,iebs:rätegesetze·s notwendig, weil auch 
zuständige Aufsich'tsbeamt-e, der l'e.tzten dort festgehalten ist, daß die ß.etmebsräte die 

Endes für den Dienst v'erantwortlieh ist, 
Aufgabe haben, an d:en. Betriebsbesichtigun

gleichreitdg auch den . Arbei:tsinspektor dar- gen durch die Arbeitsinspektionen tei.lzu

steUt; es ist nicht möglich, daß 'ein,e iB,eh,örde, n.ehmen. 
die Aufträge im dienstlichen Sinn erteilt, sich !D er § 5 spricht die BefugniSSe aus, die den 
gleichzeitig zu kontrollieren ·hat. Arbe.it-sinspektoren bei' Betreten von An-

Ausgenommen sind weiter die Wohl- lagen, BetrriebSi- und Auf·enthaJ.tsräumen zu
fahrts-, Kranken-, Hetil- und Pflegeaustalten, stehen� 
die Erzi,ehungs- und UnterrichtsanStalten, Im § 6 wird festgehaUen, daß die Arbeits
die KultusanstaUen, di.e Strafanstalten, Ge- inBpe'ktoren befugt sind, Zeugen einzuver
langenhäUlSle'r usw. lOie Arbeitsinspe:ktion nehmen und lEinsicht tn Urkunden zu 
in W,erk:Stätten und Hilfsan1agen in Strafan- . nehmen. nanrlt Siind tim Zusammenhang mit 
staUen bezieht sieh in ;ihrer Wirksamkeit dem § 7, der ·auf Veranla'StSung des Arbeits'
natürlich nur auf di'e dort beschäftigten inspektors die ZU:Diehung von Sachvel'Stän
Dienstnehmer, nicht aber aueh auf die Str,af- . digen und die Entnahme von Proben von 
gefangenen und HäftLinge. ' Arbeitsstolfen, Rilfs- und ß.etriebsstoffen vor-
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,sieiht, dem Arbej,tsinspektor alle jene Voll- i ibenacthriehtige'D! und ilhnen EinSi:eht m 
machten gegebe� die zur k.l:aglose-n Durch- Unterlagen und Krankheitsgesehichten zu 
führung seiner Aufgaben notwendig sind. .geben. Die Kr.anken�assen sind verpflichtet, 

.D-er § 8 regelt die Feststellpng und An- dJi'e Arbeitsinspektorate .von. d�� _Ergebnissen 
_ zeige von 'Oberuetung·en. 1m Falle daß und Untel'lsuchungen, dIe 181e uber Berufser

Unternehmungen oder Betriebe de� An- kr,ankungen aust·eHen, zu vel'lStändigen. Neu 
ordnungen der Arbei.tsi.n..spektoren zum dst aUClh lim § 14, Abs. (5), aer letzte Satz, 
Schutz der Dd:enstnehmer nicht Rechnung wonach die Arbeitsinspektorate v-erpflichtet 
tragen, haben die ArbeitsinJspektorate die sind, mne:rhalb von zwei Woehe� nach .Ein
Anzeige an die zuständige V'erwa:lmngs- langen ewes Antrages des SozialveTSIcboe:
behörde zu erstatten. Mit dieser Anzeige rungsträgel'lSl den Zeitpunkt .einer Betriebs.. 
kann Moh Abs. (2) auch das St�afausmaß be- besichtigung '  festzulegen. Es h'aben a180 m·e 
antragt werden. Der Abs. (3) bestimmt daß Sozialversdoo.erungsträger das Recht, Be
die VerwaltuDtg!sbehörde die Pflicht

' 
hat, triebsbesichtig.ungen zu ·ver.langen. 

binnen 'zwei Woooen das Strafverfah-ren ein- Im § 16 wird festgehalten, daß die Ar
zuleiten. Auch diese Bestimmun.g ist eine beitsinspektorate dJie Pfticht .haben, dem 
Neuerung und eiue Erweiterung. des Oeselzes Bundesministerium für soziale VerwaJtung 
über die Gewerbeinspektion vom Jahre 1921. aUjährlich 'Über ihre Tätigkeit und über ihr-e 

Im § 9 wird bestimmt, In welcher Form Wahrnehmungen .auf dem Gebiet des Dienst
das Arbeitsinspektorat Anträge auf behöro- nehmer.schut�es zu ber:ie:hten. Das Bund-es
liehe Verfügungen ,an die zuständigen Ver- rniuistel'ltum- für soziale Verwaltung wird 
waltungsbehörden zu stellen bat Wichtig !ist durch das Gesetz v-erpfHc.b.tet, dem National
hier der .Abs. (3) durch den dem Arbeits- rat einen zusammenfassenden Bericht vor
inspektor das R�cht -edngerä,Wnt wird, du zuleg�n und diesen Beric�t 

,
in -d�n amt!ichen 

Fällen, die ein·e sofortige Abh!ilfe ,erfordern, Nachnebten des -Bundesmmll,stermms für so
auch selbst iSchriftlicbe VerlügwIJg'en zu ziale Verwaltun-g zu veröffentlichen. 
tl"effen, die die gleiche Wirkung haben, als Der § 17 ;spricht Über die Verschwiegen
ob sie von der zuständigen Verwaltungs- rh-eitspf1icht der ArbeitsinJSopektoren. Dit6'Ser 
behörde ·erla'SSlen worden wären. Paragraph muß ttm Zusammenhang mit dem 

Der § 10 entspr.icht im wesentlichen den § 23 betrachtet werden, wonach Arbeits
alten Bestimmungen über die Gewerbe- in!Spektoren, die ihre Verschwiegenheits
inspektion. Hier muß hervorgehoben wer- pflicht v,erletzen �er eiln lihnen b�kannt
den, daß, wenn eine VerwaJtungsbehörde ,gewordenes Ges"hafts- oder Betl'!1ebsge
einem von oetim-er Arbeitsinspektion g.esbellten heirnnis zu persönlichem Vorteil 'verwerten, 
An�rag niCht e-nts:pricbt, dietSe'l' Arbeitsinspek- zu �rreststr.afen vO

,
n drei Mon�ten bis <Zu 

mon das Recht zusteht, gegen den /Bescheid ZW.eI J.ahroen verurteIlt werd.en k()nnen. 
der Verwaltungsbehörde erst'er Instanz die ,Der § 18 hestimmt noch, daß Arbei� 
Berufung ein·zulegen. iIllSpektoren Unternehmungen, die de.r Ar-

Der § 12 bringt VerfahrEmSlbetSltimmungen, beitsinspekrUon unterliegen, weder selbst be-
, , treiben dürfen noch sieh daran beteiltigen 

Der § 13 verpflIchtet aHe Behörden WIe oder in ein Dienstv·erhältnis zu ·einem !solchen 
auch die gesetili.chen· Interessrenvertretungen . Unternehmen treten dÜl'fen. der .n�eDstgeber und. lDien·sm�hmer" die Der § 19 regelt die Organi,sati()ll der ArArbeitSJnspektorate �eI der Erfüllung Ihrer beitsi'll'spektion. -Danach li!St durch eine VerAtrlgaben zu · unt.erstütze�. 

, ordnung des SozialminiSlt·eriums das ganze 
,In

, 
den � 14 und 1? wud

. dIe Zusa�.
men- Bundesgebiet in Aufsichts.be�rke eiIizuteilen 

arbeIt IIl!lt . den
, .

�?zla1v.e�cherungstragern und für Jeden Aufsichtsib.ezirk ein besond.er.es 
g?rege1t. HierbeI konnen WIr feststellen, daß Arbeitsinspektorat zu errichten. Das Oesetz 
mcht �bedeutende N,euerungen gegenüber :sagt, daß in joedem .Bundesland mindestens 1?21 m das �setz aufgez.:'0m�en worden ein allgemeines Arbeitsinspektorat erricht,et 
!s�nd. '1:'atsaebe 1),ß't, �aß scbJd-eßhch und end- werden muß. Ausgenommen w,ird lediglich Imh di·e Kosten emeS! schlechten '-Gesund- die BinnensrchHfahrt für welche ·ein be-son
heitszu:stand�Si un� die Koste� ·von Unfällen deres ArbeitsintSpektorat zu errichten ist, 
von den SozIaltveI'sl(�hertlillgsträgern zu tragen da:s sich -auf das- ,g,esamte Bundesgebiet er
sind Wld daß diese natürlich auf -eine ord- streckt. 
nungsg.e,mäße �inhaltung der diesbezüglichen Der § 20 'sieht gegen'Über d·em Gewerbe
VorschrIften eInen besonderen Wert legen. .inspektionsgesetz leine begrüßenswerte N·eue-

Eine Neuerung, <Li,e das Gesetz vorsieht, rung vor. Danach ist bei jedem Arbeits-. · 
besagt, daß die UnfallversicherUiDtg ver- inspektorat wie auch bei dem zu schaffenden 
pfLiehtet ißt, die Arbeitshispektorate von Un- Zentral - Arbeitsinspektorat -ein l\.rbeitsin-

. fällen großeren Ausmaßes unverzüglich zu spektionsarzt zn bestelIen. Außerdem sind 
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bei jedem ArbeittSintSpektorat ArbeUsinspa-k- Bezahlung de.r .Alrbeitsinspektoren eine 
. toren für Ju�endschutz, Frauen- und Kinder- furchtbar schleohte dtSt. Im Ausschuß für wirt-
ar,be.it zu ernoon�n. schaftliche Angelegenheiten und auch ,im 

Nach § 21 unterstehen die Arbeitsinspekto- Bundesrat befindet sieh eine Anzahl ö:lJ.ent
.rate unmittelbar dem Bundesministerium für licher Angestellter und auch Gewerkschafter, 
soziale Verwaltung. Zur ohersten Leitung ist die dies,e Kritik zur li)enntllii!s genommen 
- wie ich schon erwähnt habe - ein haben und auch Wege finden werden, um 
Zenlral-ArbeittSin'S'pektorat ·einzurichten. Aus- dieser A�eleg.enheit d·en nötigen Nachdruck 
genommen d.avon dst wieder die BinneIllSchifi- ' zu verleihen. 
fahrt. 

Der § 22 ·regelt di'e Stratbestimmungen. 
Nach diesem Gesetz können von der ßezirks
verwaltungs behörde Geldstrafen bis zu 
5000 S oder Arrest bis zu drei Monaten ver
hängt werden, .und 1.war ·auch nebeueinan
der. Ausgenommen hievon sind die iBeltriebe 
des Bund� der Länder Uosw. ISOwde der 
öffentlich - rechtlichen I Körperschaften, weil 
ja für di-ese die besonderen Dlszipli,nar
vorschriften, die für die ,öffentLich-recht
lichen Bediensteten Anwendung finden, 

. gelten. 
Im § 24 �ird j,estgelegt, daß {doie Be

stimmungen der Arbeitsinspektion ,auch auf 
uichtgewerbli$e Betriebe Anwendung zu 
finden haben, w·as iIlJSbesondere deshalb not
wend�g wurd·e, weil vriete Inhaber nichtge'
werblieber Betriebe d·er Meinung gewesen 
sind, daß sie ,den Verpflichtun.gen, die ihnen 
die sein,erzeitigen Gewerbeinspekbionen auf
erlegt haben, nicht nachzwkommen brauchen. 

Im Artil�el III, § 25, werden die deutschen 
VorschrUten über die iGewerbeaufsiehtsver
wallung und alle damit zusammenhä·ngenden 
Verordnungen ,aufgehoben. 

Die im Artikel IV - §§ 26 bis 30 - f.e·st
gehaltenen Übergangs.. und Schlußbestim
mungen reg;eln gewisse Kompetenzen und die 
BeetIldJilgung anhängjger Vedahven. 

Artikel V, § 31, .sieht die nötige VollzrttglS
kUtusel 'vor. 

Der Aussehuß für wirtschaftliche Ange
legenhei,ten hat sich mit detD. Bestimmungen 
dieses Oesetzesbesehlusses befaßt, .und dabei 
wurden wohl nicht das Gesetz sel'bst, aber 
einige Zustände kritisiert, auf die ach ·etwas 
näher eingehen will. Es wurde darauf hin
gewiesen, daß für den. verantwortungsvollen 
Dienst der Arbei'tsinspektoren viel zu wenig 
geeignete Pe�nen Voorbanden sind. Dies 
wurde aueh im -Gutachten der Arbeiter
kammer ru diesem Gesetz besonders 
betont. ,In di,esem Outachten wird 
auch vedangt, daß die Arbeitsinspe:ktorate 
weitgehend ausgebaut werden; daher wird 
die Einstelhmg neuer Beamter nötig sein. 
Die Einstel1U1ILg neuer Beamter stößt 
allerdings insofern auf SohWlierigkeiten, als 
für diesen verantwortungsvollen, schweren 
Dienst deSlhalb keine geeigneten Personen 
gefunden werden können, weil die 

Z usammenf.assend kann gesagt werden, 
daß das Gesetz üher die �rbeitsinspektion 
eine ·einwandfreie und s·aubere Arbeit dar
stellt und zwcif-ellOSl einen bedeutenden so
zialen FlorbsOOl"itt auf dem GeMet des n.ienst
n�hmerschutzes mit sich brin·gt. 

Im Namen des A U/SSIOoos'Ses für wirtschaft
liche Angelegeuheibm b e a n t r ·a g e ich, 
gegen den vorLiegenden Oesetzesbeschluß 
des Nationalrate'S ik e i n e n rE i n ISo p r u c b 
zu erbebe!n. 

Bundesrat Jochberger: Hoher )Bundesmt! 
Die Frühjwhrssession des Nationalrates brachte" 
eine Meng,e sozialpolitischer und arbeitsrecht
licher Aufgaben der Gesetzgebung zum 
Abschluß. DaJS Gesetz über die Arbeits
inspektion stellt ·eine . gute Grund
lage für die Wahm·ehmung des DlellJSt
nehmersehutzes dar. Es · beseitigt in 
e�ster Linie die reichsrechtlichen Vor
schriften und stellt den Zustand der öster
reichisehen 'Gesetzgebung vor 1938 wieder 
her. Notwendig ist ·es aber, daß das Instru
ment, das dieses Gesetz handhaben 'soll, so 
wirksam ,als nur möglich gestaltet wird. 

Die MSohedgen Oewerbeinspektorate gehen 
in die Arbeitsinsp·ektorate über. Bei obe,r
flächlic.her Betr.achtung 'könnte man der Mei
:nung sein, daß damit nu.n alles in Ordnung 
geht. D as ist aber nicht so. SoU die Arbeits
iIlJSp'ektion ru emer wirklieb zuffi.eden
steUenden InsUtution wlerden, mülSSe:n die 
Mängel beseitigt und die Institution selbst 
verbessert werden . .  

Um d,en Arbeitsinspelrtoraten ein möglichst 
tiefgreifendes Wirken zu ·�rmöglichen, ist es 
·erforderUoh, daß Lhr AufISichtsbereich nicht 
zu groß ioSt. Es ist nicht angängig, daß weite 
industr-ier.eiche Gebiete von einem Arbeits
inspektor at betreut werden. 

Besondeus in den Ländern Niederöster
reich, Oberösterreich und Steiermark wäre 
es notwendig, noch je ein weiteres Arbeits
inspektor,at . 1.U .ermchten. In diesEm Ländern 
'sprechen vor allem die große An1.3hl der 
industrieLlen und ,geweroblichen Untemeh
mungen, hl den Bezirken aber auch die 
großen räum1ieh.en Ausdehnungen dafür. Je 
größer da-s Gebiet ein-es Auf-s\chtsbe�irkes 
i'st, um so mehr Zeit muß von den Beamten 
tür die Zurücldegung der W,egstrecke, be-
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sondeI'S in Anbetracht d:er .gchlechten Ver:' 

I 
Mit der Vermehrung des Personalstandes 

kehrsverhälbnisse, auFgewendet werden. · alleiDl ist IjedoM TIiOOh nicht alles getan. Für dlie 
Der Anteil der für die Die:nstaufgaben auf- Arbeitsinspektion können nur gute, qualifi
gewendeten Zeit kann daher verstärkt und zierte Kräft.e in den Dienst gestellt werden. 
vergrößert werden. Soweit ·es möglich ist, Sie haben vor allem ein umfaQ.greiches 
SQUen für die Intensivierung der Tätigkeit Wissen aufzuweisen. Im Interesse t:oines 
der Arbeiltsinsp·ektion . auch P eI'lSOnenk raft- wirtksamen Dienstnehmers'chutzes muß daher 
wagen herangezogen weNlen, um d;en großen darauf bestand·en werden, daß jeder Arb0its
Atifgabengebieten R,eohnung tragen zu inspektor, gleichgültig ob er Beamter oder 
können. Vertragsbedi,ensteter ·ist, eine entsprechel1de 

Eine Verbesserung i-n der Tätigkeit der Fachprüfung ablegt. .Derzeit liegen d.ie Dinge 
Arbeitsinspektion muß aber nicht .nur durch so, daß eine große Anzahl von Bediensteten 
die vorangetühl'lten Maßnahmen, sondern 1ns- der Gewerbeinspektion keine Fachprüfung 
besondere durch eine V.ermehrung des P.er- abgelegt hat. Vom Standpunkt der Arb9it
sonalstandes erreicht werden. Den Ar.beits- nehmerschaft wiNl daher v,erlangt, daß als 
inspektoren ob1ieg't es nicht nur, die Betriebs- Arbeitsi!Jlspektor nur · le.in ISOlcher Beamter 
inspektion durehzuführ.en, sondern sie haben tätig sei, der die Fachprüfung für diesen 
auch eine große Anzahl von Erhebungen und DJ.enstzweig abgelegt hat. 
kommissionellen Verhandlungen durcazu
füh.ren, so daß nieht immer Zeit bleibt, um 
der InspektionlStätigkeit das notwendige 
Augenmerk zuzuwenden. 

Die Stat,iatik des J·ahres 1937, also des 
letzten Jahres vor dem ·ooliistischen Ein
marsch, 19ibt uns hier ein sehr anschauliches 
Bild. Der Gewerbeinspektion untel'ßta.nden in 
diesem Jahre 133.422 Betriebe. Für diese 
standen iinsgesamt 90 .oewerbei11Spektions
org3llle zur Verfügung. Auf jeden ß.eamten 
der Oewerbeinspektion entfielen daher 
1.480 Betriebe pro Jahr. Von den 133.422 Be
trieben konnten tatsäeh1icl. nur 32.690 be
sucht werden. Das :ist nicht einmal ·ein Viertel 
alLer Betriebe. 

Vergleichen wir nun den P,ersonalstand 
vom Jahre 1938 mit dem des Jahres 1947. 
Derzeit stehen UiI1'S 53 .8Ikademische ß.eamte 
und 35 nichtakademi'SChe lBeamte zur Ver
fügung. Wir erreichen damit nicht einmal den 
Personalstand des Jahres . 1938. We'nn wir 
also haben wollen, daß die Arbej.�sinspektioJl 
wirklich eine Institution· zum Schutze der 
Dienstnehmer we·rden soll, dann ist es vor 
allem notwendig, daß da,s Bundesminis�erium 
·für s:oziarle Verwaltung dde nollwendigen bud
getären Mittel zum Ausbau der Arbeits
inspektion zur Verfügung steHt. Es kam in 
der letzten Zeit nicht seUen vor, ßaß Bau
und Ma:schineningenieure sowie Che.mil{er 
für den Dienst eines Arbeitsinspeklors ge
sucht wurden. nen meisten diesrer akade
misch gebildeten Menschen war es aber UJl
mögI.ich, :in den Dienst des Staates zu traten, 
weil d1e Lohn- und Gehaltsverhältnis'se, be-
sonders bei jüngeren akademisch gebildeten 
Kräften, vollkommen unbefrdedig·elld sind, 
worauf ja auoh schon der Herr Bericht
erstatter hingewi,esen 'hat. Es wä.re :also auch 
hier nach dem Rechten z.u :sehen, 'UiIld die Lei
stung,en des einzelnen wären auch gehaltUch' 

. weitestgehend zu ber.ücksiehtigen. 

!Bei der Bestellung vron I.nspektionsor.g.anen 
ist vom Bundesministerium auch darauf 
RUClksicht zu nehmen, daß eine richtige Ver
teilung der Funktionen Platz greift. Wir be
nötigen vor allem drei Gruppen VOll Inspek
tioIllSOrganen: ein.e mit abges'chlossener Hoch
schulbHdung; in zweiter Linde sollen auch 
Absolventen von Bundesgewerbeschulen an
gestellt werden; in dritter Linie sind auch 
Inspe·ktionsorgane ohne höhere Schulbildung, 
jed,och mit langjährigen Erfahrungen aur 
:ihflem Arbeitsgebiete heranzuziehen. Gerade 
di,e ,letz.te Oruppe wird die Tätigkeit der 
Al'lbeitSliuSipektion ganz geW1Rltig förd·ern 
können, weil dies·e Menschen oft selbst eillig.e 
Jahrzehnte oin Privatbetriebein in ihrem Be
reiche tätig. waren und sich <lort umfangreiche 
Betriebsikenntni'SSe und Erfahrungen an
eignen konnten, die :sie im Interesse des 
Diensmehme,rschutzes aHg·emein verwerten 
können. ' 

Mit ,meinen Ausführungen h.abe ieh nur 
Maß.nahmen aufgez-eigt, die durchgefiihrt 
werden sollen, um AI'Ibeitsinspekti():nen zu er
halten, die -in personeller, sachLicher und 
qualitativer Hinsicht ·entsprechen. 

Wenn sich die öster.reichiseh.e Volkspartei 
dem Minderbeitsantrag, auch di'e Hauswirt
schaft 'in die Arbeitsinspektion ·einzubeziehen, 
nicht an'Schl.ießen konnte, ISO deswe.gen,. weil 
das ·eilne weiter·e schw,ere Belastung für die : " ,  
A rbeitsinspelktion lin österreich mit sich brin- >;;;J 
gen würde. Es war bisher nicht möglich, die in 
österreich vorhanden,en Betriebe mindestens . 
eiIl!mai iäh.dich Im inspizieren. Die Jahre&
statistik v:on 1937/1008 zeigt uns hier, welch 
ganz gew.altiger P·ef!SOOaJ;stand b�i den ein
zelnen InspektiontSdienststellen notwendig 
wäre, um nur die gewerblichen Betriebe zu 
überwachen und 'Zu inspizier·en. Die österrei
chische V..oI�spa.rtei und ril)fle Mandatare ün 
Bundesrat sind daher nicht m der Lage, [ür 
den Minderheirbsantr.ag zu stimmen. 
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Abschließend auch noch ,einige .Bemerkun- Als 10. Punkt folgt derOeS'etzesbeschluß des 
gen über die räumliche Unterbringung der Nationalrates lVom 3. Juli 1947, 'betreffend die 
Wiener Gew,erbeinspektor.ate� Diese muß Verlängerung des Urlaubes für Jugendliche. 
als vollkommen unwürdig l,lez.eicJmet werden. H B Amtsvorstände und Ka.n.zleiikräfte 'Sind oft in Beriehtel'lstatter Scheihengraf: .  oher un-

desrat! Der vorliegende GestetzesbesChluß des einem einzigen Raum zusammengepfercht. Es U gibt dort überhaupt keine MöglichkeU, daß Nationalr,ates oSIieht die Verlängerung des r-

ein Arbeitsnehmer oder 'auc.h ein Dieustgeber laubes f:ür Jugendlicbe beiJd..erlei Gesohllechts 
von 14 bis 18 Jahren vor. B,estimmungen mit- einem ArbeiJts1nspe!ktor a1lein spl"oohIen 
dieser Art 'Sdnd in normallen Zeitläufen TeUe könnte. Wenn diese ungünstig,e Rau m ein- 'einer iJugendsehutzgesetZig;ebung. teilung auch kr1egsbedingt ist, so muß doch F'ür die iBeschäftiglllilg von Jugendlichen unter allen. Umständen dar,angegangen g,eIten nooh die reicbsrechtlie.hen Bestimmunwerden, entsprechende Amtsräume zu 
gen, und zwar das G�tz über die Kinderschaffen. Dies um so mehr, als ,es ohne zu arbeit und über die Arbeitszeit der Jugend- . große AufwenduDtgen von MateriaUen. und !'iohen, das JugendlScbutzgeretz, vom 30. Apl'lil. Mitteln möglich list, Räume in. den bisher be- 1938 sowie die Ausführutllgsveror-dnung vom , nützten Gebäuden zu schaffen. 12. Dezember' 1938. Darin finden Sie auch 

Diese me,ine Ausführungen sollen dazu bel- noch ,die Kompetenzen und: die It.echltssteUung 
tragen, daß die Arbedtsinspeiktioß. gefördert des ,ehemaligen Reic.hsjugendführers und den 
und aus�baut werde. Wir haben nun das Kompetenzbereich der Deutschen Ar,heits
neue Gesetz. Es erhält aber nur dann Wirk- front verankert. 
samkeit, wenn wir den Ausbau die,se'r Insti- Zur Vorbereitung der ISOzialrechtlichen Ge
tution vornehmen und dafür sorgen, daß die setzgehung ,auf merem ,Gebiet 'ist ein Unter
Aufgabengebiete, die im Oesetz verankert aUSlSCIhuß eingesetzt worden, dem Vertreter 
sind, wirklich auch restlos zur Durchführung aller drei polihlschen IP,arteien angehören. Es 
kommen. :�st lUD.beding� lI1otwendiJg, bi,er 'Wandel zu 

Die Fr,aktion der österreiehisehen Volks- schaffen, und m:eine Partei erwartet von der 
partei .im Bundesrat begrüßt die Verabschie- Arbeit die:ses UnterausSiohusses in aller
dung dieses Gesetzes, weil es auch dazu bei- nächster Zeit viel Neues und Gutes. 
tragen wird, den Ar�t'Slfrieden zu J'ördern Holler Bundesrat! Es ist aber noch eines 
und die ProdUikHon in unserem Vaterlande zu sagen. 'Ich will dabei Iliicht falsch ver- . 
Österreich zu sl,sigern. {Bei'fall bei der öster- standen werden. Es handelt sich .hier um un
reichisehoen Volkspartei.) sere Kinder und Jugendliehen vom 

14. L·elbenSlj,ahr Ms zum vollendeten 18. Le-
Berachter,statter Holzfeind (Schlußwort) : 

benSljahr. Wenn es durch die jahrzehntelangen Ich 'glaube, mein Herr Vorredner lils1; im Bemühungen der sozialdemokratischen Partei Irrtum, wenn er meint, daß hier ,im tBunde,s- und der Arbe:Uerv,ertrelungen gelang, ()pti
rat ein iMindeI1heitlsantl"ag ,vorgelegt wurde. sehe Merkmale der Klassengegensätze zu v,el"Ich habe nur erwähnt, daß im Natiooalrat .e-in ringern, so klafft in de'r Behandlung dieser Minderheitsantrag abgelehnt' wurde, hier . ist iK'inder dooen ein offener ,Gegensatz. Bei ober.,. aber der Minderheitsantrag nicht geslo1llt flächli,cher Betrachtung können sie in zwei worden und meht auch nicht zur nebatte. Gruppen g.eschieden werden : Auf der einen 

Ich kann ·mich oden Ausführu.ngen me,ine.s Seite haben wir di,e lernende Jugend in der 
Vorreduers im wesentlichen anschließen. Es Schule mit den normalen .F,erien, auf der 
scheint also, wenn diese Verhältnisse zu- anderen Seite die arbeitende lernende Ju-: 
tre:lien., daß die. ArbeitlSlinspekti 00 , was 'ihre gend, die um die 'Vierle Woclie dhres UrJ.allbs
eigenen RäumJiohkeitetn '8JIllan,gt, ,selbst ,e:ilne anspruches Ikämpft. 
Inspe'ktion benötigt. WaS! die Bereitstellung Dazu 1:st zu sagen: ,Es wird viel von dem 
der oMitt.el für die Arbeitsins:pektionen be- moralischen Zustand Ualserer Jugtmd gespro-

'. , trifft, möchte Qch wohl Isage,n, daß dies nicht ehen. lIeh meine hier wi-ede,r di,e Altel'lSkla'Sse, 
Sache des SozJalministeriums, sondern :in d,i-e ich vorhin erwähnt habe. In dieS'3m 
erster L'in.ie Sache d·eg' Herrn: 'Finanzministers 'Alter haben bekanntlich die jun,g.en Menschen 
sein wird. nur ideale Vorstellungen vom !BOg,enannten 

Im übrigen bitte ich den Hohen Bundesrat großen Leben draußen. Was ,sehen aber diiese 
IMenschen? E,i'll'en :unfl"eien, abhängigen nochmal,s, gegen den vorliegenden -Gesetzcs-

beschluß k e ti n e n IE :i TI IS P r u c h 'zu er- Staat, der ibre Heimat ist. In diesem Staat 

heben. sehen !Sie, daß Menschen hungern, di,e ,arbeiten, 
und s:ie sehen ander·e iMelllsohen gut leben, 
die sich der Arbeit auf ,ir,gend welehe Weise 
,entziehen. Die Jugend lebt nun aber einmal 
nach Vorbt1dem,. und es hilft !in dieser Be- . 

* 
Der Antrag des Beroichter.statrer.s wird a ß

g ·e n o m m ,e n·. 
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ziehung nichts, der Jugend Vorwürfe. zu 
macllen, . wenn die VorbiJ.der nicht entspre

eh.end geändert werden können. 
Auf die Berechtigung diese� Forderung in 

gesundheitlicher Hinsicht ,brauche ich in 
diesem Rahmen nicht mehr ·hinzuweisen. Wir 
wissen ja, daß unser Land seit kur.zem vor 
einer neuen Geißel erzittert und von ihr ge
s�hlagen wird. 

Es wirkt nicht erhebend, wenn der Initia
tivantrag der sozialistisehen Abgeordneten 
P r o k  oS e h  UiIld Genossen auf ein nelles 
Jugendsehutz,gesetz bis !bleute noch keine Be
handlung gefunden .hat. Um der arbeitenden 
Jugend jedoch fü'� dieses JI8Ihtr ein erweitertes 
UrllRu'bsaUJSIllaß zuzugestehen, duit man sich 
auf die "nun in Beratung gezogene Regie
rungsvorlage geeinigt. 

Der § 1 setzt d:en Urlaubsansprueh durch 
Änderung der bestehenden Urlaubs
bestimmungen UIIld den Geltungs:bereieh 
des Gesetz.oes fest. L·eider dst auch hier wieder 
die Landa·rbeiterjugend ausgeschlossen. Nach 
den BestimmUlD.gen des oGesetzes ist ein un
unterbrochener U rJ.aub beanspruch bar , je
doch köD:ßien Jugendlicl1en, die unte.r das 
Arlu�iterurlaubsgelSetz, das Bauarbe.iter-Ur
laubsgesetz, das Angestellten- oder das Outs
angestelltengesetz fallen, sechs We'rktage 
d,ieses Urlaubs dn der Z,eit vom 1. November 

. bis Ende F,ebmar gewährt wemen. 
Im Abs. (7) iiSJt festgelegt, daß das er

weiterte U rlaubsaUlSmaß sehon für das 
heurige Jahr zu gewähren ißt. 

Die Absätze,. (3) hjs (5) des ,§ 1 wurd,en neu 
formuUert. 

. 

§ 2 enthält die VoUzugsklausel. 

Der AUJSIScbuß fü,r wirtschaftliche Angele
genheiten des Bundesrates hat gestem die 
Vorlage behandelt und mich beauftragt, hier 
zu b e a n. t r a g e n, gegen den Gesetzes
beschluß des Nationalrates k e i n  e n E i n
s p r u  e h  zu erheben. 

Bundesrat Weinmayer: Hoher Bundesrat! 
Die gesetzliclJ.e Veranke:ru1'lg des Vie.r
wochenurlaubes · fü·r die ·J,ugendliehen w,ar 
seitens UIlJSiefer IParter nie iIIl. Frag,e gestellt 
gewesen. Was w1r jedoch wünschen und 
auch in Zukunft durchzusetzen; wi:ssen wer
den, ist, daß unsere Idee -eines Jugend
erholungswer1res im kÜlllfltigen Jugendsohutz
gesetz seinen P,latz finden -m,uß. 

Mit der Schaffung arbeitsrechUieher Be
stimmungen ist für die Jugendlich'en uicht 
genug getan. Der jllJD.ge tMe1llSCh muß wissen,. 
wo er währeond. seines Urlaubes hingehen 
kann, besottdel'lS wenn er, wie es 'heute bei 
v.ielen zutriJit, elternlos ist oder die Eltern 
nicht in der Lage sind, dhm die Vorbedingun
gen für eine wirkliche Erholung zu bi'et·en. 

Hi8il" hat das lSta,attiche Jugenderholungsweftk 
einzusetzen, die Jug�dliehen in gesunden 
Gegenden· bei besserer Verpflegung unter
zubringen und auch in kulture11er .. HiMicht 
wegweisend zu wh .. men. Wir boffen, daß sieh 
,bei d.er baldigen Gesetzwerdung des Jugend
schutzgesetzes alle, die berufen si'lld, am 
Werden dieses ·emin.ent wiehtigen Gesetzes 
mitzuwirken, .ihrer Verantwort1l'I1Jg bewußt 
sind. 

Das JUJgoodschutzgesetz muß auch Bestim
m'UiIlgen enthalten, die geeignet sind, Leib 
Und Seele unseres Nachwuchses ge9Und zu 

erhalten. Was das Namsystem an unserer Ju
gend 'V,ersehuldete, da'S müssen wir gut
machen} und bei der Bereitstellung von 
Mitteln für d.ie Jugendliehen - sei es s&itens ' 

des Staates, !Sei es seitens d'er Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer - ist jede Sparsamkeit am 
falschen P,latze� 

Gegenüber der Jugend naben wir aUe 
Pflichten. Erfüllen wir dieSe Pßichten, dann 
können wir ,getrost in die Zukunft .blicken. 
!'Aachen wtr a'UlS unSer·en Jugendlichen öster
reichisehe Menschen mit aUen ihren guten, 
von der ganzen Welt anerlkaooten und be
wunderten Eigenschaften und keine Partei
fanatiker!· V'ergessen · wir nieht, daß da:s 
Jugendschutzg,esetz mit dem darin einge- ' 
'bauten Jugenderholungswerk ,die Visitkarte 
ist, welche die zweite Republik ihren jungen 
Bül'lg·ern in die Hand giibt. 
. Wenn wir mit dem Jugend'erholungswerk 

auch ein,en gewissen erzieherischen Zweck 
verbinden, so ist ddoes eine Selbstverstähdlieh
keit. Der junge Mensch braucht eine g·ewisse 
Führung, 1liJlld ger'ade in jenen Ländem, die 
sich sozialLstiseh nennoo., ist diese Rührung 
am straffsten. Doch wir österreicher haben 

,gerade genug y.on aUzu Sltarkem Druck, und 
auch unsere Jugendlich·ent Unter dieser ge
wi'ssen FühJ,"tmJg y.erste:hen wir wenigstens 
teilweise gemeinsam verbrachten Ur.laub mit 
allen MögUohkeiten, di,e ,sieh aUlS dieser Ge
meinsamkeit ergeben, Sport, Spiel, Vorträge, 
Partien rusw. ; ,gerlade für EiIIldrücke, die 
nioot aus dem A1l.tägliehen kommen, ist der 
jung,e Mensch be'SOnders 'empfänglich und 
dankbar. 

In der Jetztzeit sieht man zum iBeiJSpiel 
in vielen manuellen Berufen deutlioo eine zu
Inehmende V.ergreisung. U:nser Z·iel muß es 
sein, besonders die !handwerklichen Fähig
keiben in unserer Juge.nd zu wecken und zu 
fördern. Dies erreich,CD Wiir am besten. wena 
.man den J ugendlicben praktisch vor Augen 
führ,en kann, daß die Ergreifung eines " manu
ellen Berufes genau dieselben, wenn ruoot 
ibessere Chancen oo,e1Jet als ei:n laluges, kOSlt
'spi'eliges, mit schweren Opfem verbu:ndenes 
Studium. 
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Durch das Arbeiterurl.aubsgesetz Und das 
vorliegende Gesetz sind wir auf diesem Weg 
ein Stück vorwärts gekommen. Die derzeit 
bestehenden ungeregelten Zustände auf dem 
Gebiete der Währung erleichtern es man
chemJugendlwhen. zu leben, ohne zu arbeiten. 
Mit dem Zeitpunkte aber, da im Wi,rtsehaUsl.. 
leben w.i.eder normale Verhältniese .herrschen 
werden, wird auch jeder Jugendliehe den 
Wert des ehrlich erworbenen O�ldes 
schätzen lernen. Es ,ist Pflicht der Gesetz
geber, jenen Jugendlichen, die die Erlernung 
eines Be.rufes UIIld eine geregelte Arbeit dem 
ScMeber- und Schlurfdasein vorgezogen 
ha ben, auch zu 'reigen, daß die Für·sorge des. 
Staates in eI'lSter 'Linie funen gilt. So schwer 

. das Leben in seiner heutigen Gestalt für die 
Erwachsenen seitn mag, noch viel schwerer 
ist · es f.ür die arbeitenden Jugendlichen. In 
vielen Fällen, in denen sich der Erwachsene 
helfen kann, steht der Jugendliche heute rat
los da. Hier wird es die Aufgabe des kom
mend·en Jugendschutzgesetzes sein, a1Jes, was 
fü.r die Jugend getan werden kann, �n ·e,inein 
einzig·en Gesetz zusammeuzufassen. 

Die österreich.ische Jugendbewegung in 
der . österreiehischeo· Volksparte.i. erwartet 
sich neben der ZusammenfaoSSung der arbeits

. '!"echtlichen Bestimmungen ein allumf8JSsen
des Jugendschutzgesetz, das ·vor allem fol
gende Punkte enthalten muß: 

1. Schutz der Jugend vor den Einflüssen 
der Straße - Vor.schrHten über den Aufent
halt in den Abend- und Nachtstunden; 

2. �chutz vor Alkoho.l- und NikJotinge
nuß - die notwendigen 'Bestimmungen über 
AlIS'schank und Verklauf in Ga'ststätten und 
ander·en öffentlichen Lokalen; 

3. Bestimmungen über den iBesuch ,öffent
licher VeraDtStaltlWgen - Kino, Tlieate'r, 
Kabaretts, Tanzlokale, Nac.htlokal.e US'W. -
Jug.endver.bot für verschiedene Veranstaltun
gen; 

4. Jugendverbot für oGlücl!:- und Hasard
spiele; 

5. Schutz vor Schundliteratur - lBüeher, 
Broschür:en, Magazine - duroh eine vor
herige gründHche Zensurierung; 
; 6. sittlicher Schutz; 

· 7. Jugendwohlfa.hrt - Eingreifen desStaates 
bei Versagen der erziehungsberechtigten 
Personen; 

8. Jugendgerichtsbarkeit; . 
9. aI!beitsr�ht1iche Bestimmungen:· Berufs

beratung, iBerufslenkung und -erziehung, 
Sicherung des ArbeitsplatZl&S, Beschäftigung 
von Kindern und JugendlkJben - ' SeJhutz
bestimmungen für Kinderarbeit, Ar'beits�eit 
und Art der ,A.r'be.it - . Besuch der Berufs

schule, Arbeitszeit -Nachtarbeit, ÜbeI"Stun4en, 

Sooo- und Feiertagsarbeit, beziehungsweise 
Ruhe- und Arbeitspausen, .Ruhezeit - Ur
laub für Jug,endliche, IgesundheUsschädliehe 
Arbeiten, Scrhutz vor Überanstrengung, Ju
gendvertrauensmänner. 

Hohes &UiS! Nur em alJumf.assendes Ju
gendschutzgesetz kann UDJs:eroer Jugend helfen. 
Je ·entschiedener wir dafür eintreten, um ISO 
scJmeller werd·en wir es erreicht haben! D as 
vorliegende Gesetz über den Yierwochen
urlaub rirSJt · die Eimaeitung ,hiezu. (Beifall bei 
der österreiehischen Volkspartei.) 

* 
Auf Antrag des iß.eri.chterstattel'lS ·erhebt der 

Bundesrat gegen, d;en Gesretzesbeschluß k e i
n e n  E i n s p r u c h  . 

-

11. Punkt ist der Gesetzesbeschluß des 
Nationalr.ates vom 4. Juli 1947, betrefiend 
das Bwld�z über die Wiedere.i:nstellung 
geschädigter Driensmeh:mer (Wiedereinstel
lungsgesetz ). 

Berichte:rstatter Freund: Hob·er . Bundesrat! 
Im Zug·e der Wiedergutmachung ist ,es bisher 
zum großen Teil gelungen, di·e Schäden, die 
dureh das nationalsozialiJstische Regime ei:n
get'l'eten sind, zu beseitigen. Nunmehr wird 
dieser WJedergutmachung ein weiteres Stück 
hinzugefügt, das die Wiedereinstellung der 
geschädigten nienstpoehmer ·in der Privat
wirtschaft betrifft. D.i.eses Oesetz hat di·e Auf
gabe, jenen Menschen, die während des 
faschistischen Regimes in österreich ihr·en 
Dienstposten verloren oder ihren Arbeits
Platz 'eingebüßt ,haben, wie,derum einen 
solchen zu sichern. 
. ln den §§ 1 und 2 w.ird der Geltungsbereich 
des ·Gesetzes festgelegt, wobei besonders 
hervorzuheben ist, daß seine Bestimmungen 
auClb. für die Arbeiter in <lier L:and- 1lJIld Forst.
wirtschaft OeUung haben sonen. 

ner § 3 ordnet ,an, daß dem g·eschädiJglen 
Dienstnehmer . über !sein Ansuchen von dem 
zuständigen Landesarbeitsamt einoe .Amts
bescheinigung auszustellen 'ist, womit i.hm · 
bestätigt wird, daß ·er emes jener Opfer ist, 
die im Kampf um die Frei.heit und ,Demo
kratie österreichs zu Schaden gekommen 
sind. . 

Dte §§ 4: und 5 behandeln die IWiederein� 
stellung und die Voraussetzungoo, unter 
denen diese möglieh ist, während die §§ 6 
und 7 besagen, daß jene geschädigten D-ienst
nehmer, die aus ,irgend :einem Umstand nicht 
mehr auf dem glle.ichen Dienstposten oder 
DienstpJatz wiooereingestetlit we,rden können, 
duroh eine berorzugte Vermittlung auf 
anrdoel'ie Arbeitsplätze, berücksichtigt we.rden 
sollen. 

Der § 8 umschreibt die Bestimmungen des 
Kündigungsschutzes dieser Menschen, damit 
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man sie nicht wieder willkürlich au.:s den 
Betrieben entlassen kann. Durch FesUeguug 
bestimmter RichtLinilen ist vorg.esorgt, daß 
wiedereingestellte und bevorzugt v,ermittelte 
Bedi·enstete, Angestellte oder Arhe,i'ber in 
ihrem Betrieb auf diesem 'Gehiet Schutz 
finden. 
, Im § 9 i!st festgeLegt, daß �em ,einzusetzen
d-en Wiedereinstellungsausschuß das Recht 

. zusteht, vom ißet,rriebsinhaber joedwede Aus
kunft zu verlang.en, und daß d-er Inhaber 
eines Betriebes verpf1i.chtet ist, diese' Aus
kun.ft zu erteilen. 

Im § 10 wird die OrganilSation dieser 
Wi,edereinstellungsausschüsse fi�iert, die sich 
paritätisch aus Vert1'letern der Dien'stg.eber 
und Dienstnehmer 'zusammensetzen, während 
im § 11 aueh gleich die Geschäftsordnung 
iür die Arbeiten dieser Ausschü'SSie festge
legt erscheint. 

Die §§ 12 bis' 15 behand€lln Verfahr-ensbe
stimmungen., die Gebührenfredheit, StJ'1af
bestimmungen und übergang.shestimmungen, 
§ 16 die Geltendmachlllllg von Ansprüche.p.. 
die mit 31. Dezember 1948 begrenzt ist. 

Gemäß § 17 wird- mit der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes das Bundesministe
rium für !SOZiale Verwaltung betraut. 

Der Ausschuß für wirtS'Cb.aftliche Angele
genheiten hat mit Rücksicht darauf, daß wir 
aUe zusammen das Bestreben· .haben., die ein
.getretenen Härten, die dureh den Kampf 
gegen den Faschismus entstanden sind, zu be-

. .  , seitigen, diesem Gesetz die Zustimmung ge
geben. Gew.iß, es muß festgestellt werden, 
daß mit diesem Gesetz vieHeicht noch nie.ht 
aUe g·eschädigten Menschen erfaßt werden, 
vor allem diejenigen nicht," die eine fi,'nan
zi·elle Schädigung ·erlitten haben. Es ist aber 
zu elrwarten, daß, sobald es in österreich die 
staatsfinanzieHeIll Verlhältnisire edauben, �i1)le 
wirkJicJI.e Wiedergutmachung ,für alle Opfer 

Berichterstatter Dr, Lugmayer: Hoher Bun
desrat! Nach einem Gesetz aus dem Jahre 
1946 WUJrde die Regierung ermächtigt, An
leihen in f,remder Währung im Betrage von 
100 Millionen nollar und 15 Millionen Pfund 
Sterling ,aufzunehmen und für solche An
leihen an öst'8rr;eichische Geldinstitute die 
AU!sf,allshaftung zu uberuehmen. Es folgte 
noch , im Jahre 1946 eme NOV1ellierung des 
Gesetzes, wodur,ch die Regierung auch er
mächtigt wurd-e, die Haftung als Bürge und 
Zaihler zu übernehmen. 

Nun liegt uns ·eine weitere Nov,elilierung in 
zweierlei Hi.nsicht vor. Erstens wird die 
Summe von 100 Millionen auf 140 Mdl
lionen Dol1ax ,erhObt; zweitens wird di'8 Er
mächt':tguIItg au.ch für andere Währungen als 
für Dollar und Pf,ood aUSigesproohen. Den un
mittelbar'en Amlaß für diese Änderung des Ge
setzes bildeten die Wirtschaftsverhandlungen 
mit Schweden, der Schweiz und der Tsche
chosllow.akiel. Eß hat sich herausgestellt, daß 
·es von Vorteil Jst, mcht auf rDoHar oder 
Pfund f·estgelegt zu sein. 

Ich kann noch ,hinzufügen, daß die Regie
rung von der E-rmäcbtigung biJsh�r :nur in 
verhijltn.ismäßig ge·ringem Umfang Gebr.auch 
gema,cht h,at. Gebrauch gemacht wurde für 
den sogenannten Wdllkredit im Umfang von 
achteinhalb Millionen Dollar und eineinhalb 
Millionen Pfood Sterlring und geleg·entlich 
der Verh1andlungen weg,en d·er Ei,sen- und 
Stahlwerke in iLinz im Ausmaß von einer 
Million Dollar . .  

I m  Namen desl Ausschusses b e  a n  t r a g  e 
ich, geg·en dJ.,esen -Geset7Jesbeschluß keinen, 
Einspruch zu erheben; 

* 
Gemäß dem Amtr.ag des 'Berichterstatters 

erhebt der Bundesrat ' gegen den GelSetzesbe- . 
schluß k e  i n e  n E i :n 18 'P r u c h. 

dieses Kampfes mögli.ch sein Wlird, die auc'h Als 13. Punkt folgt oder Gesetzes.bescbluß 
jene Menschen, die auf diese Art und We1ise des Nationalrates vom 2. Juli 1947, betreffend 
ges.chädigt wurden, .beruemsichtigt. ' das Lohnpfändungsanpassungsgesetz. 

Ich stelle dah-er mit Rücksicht auf den 
B'esehluß d·eg Ausschusses für wirtschaftliche 
Angelegenheiten an den Hohen iBunde-srat 
den A n t r a g, diesem Gesetze:sbesehluß ke'in 
Hemmnis entgegenzusetzen und k e i n  e n 
E i n  s p r u e h  zu erheben. 

* 
Der Antrag des Berichterstattel'ls wird a ß

g e n o m  m ,e n. 

Als 12. Punkt gelangt der Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 2. Juli 
1947 zur Ver:handlung, betrell.end die Ab
änderung des BUQ!desgesetzes über die Auf
nabme von Anleihen in fremder Währung. 

Berichterstatter Rubant: Hoher Bundesrat ! 
Für den Vollzug 'VIOn Pfändungen des A'rbeits
einkommens, soweit 'eSI ,in Geldbeträgen zur 
Auszahluug gebracht wird, ·ist noch immer 
die L ohnpfändun.g.sverordnung des D.eutschen 
Reiches vom 30. Oktober 1940 maßgebend. 
Es durften daher nienßt- und Lohnbeziige 
bisher nur nach Maßgabe dieser V.erordnung 
gepfändet we'ooen, gleichviel, 'Ob es sich um 
Ex-ekutionen auf Grund ,gerichtlicher oder 
behöl"dlicher Beschlüsse handelt oder um die 
Durchführung VOlIl f'fleiw.illigen AbtretUlllgen-. 

. Die andauernden Pl"ei:serhöhungen und die 
damit verbundene allgemeine v.erteuerung 
des täglichen Lebens haben es mit sich gP.'-
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braeht, daß die Lohn.- und Geh.altsemp:fälIlger 
durch die Bew.i1ligung ihrer Lohntol'lderungen 
eine den jewei1igen Lebenskoeten 8lltgepaßte 
Erhöhung ihres Arbeitseinkommens erhalten 
haben. Würde diese noch in Geltung steheltde 
Verordnung des Deutseben Reiches zahlen
mäßig bei Exekutionen und Gehaltspfändun
gen weiterhin angewandt weiden, 'ergäbe sieh 
der Umstand, daß das Exi'Sllenzminimum in 
der dort bestimmten Höhe unverändert 
gleich bliebe und alle Erhöhungen des Ar
be.itsein�ommens, di.e für die Deckung der 
erhöhten Lebenskoslen gegeben wurd.en, als 
erhöhter pfändbarer Teil den Gläubigern 
oder sonstigen Anspruchsberechtigten zu
fall'an würden. Es , war _ desha:lh erforderliclh, 
diese Bestimmungen hi'nsichUich ihre-r zah
lenmäßjgen Höhe 'entsprechend zu ändern. 
D as vorliegende Gesetz · trägt diesem :�rfor
dernis Rechnung. 

Iin § 1, Z. 1, des Gesetzes wird der § 3, 
z. 4, der reichsdeutschen Verordnung ge
ändert. Diese SteUe betrifft die Weihnachts
vergütungen, welche bis zur Hälfte, höchste!1-s 
aber bis zum Betrage von 150 RM unpfändbar 
sind. Das vorliegende Gesetz sieht die Er
höhung des Betr�ges von 15Q RM auf 240 S 
vor. Diese Dift-erenz entspricht einer Rr
höhung von 60 Prozent, und dieser P·rozent
satz stellt im großen und ganzen überhaupt 
die Erhöhung des in der deutschen Verord
nung festgesetzten Existenzmiuimums durch 
den vorliegenden Gesetzentwurf dar. 

So tritt ,im § 5, Abs. (1), der d·eutschen 
Verordnun.g an Stelle des Monatsbetrages 
von 130 RM der Betl'fag von 208 S, bei 
Wochenaus-zahlung für -den Betrag, von 
30 RM der Betrag van 48 S und bei 
Auszahlung für Arbeitstage an Stelle des Be
h"ages von 5 RM d-er Betrag von 8 S. Es sind 
dies nunmehr lene ßeträg,e, di,e nach den Be
stimmungen der deutschen Verordnung dem 
der Ex'ekutioo entzogenen Teil des Arbeits
einkommens entsprechen. Die Bestimmung, 
daß die über die genannten Ziffern sich 
etwa ergebenden Mehr:beträge mit wei,t.eren 
drei Zebnteln von d-er Exekution frei zu 
bleibe\n haben, bleibt auffiecht, wie überhaupt 
alle bezugha'benden textlichen Bestimmungen 
der deutschen Verordnung weiterhin Anwen
dung find-en und bloß di-e zahlenmäßig-en An
sätze des der Ex-ekution entzogenen Teiles 
erhöht werden. 

Im gleiclhen Simle tl'leten im § 5, Abs. (2), 
der d100tJsehen Veror.oounog die 'entsprechend 
'enhöhten, B·eiräge. 

Die VOl"SChriften des § 12 der deutsehen 
V'erord,nung werden insofern abgeändert, 
als an Stelle der Worte "nach dem 30. N 0-

- vember 1940" die Worte "nach dem Inkraft-

treten dieses BUlDdesgesetzes" zu setzen sind. 
Es wird sich also ·erst mit dem Il1lkrafttreten 
dieses Gesetzes ein-e Erhöhung des bis
herigeu Existoozmillllimums und der künftig 
von d,er Pfändung f-reibleibe.nrlen Beträge 
voll�iehoen können. 

Eine ,endgültige Regelung der exekutious
frelen Mindesteilllkommen durch ein österrei
chi·sehes Gesetz ist derzeit noch nicht möglich. 
Die noch unklaren wirtschaftlichen Verhält
nisse und die noch nicht geregelten Wäh
rungsfragen. Istehen -einer solchen Absicht 
noch -hinderlich entgegen. Der -vorliege�de 
'Gesetzentwurf ißt deshalb aLs -eine' dringend 
erforderlic.he übergangsmaßnahme -anzu
sehen und als solche zu ·begrüßen. 

Bezüglich der übrigen Stellen der reich,So
d-eutschen Veroronurng, di,e, wie erwähnt, 
weiterhin in Geltung bleiben, muß -aber ge
·sagt werden, daß diese etwas komplizierten 
Bestimmungen ge�isse Schwierigkeiten bei 
d,er Durchführung der Exekutionsführung b ei 
den Drittschuldnern, das :sind j.ene Stellen, 
die die Lohnauszahlungen vornehmen, be
reiten. Ich möchte deshalb den Wunsch aus
sprechen, daß diese übergangsbestimmungen 
und der Restbestand einoer deutschen Ver
ordnUlDg möglich-st bald durch ein klares 
österreichisches Lohnpfändungsgesetz tRbge
löst' werd-en. 

D er Ausschuß für wirtschaftliche Angele
genheiten hat -sich in seiner g-estrigen Sitzung 
mit dem GesetZJe·shesc.Muß be1aßt, UtIlld ich 
'stelle auf Grund des Ergebnisses die:ser Be
ratung den A n t r a g, der Hohe Bundesrat 
möge dem vorliegenden Gesetz die Zustim
mung erteilen. 

• 
Doer ;BUJIldesr.at beschlie-ßt, geigen den He- i 

IsetZ:&isbes-chluß des NamoOIw1rates k ,e i n e n 
E i llJ S P r !U  ,c h ru erlbJeben. 

Als 14. Punkt gelangt det Geeetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 2. Juli 1947, betreft-end 
das HandelskammermitgJiedergesetz, 'ZI'Ur 
V.erh andlung. 

Berichtel'lstatter D-r. Fleischacker: Hoher 
iBundesr:at ! Seit Jeher w.ar in österreich d.ie 
-Vedeihung und Beurkundung der verschie
denen Gewerbeberechtigungen, also die .t\us
ISte1!hmg der sogenannten Gewerbescheine 
und Kon�essiOIlistdekrete, nicht durch die 
autonomen Berufskörperschaften, wie Kam
mern, Gremien, Genossenschaften, Zünfte 
oder Innungen, sondern durch die politiseht> 
Beh-örde erfolgt, die m diesen Belangen als 
Gewerbebehörde ·in Tätigkeit trat. Das 
gleiche galt von der Entziehung dieser Ge-
werbebeI\echtigungen. 

-
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Diese Gewerbefleebte waren es -aber, die Nationalrat bescl1lossen wurde, .eingangs an, 
nach d-em Oesetz die Mitglied-schaft, die daß alle physischen ood juristischen Per
Rechte und Pflichten des einzelnen bei den sonen sowie die offenen Handelsge'sellsehaften 
zahlreich v-erzweigten Eörperschaften der und Kommantditgesellschaften, die eine ge
gewerblieohe1lJ Selbstverwaltung begrün- werbliehe Tätigkeit ausüben, die Berechti
deten und aufrecht -erhi·elten. F'ür deren gung h�-ezu der � Handelskammer naehzu
Organisa.tion war füg lieh eine dem bestehe'Ji- weisen haben, wenn eine diesbe7lüglhhe 
den Rechtszustand laufend .angepaßte Mit- Kundmachung in der "Wiener Zeitung" oder 
gliederkartei eben·so wichtig, w&e dies vom -in ' einem anderen amtliohen Oflgan verlaut
Standpunkt der volkswirlsch-aftHchen Stati- ba'rt wird. De.m ·einzelnen Nachwei,spflichti
rstik aus gesehen unerläßlich schien. Hier gen muß bi>ef:ür ·eine Frist von mindestens 
schuf die oben aufgezeigte Doppe1geleisig- . drei Monaten g-ewäh�t werden. 
keit unserer Gewerbev,erwaUung - eine staat-
liClhe und, reime beruflich autonome. _ im Nach § 2 des Gese.tzes ist d-er Mitglieder-
Lauf-e des vergangenoo. Jahrhunderts ein kataster der Kammer auf Grund der übl�r
völliges Chaos. Neben den behördlicben Ge- prüfung der Gewerbescheine zu berichoffigen . 

we,rbekatastern, ,soweit solche überhaupt be- tmd zu ergänren. Wenn sic.h hierbei Zweifel 
standen, gab es die Wähl-erkataste.r der hinsichtlich einzel1ner Ge-werbeberechtigun

Handels- und Geweorherkammer und 'seh1ieß- gen 'ergeben, so .ist das GutacMen einer 

lieh die MitgUeoderliErt,en oder -karteien der Kommission, di·eo auS ,sechs Kammermit
einzelnen Genossenschaften, Gremien, Innun- g�iedetn. besteht, einzuhol,en. Kommt diese 
gen und anderen gewerblic.hen Zw.angs-- Kommilssion zu keinem positiven Ergebnis, 
korporationen. . so hat s,ie die Entseheidung der Geweorbe-

behörde darüber einzuholen, ob dlie fragliche 
Es ist begrcif1.ieh, daß d-er InhaG.t dieser Gewerbeberechti,gung zu R,echt besteht oder 

Evidenzen in zahlreichen Fällen dive'r:gent nicht. 
war. D azu kommt, daß die normativle Rege- Die Kommi's!SJion hat also in kei.nem Fall 
lung delS EdösClhens der GewerbeI'1ooht,e in d,er selbst über die Rechtmäßigkeit einer Ge,
Praxis überhaupt fehlte. So kam es, daß in werbeberechtigU'ug zu entscheiden, da dieses 
der -einen oder andereu Liste längst über- . Recht nach unserer Oewerbeordnoog aus
holte, sieit JrahDen erloschene Gewer-beberech- -schließlich den Behörden zusteht. Entscheidet tigungen ,evident geführt wurden, dagegen aber dl:e Behörde, daß die Berechtigung ge
fehlte, falls ein_e Anzeige auf dem Weg von geben ist, muß der Gewerbeschein in den Ge
der Geowerbebehörde an d1e Herufskörper- .werbekataste-r eingetragen werden. 
schaft in Vertust geriet, die betr-effende Ein-
tragung ,im autonomen Gewerbekataster § 3 regelt die ZUJStändigk,eit der Behörden 
völlig. Dieser Ü'bel:stand führte Ischon ,seU zur EntscheiduriJg über die Rechtmäßigkeit 

Jahrzehnten zu deor immer dringlicheren For- der Gewerbeberechtigungen .im Sinne dieses 

derung nach Schaffung eines autbentischen GesetZ/es. 
Gewerbekat3lst,ers, d·er - äbnlieh den Ein- Eine wesentliche Bestimmung des vor
tragu·ngen in den öffenUißhen Büchern - die liegend,en Gesetzes enthält der § 4. Er -er
A usühung gewisser Rechte VOlIl der Tatsache klärt nämlich alle Geweorbebereehtigungen 
der Eintraguntg in di,es'en Katast-er abhängig ,als -autQmaUsdh ,edosaben, sol-ern deroo In
macht. 

. 
rhaober n.icht bis zu einem durch Verordnung 

Heute, unmittelbar nach der Schaffung festzusetzenden Zeitpunkt seinen Gewerbe
einer einheitlichen ge�Sletzlic.hen Berufs'kör- 'scheän der Handel'Sikammer vorgelegt hat. 

'. persehaft der .selbständigen gewerblichen D ie Unterla:S1S1oog der v.orlage- des Gtewerbe
Wirtschaft, der H8!llde1JSkammer, die a1le be- ,scheirue-s, mso di,etSle ISäumnis, die d-aJS auto
ruflichen Unterorganoisat ionen planmäßig in matische Erlöschen des Gewerberechtes zur 
sieh v-ereint, ist der ZeitpUß.Ikt gekommen, Folge -hat, 1st ·ein gesetzliches Novum in 
auch diese Forderung zu verwirklichen. Sie dieser Vorsehr.if.t, auf das .ich hier, weil ,es 
soll gleichzeitig auch eine sogenannte Gene- der Angelpunkt dieses Gesreotzes ist, ganz be
ralrevision der Gewerbescheine bringen, um sonders auf.mermsam machen wollte. Di.ese 

auf diese Weise aUe jene Elemente von selb- Sanktion erklärt sieh aber aus dem Sinn und 
ständiger wi'rtsc.hafblicher Tätigkeit auszu- Zweck des Gesetzes, d-en ich schon eingangs 
ISchU�ßen, die sie bi,sher in ungesetzlicher und skizziert habe. Wäre sie nicht aufgenommen 

sohiIi v-olkswirtschaftMch ungesunder Weise worden, so wäre der Erfolg des Gesetzes 
betrieben h.aoben. -durchaus in Fr-age gestellt. Nun i,st aber die 

Gewähr geboten, daß der neue Kataster der 
, So ordnet denn das Gesetz, das auf Grund Handelskammer ....;. . leider , wie ich dann 

ein·es Initiativantrages der Abge:ordneten später ausfüh-ren werde, nur im Augen
lng. R a a  b, K () S t r 0 u n und Genossen im blick - wirkU"h authentisch ist, indem 
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nämlich BerechtiguDigen, die bis zu einem be
stimmten Zeitpunkt i.m K,atast,e'r :nicht ein
getragen ,Stind, nicht · mehr ,ex;.ilSlbieren �können. 
lel). will lS8!gen, rechtlich exilsUeren, denn ob 
sie nicht in de,r Tat -existieren; ist ,eine andere 
Frage, wäe es ja frberhaupt eine Reihe von 
gewerblichen Hetätigungen in der heutigen 
Zeit ,gibt, die durch keinen Gewerbeschein 
und durch k:eine legale Bestimmung gedeckt 
sind. 

Her Abs. (2) dieses Par.a:graphen schützt 
Kriegsgef,angene oder Vermißte, die er:st in 
einißIm spätel"en Zeitpunkt wi,eder in die 
Heimat zUl"Üekkehren, vor Nachteilen durch 
die Möglichkeit des ·Wiederauflebens ihrer 
Berechtigung bei AntragsteIlung innerhalb 

die . N,iclJ.tlvorlage neuer Gewerbescheine an 
die Handelskammer nach dem 1. Jänner 1948; 
e in Mangel, der unter Umständen geeignet 
:ist, die AUISwirkuugen des Gesetzes pro 
futuro weSlellltlich abzuschwächen. Ich hoHe 
aber, daß e.s durch ,eine g,elegenUiehe Ergän
zung dJeses Oesetzes mögUch sein wird, falls 
die gemachten Erfahrungen dies notwendig 
ersch�inen lassen, d�esem Mangel abzuheUen. 

, / 
. 

Her Ausschuß für wil"bschaftliche Angele
genheiten hat sich in seiner gesfr.igen Sitzung 
mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß be
,schäftilgt und. istellt durch mich dem Hohen ' 
Hause den A n t r IR g, " gegen die'sen k e i n  e n 
E li 'fi s:  p r u c ·h zu el'lheben. 

von drei Monat-en naeh ihrer Rückkehr. Bundesrat Beek : Hober Bundesrat! Ich 
§ .7  sieht die iEr1a'SSung einer Verordnung stimme mit dem Herrn Berichterstatter 

des Bundesmintste,riums für Handel und vollkommen ü,berein., daß ,es hoch an · 
Wi,edera:ufbau über die näheren .Bestimmttll- der Zeit wäre, Ordnung in die Verzeichnisse 
gen des Meldungsvorg,anges, der TätigkeiJt der aller ausgeIÜbten Gewerbe zu bringen. Es ist 
Überp-rüfungskomm�ssionetn. und ver:schiede- eine Tatsache, und jeder, der in seiner Pra'l:is 
ner formaler Vorgänge vor. In diese'r Ver- . ir,gendWie mit diesen Dingen zu tun hat, er

ordnung wird meiner Meinung nach auch fährt es immer wieder, daß die sogenannten 
Raum und Geleg·enheit sein, gewissIe Anord- GewerberegJister, wie Isie bei den politischen 
nungen über die A-rt oder Zusamm ensetzung tBehör:den 'erster In.'stanz geführt werden, die 

. dieser Kommissionen �u treffen, damit ge- tatsäc.hl'ichen Verhältnisse in vielen Dingen 
währle.istet ist, daß diese Kommi:ssion� in nicht getreu wiederspiegeln und daß noch 
demokraU.sc.he.m Sinne funktionieren. sehr viele Gewerbe als gemeldet auflSeheLnen, 

die schon langle nicht meh-r ausgeübt werden. 
1m § 8 wir.d Vorsorge dafür getroffen, daß 

der nunmehr -richtigzustellende Oewerbe- . Ich glaube, wir dürfen keine allzu hoch 
kataster '  auch m Z'llIkunft -aluf d,em laufenden gespannten ErwartU!ngen h egen, daß durch 
g'ehalten wird, indem alle P-ersonen, die nach dieses Gesetz auf diesem Gebiet irgendwie 
dem 1. Jänner 1948 einen Gewerbesch�tIl' e1"- Wandel ,geschaffen werden kann. Ich glaube, 
werben, diesen binnen dreli Monaten bei -ihrer es wird ·bestenfalls dazu kommen, daß die3eS 
Hand,elskammer zur Aufnahme in den Ge- . Gesetz den IKammern die Möglich1ke.it bietet, 
werbekataster vorzule.gen haben, wobei ein ein ta'Ulgli:che,s Mitgl�€d!el'1V,erreichni'S ,anzu
entspr·echender Vermerk auf dem Ausweis legen, dats natürliich für jede Kammer schon 
anzubringen 1'8t. wegen d,er Umlagefrage von Bedeutung ist. 

Wenn der Herr Berichterstatter im 'beson-
D-el" § 9 enrthält Strafbestimmungen gegen der,en darauf hingewiesen hat, daß laut § 4., 

Gesetze:sübertretungen -in der üblichen Höhe Abts. (1) ,  die Berecht!i,gung zur ' Ausüpnng 
bis zu 10.000 S in Held oder sechs Monaten eillJe·r gewerbHchen Tätigke.it, die di,e Mit
Arrest. gliedschaft zu einer Land,e-skammer der ge-

D�r § 10 betraut mit der Durchführung de,s we.rblic.h,en Wirtschaft begrü'llde-t, .erloschen 
Gesetzes das Bundesministerium für Handel ist, ,sof,ern ,sie niebt iTh -einer diesem Ge.ootz 
und Wieder:a:ufbau im Einvernehmen mit den entsprechenden Art be,i der Kammer ge-
beteiligten iBundesminiisterien. me:ldet worden ist, so ist ·dats trotzdem nur 

, 'e�ne negativ'e Auswirkung, d,enn diese Be-
Hoher Bundesrat ! Das vorliegende ' Gesetz stimmung muß man unbed'ingt mit d,em § 2, 

wird, w.enn es richtig .angewendet, vor :allem Ahs. (1), in Zusa:mmenhang bringen, der 
aber von den selbständig W.irtschaft.stätigen -andel'1seits ausdrülC1cl.ich sagt, da:f3 die \Ein
mit E1inISicht befolgIf: w.ird, einen Zustand Jer tragungen im Kataster keinen Beweis für 
Unordnung beseHilgen, der lseit vi·elen Jahr- -den Rechtsbetstand der ausgewi,esenen Be
zehnten in �erreieh sich eingebürgert hatte rechtigung bilden. Daraus erg-iibt \Sich schlüs
und durch pol-itilSChe UiIld wirtschaftliche .sig, daß dies wirkUctht nur ',ein Mitgliederver
Kr.isen21eiten, insbesondere aber dur-eh die zeichnis ,ilSt, daß ,also aus der Aufnlahme in 
Verhältnisse des Jetzt,en K,rieges begünstigt den Kataster der Kammer kemedei ReOOte 
wurde. Ich -vermisse [leider lin seinen Be- in bezug au,f die 'Oewerlbeausübumg 'ab
stimmungen -eine entsprechende Sanktion für geleitet werden kön-nen. 
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Zweckmäßig wäre .es vJelleicht auch ge
wesen, �n den § 2, Abs. (3) d'er von den 
Kommissionen handelt und �um Ausdruck 
bringt, daß die Kommissionen nach Durch
führung der Erhebungen ,in Zweifelsfällen die 
Ent'scheidung der B ehörden ·einzuholen 
h�:OOn, di� Feststellung aufzunehmen, d,aß 
wahrend d�eses Vermhrens' die Hewerbeaus
ü�ung natürliClh nicht behindert ist. Ieh glaube, 
dies lannehmen zu kÖlliIlIen, aber es wäre 
5li.cherlich ke·in MaIß/gel gewesen, wenn dies 
im Gesetz.. positiv ausgedrü(lkt woItden wäre. 

Fe�e'r 1st ZIU sagen, daß, wie ioh glaube, (te,r 
§ 4, Abs. (2), der davon handelt, daß die 
BerechtiJglllng Voon Kriegsgefangenen wieder 
a�neben kann, weIlIn sie zuiÜckgek!ommen 
sInd, manchmal deshatb auf Schwierigkeiten 
st.oßen oder d·aß diese Berechtigung vielleicht 
n/lcht ganz ·eindeutig in Erscheinung treten 
wi:r.d, weil Isie lsicherlich im Zusammenhang 
mit d·er Standortfrag·e behandelt werden muß 
und es durchaus mögllich ,:iJSt, daß der Stand
ort mittlerwetile ,einem mderen vermie,tet 
wurde. N,ach § 13 der Gewerboo:r.dnung ist 
das Vor:hand,ensein eines Standorte,so sicher
lich . e.ine Voraussetzung für die Ausübung 
bestImmter Gewe·rbe. I ch möchte nicht näher 
dazu Steilung nehmen, glaube aber d.aß eich 
d.ara�s in der Folge allenfalls einig� Schwie
rIgkeiten ergeben. könnt.eno 

.Es J'st Isicherlich notwendig, daß ;eoiue ge
w�Slse Wechselbeziehung zwischen der Kam
mer und dem Registerbehörden 'stattfinden 
soill, und nur aus ihr wird ,sri.ch letzten Endes 
die MögHchkeirt erge·ben, daß ßich sowohl bei 
der Kammer als auch bei den Behörden halb
wegs taugliche Register befinden. Aber ich 
�laube, ,es ,i'st von allergrößter Wich,tigke.it, 
1m Zusammenhang mit diesem 'Gesetz dIarauf 
hinzu,,:ei�en, .  daß die Zusammensetzung der 
KommISSIonen, die in aUen ZweHelsfällen 
d.ie Vorerhebungen zu machen haben eine 
wkkJiche 'Garamtie dafür gibt, daß hi�r ob
jektiv und bloß nach den Rechtsgrundlagen 
vorg·egangen wird. Der Herr Bedchterstatter 
hat ausdrücklich beme.rkt daß dies·e Kom-

o 0 
' 

mlSSlonen k·eiuerlei Entscheidungsl'e,cht 
haben. D,llJS ist 'richtig; aber .ich möcht.e hier 
a'UisdrüClklich vermertkt haben, daß e's Ge
werbe�eh'Örden erster Instanz gibt, d�e :sich 
anschemend - und dieser Eindruck besteht 
bei vielen - einfach als Exekutivorgane der 
K:ammer f.i1hlen, mancl1m:a1 sogar als Ex'9-
kutivorgme wi��haftlißher Vereinigungen 
oder von Ver,emIgungen von Wirtschaften
den, die einer bestimmten WeltanschauuuO' 
od·er Richtung angehör·en. Es iist dU!fehau� 
merkwürdig, we1llD. man zum Beispiel im 
"Amtsblatt der Stadt Wien" Seite auf Seite 
unu�terbrochen Von der Neueröffnung von 
BetNe�en und von der Zuerkennung von Ge
werbeberechtigungen liest, demgegenüber 

aber feststellen muß, daß zum Beispiel an 
KonsumgenossenschaDten iID. öS'lerreich seit 
1945, ich glaube, in keinem einzigen Fall, 
,auch wenn er noch 'S'O be.g:r:ündet war e'in 
positiv·es Gutacht'en von einer Kamme; ' ab
gegeben wurde und' daß sich die Gewer be
behörden, die gar nicht veI'lpflichtet silnd, 
sich mit ihrer Entscheidt.i:r;tg an ein solches 
Gutachten zu halten, doch. in der iRegel ganz 
stur und strikte an . das Gutachten halten. 
Ich darf · Ihnen vi-elle.icht dazu einen kon
kreten Fall vorlegen. 

Es handelt Stich um die Bezirkshauptmann
schaft Mustelbach und das Bemühen der Kon
'Sumgenos·sen:sc.h.aft W'ien um den Standort 
cines illegalen rNational'sozialisten, der diesen 
Standort nicht mehr hat - zivilrechbUch 
haUe die Konsumgenossenschaft den Standort 
gemietet -, wo ·es durch'�lJIs nicht m:Ög.
lieh war, ·ein positiv eis Gutachten zu er
reichen, obwohl es der Wunsch der Bevölke
rung ist, daß dort eine Abgabestelle errichtet 
werde. n.ie Ablehnung des Bescheides' und 
seine Begründung haben eine g8lllZ merk
würdige . Stilisierung. Es he'ißt hier (liest) : 
"Laut Gutachten der ' Sektion Handel der 
Kammer für Handel, Gewerbe, Industrie, 
Geld- und KredUwesen v.on Niederösterreich 
kann der Betrieb gemäß § 3 des Unier
-sagungsgese:tzes �ur dann iugelassen werd'en, 
wenn dadurch die Wettbewerbsverhältnisse 
nicht in ungesunder Weise· beeinflußt werden. 
Laut Gutaoote.n trifft diese Vor.aUissetzung im 
Standort Schloeinbach nicht zu denn für di e 
Versofigung der �irka . .  :" u�wo A!ber jetzt 
bitte, ·hören Sie, kommt etw.as sehr I'l1tere� 
:gautes (liest) : ,,.An SteHe der beanspruchten 
GewerbeherechHgung des Anton Schramm 
welche zur Zeit llIi,cht aUoSigeülbt werd'en kann' 
wurde eine Berechtigung bereits eine� 
:a:nder·9[l OesuCthlSlW,e·rber 'e,rteilt." (Rnrle : Hör.t! 
Hört!) "Die .Qewerbebe·ooe<ht1guug des Anton 
Schramm für den von Ihnen angemeJ.d·eten 
Standort beSteht 'aber zur Zeit noch." 

I�h glaube, ich kann es mir . e:r.sparen 
weIte.rzulesen. An Stene oeine'r Oewerbe
ber'echtJigung wurde eine andere erteilt aber 
auf dem Standort, der dem Schramm ga� nicht 
mehr g·ehört, der zi-V'ilr·echtlic.h duteb ·einen 
Mi,etv·ertrag einwandfrei der Ifonsumae
nossenschaft Wien gehört, besteht diese Ge
werbeberechtiguDig nQch zu Recht. Das is,t 
aber �ein Zuf·all, de.nn unterschrieben ·ist der 
Bescheid vom 20. August 1946, von Herrn 
Dr. Mattes, dem Bezirlmhtauptmmn lselber 
und zwar mit Tinte. ' 

Erst auf den Rekurs der Konsumgenossen
schaft Wien hin hat sich die niederöst,errei
c�ische Landesregierung . bewogen ge'füblt, 
dIese ungesu.ndeu Wettb�werbsverhältni:;se 

22. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 27 von 36

www.parlament.gv.at



374 22. Sitzung des Bundesrates der Republik österreieh. - 17. Juli 1947. 

fallen zu lassen, weil die Frist überschrHten 
war. Hie iBezirkshauptmanuschatt in M1,stel
bach sooeint laber auch · nicht zu w,issen., daß 
d,as UnlerlS8Igtmglsgesetz befristet ist, UIIJJd ver
legt sieh nWl! vor aUem darauf, daß die&e-r 
-ehemalige . N.azi Ain1:on SClh�amm noch · die 
GewerbeberechHgung habe, an deren Stelle· 
laut Mitteilungi der ersten Instanz schon eine 
apdere erteilt wlOrd·en war. Auße-rdem sbimmt 
das auch nicht -naoh dem ,schon früher be
zogenell § 13 UJsw. 

D as 181t nur ein B eispiel dafür, welche 
Dinge auf doi,esem Gebiet möglich :sJnd. 8s 
zeigt, daß daher ein g.ewiSlSes, ieh wiH nicht 
:sagen, Mißtrauen angebracht ist, aber daß es 
jedenfalls notwendig und gerechtfe,rtigt sein 
wird, in allen diesen Fällen, wo es ,sich also 
um das Wichtigste handelt, um die Erteilnng 
cd,er die Anerkennung der Gewerbeberechti
gungen, für die Zukunft dar,auf ZU ,achten, daß 
sowohl v.on den Komm�ssionen als auch von 
allen ß.ehörden, di-e mitzuentscheiden haben, 
ein vollkommen objektiver U!lld demokrati
sche,r, natürlich auch rechtlich ,einwandfreier 
Standpunkt eingehalten w,ifid, daß hier auch 
keinerlei Bevorzugung.en naoh Q'rgend .einer 
Richtung vOl'lge.nommen werden, sonst tlro.nn
ten hi,er Schwierigkeiten entstehen} die 
s,icherlich besser v.ermieden werden. 

Ich möchte von dieser Stelle heute ,schon 
aÜ'sdrück�ich darauf ·aufmerksam machen, 
und das ist ja auch klar, daß natürlich voh 
unse·rer Seite auch auf die Handhabung 
-dieses Gesetzes- und auf die Tätigkeit d.er 
Kommis-sionen und Behörden ein sehr wach
sames Auge gel-enkt werden wird. (Beifall 
bei .den Sozialisten.) 

Be:richtefistatter D r. Fleischacker (!Schluß
wort) : Hoher Bundesrat! Ich habe zu Beginn 
meiner Ausführungen schon darauf ver
wiesen, daß dafs vorliegende Gesetz zwei 
Zi'ele vedoJgt : Vor aHem das Zi-ei, die· be
stehenden Oewerbeber-echtigungen d arauf hin 
zu überprüfen oo·er überprüf,en zu lassen, ob 
sie den ge'setzlichen Anforde,rungeu ent- ' 
spr.echen, und damit eine- Reih� von ungesetz
lichen Wirtschaftsbetrieben aus dem Wirt
schaftsw:ozeß auszuschließen. Dies·es Ziel wird 
- und i�h glaube, daß ich auch mit meinem 
Herrn Vorredner daflin übereinstimme -
durch das vorliegend.e Gesetz in einem den 
Verhältnissen oor;h ausreichenden Maße er
reicht werden. 

D ie zweite Forderung, nunmehr einen 
authentischen Gewerbekataster nicht nur 

Ich darf mich !hie.r allS Beri-c.hterstatter den 
Ausführungen und dem iWUlllSc.h meines Herrn 
V onednel'ls durchaus aon.sehließen, es möge, 
wenn auch durch dieses. Gesetz noch nicht 
alles OeWiÜTI!SoCIhte illlUndertprozetl1tig erreicht 
wird, auf dies-ern - Gebiete fortgefahren wer
den. WI8S durch di'e Bestimmungen dteses 
Oesetzes nicht ,erretieht wurd·e·, weil ja die 
Materie ·doch nooh neu ist, kann, w'ie ich 
glaube, nach einer kurz-en Periode der Samm
lung weiteTer Erfahrungen ohne wesentliche 
Schwierigkeiten errelicht werden. 

Ich Ise.he also hier 'll'ic.h,t 'so düster und 
glaube, daß a.uch ,aillf d.iesem 'zweiten Gebi-et 
der Anrang bererits 'gema,cht ist, ja, d·aß man 
,ein Stüc:k vorwärtsgekommen 'ist und eis bald 
erwartet we,rden kann, daß de.r angestrebte 
Erf.olg auch in diesem BeLange voll erreicht 
we,rd-en wird. 

So-weit ich aLs Berichterstatter zu den Aus
führungen memas Herrn Vorrednefis hier 
Stellung nehmen darf, möch be .ieh weiterhin 
,ganz kurz foLgendes 'sagen : Wenn e-r darauf 
verweist, daß nadh dem Wiortllaui des .GesetZ/es 
die Ein'tragungen in dil8iSen neuen über
prüften Hewerbekataster nQch keinen Beweis 
für den Bestaud -des Gewerbereehtes bUde!ll, 
'so ,ist dies leider aus der ,Doppelgelei1sigkeit, 
die ich genügend chamkterisiert habe, zu er
klären. E:s kann nämlich nur die Gewerhebe
hörde ein .oewerberecht ertenen, erweitern, 
abändern oder für ,er!oochen el'(klären. Es 
wäre v1el zweckmäßiger gewesen, an Stelle 
dieser kritisierten Be,stimmung zu sagen: Was 
in dielsem Kataster nicht enthallen ,ist, d,a's ist 
eben von Reclh_fts wegen nicht da. Aber man 
konnte es nicht so- machen, weil ,es im Wider
spruch zu der beistehenden österreichischen 
Gewerbe,verfassung stünde, die man auch 
durch dieses Gesetz nicht tangieren, sondern 
scheinbar ängstlich hüten und wahr-en wollte. 
Die Kommissionen, d1e b.ie,r erwähnt wurden, 
können über dieses Recht ebenf,alls nur be
raten und Anträg-e dazu stellen, und wenn 
Zweif.el gehe-gt werden, ob während solch er 
KomiSlsio.n'sheratungen das Gewerberecht 
weiterläuft, SIO gl,aube ich, hier auch als 
Ber.iehten�tatter Isagen zu �önnen, d.aß solche 
ZweHel nach d-em Wortlaut des in Betracht 
kommenden Ges,etzes unbegründet lsind. 
D enn wann ein Gewerberec.ht ,erlischt, das 
steht in der Gewerbeordnung und .in den Ge
setzen, und auch in diesem Gesetz steht kein 
Wort oder kein Pa r ag.raph , (I-er bestimmen 
würd-e-, daß da1s Gewerberecht während dieser, 
Zeit erlöschen oder ruhen Isoll. 

für die Gegenwart, ISOIldern auch für die Zu- Ich glaube also, wir dürfen hier' im Bun
kumt 7JU iScllMfen, diese' zwed.-te Forderung ist, desrat die Auffasstmg vertreten, daß eine 
wie .leh in dem Referat ausdru.,klich betont andere Auslegung dieses Gesetzes unrichtig 
ha.be, nur zu einem Teil ,e'rfüllt. I wäre. 
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D,i,e Frage des Standort'es, meme sehr ver
ehrten Henen, spielt, so glaube 1eh, hier 
kein,e Roll-e, denn auf ,allen gewerberecht
lichen Gebieten i:8t ja die Frage des Stand
orts in die private Sphäre des einzelnen ge
rückt. So wie er das Gewerbe nur anmelden 
�a!DJIl', wenn '6fI' ,ehlJen Stwnodort hat, und wi,e er 
das Gewerberecht praktisch verliert, wenn 
ihm eines Tages ,etwa sein Verweter mit 
Erfolg di,eses Lokal kündigt, ebenso . fäHt es 
in Iseine pri'Vate Sphäref' w�nn er durch i'rgend 
welche Unglücksfälle oder andere Ereignisse 
in einem g-ewissen Z.eitpunkt nicht me,hr in 
der Lage wär,e, das Recht auszuüben, das 
dhm seine' Gewerheherechtigung gibt. lClh 
glaube also, daß hie.r vom gesetzgeberischen 
Standpunkt aus keine Schwierigkeiten be
ste,hen. . 

* 

Auf Antr-ag des lBer,ichterstaUers wird 
gegen den Ge.setzesb€lschI.!tß k e i 'll E i n
s p r u e h  erhoben. 

Vorsitzender: Wi'r kommen nun zum vor
letzten Punkt der Tagesordnung: Bespre- 
chung der schriftlichen Antwort des Bundes
IDhn!iosters für F,inanzen auf die Anfr-age 
der Bundes-räte D.r. D u s c  h e k  und Ge
nossen, betr.effend dri,e Bes()ldung der wissen
schaftlichen Hilfskräfte an den Hochschul,en. 

In der letzten Sitzung des Bundesrates 
wurde ' gemäß § 58 der Geschäftsordnung be
schlossen, über die Beantwortung der oben
erwähnten an den He.rrn Bundesminilster für 
Finanzen Igerichteten Anfrage in der h�utigen 
Sitzung eine Besprechung abzuführen. Zum 
Wort hat Isich Bundesrat Dr. D u:sch ek ge
meldet. 

Bundesrat Dr. Duschek: Hoher Bunde:srat! 
Es gibt em Ischönes altes Sp,richwort, das in 
verschiedenen Varianten, aber in stets 
gleichhle4bendem SUlnE;} fast über die ganze 
Welt v,erbreite't i'st. ICh meine das Wort: 
"Gut Ding- braucht Weile!" Es steckt viel 
gesunde alte VolkosweisheH in dieser Regel, 
aber trotzdem hat auch sie ihre Ausnahmen. 
Mit ander,en Worten gesagt, die "WeHe" ist 
weder eine notwendige noch ,eine hin
reichende Bed,aull!g dafür, daß ein Ding 
gut sei. 

Zu meinem Bedauern mußten wir fest
stellen, daß die Antwort, die der Herr 
Finanzminist'er auf unsere Anfrage gegeben 
hat, duroo die etwas lange W eile - sie hat 
nämlich über drei Monate goo'auert ;-- an 
Güte nichts gewonnen hat. Die Antwort ist, 
kurz gelsagt, von A bis Z unbefriedigend. Ge
statten Sie mir, daß ich Iiun auf die eimzel
nen Punkte der I Antwort des Herrn Finallz
mini-sters: eiugehe� 

De-r Herr Minister beschäftigt sieh zu
nächst mit -einer Sache, die in der Anfrag,e 
eigentlich gar nicht vorkommt und nur lose 
mit ihr zusammen.hängt, nämlich lllit der 
Zahl der A:ssistenteDlStellen und der Stellen 
für wissenschaftliche Hilfskräfte. Es wird ein 
Vergleich gezogen mit dem Stand von 1938 
und festgestellt, daß gegenüber dem Jahre 
1938 die Zahl der Assistenten um zehn P'ro
zent, d8.'� l'9t voo: 538 auf 592, vermehrt worden 
ist. Noch größer sei die Erhöhung der Stellen 
für wissenschaftliche Hilfskräfte, deren Zahl 
von 200 im J,ahre 1938 auf 480 im Jahre 194:7 
erhöht wurde. 

Nun, das iist eine Tatsache; aber ich meine, 
es sollte :sogar das ,Finanzministerium wis'sen, . 
daß :Slich die Wi,ssensehaft weiterentwickelt 
und in zehn Jahren: nicht .auf dem alten Sband 
bleibt. Es wäre zweckmäßtg gewesen, die 
Zahlen 'etwa aus dem Jahre 1944 zum Ver
gleich ' heranzuziehen. Die l'lazi war-en be
stimmt nicht kulturfre,undlfeh, wenn auch 
Goebbel:s manchmal l\1i-e,} von Kultur ge-redet 
hat, aber Isie- haben trotzdem die- A!ssistenten
!Stellen ,in gen�ge.nder Zahl systemlsiert und 
ha ben die Leute sogar .anJständig bezahilt. Es 
hat - ich weiß das, denn ich hatte Ja die 
Eh;re, UIIlmittelbar nach d-er BefreJung 
Rektor d-er zweitgr-ößt'en österreichisChen 
Hocbschule zu os-ein - in dieser Zeit schwere 
Kämpfe um die A.g,silstentensteUen gegeben, 
weH das Finanzministerium unbedingt zu
nächst einmal sogar auf einem Stand · 
unte-r dem des Jahres, 1938 beiStand und 
diesen Stalßdpunkt mit solcber iBehaulichkeit 
verteidigte, d·aß -e,in Herr der Universität, der 
si eh sonst große Mäßigung in :seinen Worten 
auferlegt, von einem ·rahiat oder oi'rr.sinnig ge
wordenen Rotstift im Finanzministerium. ge
sprochen hat. 

Tatsache ist doch, daß die Entwicklung auf 
dem Gebiete der Naturwissenschaften und 
auf dem Gebiete der Technik gerade in 
diesen letzten Jahr-en besonder.s stürmisch 
war, daß zum Teil mit Rücksicht auf die 
Kriegsedorder:uiJsse versch,iedene Laborato
rien und Institute hei uniS weitgehend aus
gebaut worden sind und daß die iHochischulen, 
wenn :sie ihre ExistenzberechtigUJ1g be
wahren woUen, mit der wisseß)se:ll�ftlichen 
Entwicklung Schritt halten müssen. Es ist 
dazu abe-r manchmal notwendig, neue Lehr
kanzeln und neue Laboratorien einzurichten; 
diese bral1loh:en aber, wenn sie [ihre Aufgaben 
erfüllen !SOllen, da's entsp,rechend-e Per
sonal. Dtie so starke VermeJbrung der WÜls'S'en .. 
se.haftlichen Hilf-sikräfte gegenüber 1938 il$t 
einfach damit zu erklären, daß unsere ur
sprüngl.ichen Intentionen, diese . wissenschaft
lichen HiUs4rlifte mit Ausnahme einiger 
weniger Slel,len, wo solche Kräfte wirklich 
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benötigt werden, übe'rhaupt abzuschaffen und 
dureh Assistenten zu el'lsetzen, nicht erfünt 
werden konnten. Dagegen hat UlIlS das Unter
:r.ichtsministerium durch SektioDischef Doktor 
Skrbensky - und daran will ich erinnern -
zugesagt, daß die wissenschartlicb.·en Hilfs
kräfte wenigstens so besoldet werden wie die 
Assistenten, wenn sie ihren D ienst beginnen, 
also mit dem Anfangsgehalt der .AJssistenten. 

Wa's di'e Gehälter betrifft, tSIO zieht der Herr 
Minister hie,r wieder einen Vergleich. Er ver
gleicht die iBezüge der Assistenten von heute 
mit den Bezügen naeh dem Hochschul
a.ssistentengesetz vom Jahre 1934. Ich glaube, 
der Vergleich mit d·em HochschullasSlisternten
gelsetz 1934 i'st niCiht gut, denn dieses Gesetz 
hat eine wesentliche Schl'echterstellung der 
Hochschulaßßisten'ten mit !sich gebracht und 
dieses Gesetz war die U rsaohe, daß ·sc.hHeß
lieh fast j,eder zweite Hochschulassistent ein 
illegaler .N.azi war. (ZuSltimmlIDg.) Man kann 
den Leuten nicht ihre mat,erioelle E:x;istenz 
derart ·besclmeid·en und noch eine besondel'e 
Hilligabe an d.as Vaterland verlangen. Ich 
glaube, auf die·ses Ges'6tz vom J,ahre 1934 
ihätte Slic.h der Heu Minimer ui,c'ht beziehen 
sollen. Warum g.ing er nicht zurück auf das 
A�ss.istentenge·setz vom Jahll'e 1920? Das 
hätte eine be,ssere Vergleich·sbasis gegeben. 
DamCliLs warlen die Hoahschulassistenten ver
hältnismäßig gut gesteUt. Außerdem ist der 
Schilling vom Jahre 1937 mit dem Sch.illing 
von 1947 nicht v·ergleiehbar. Man hat viel
lei-cM im Jahre 1937 mit einem Gehalt von 
174 S noch zur Not das Auslangen gefunden, 
während man 1947 mit einem Gehalt von 
300 S nicht mehr leben 'kann. 

Der Herr MinQlster sagt, daß d-ie Bezüge der 
Assistenten denen jüngerer ,.Lehrer an den 
Mittelschulen entsprechen. Das ,ist zunäcITst 
dem äußer,en Anschein nach richtig. Die Be
züge der Assistenten bewegen sich je nach 
der Zahl der Drienstjahre zwi'schen 300 und 
500 S. Das stimmt ungefähr mit den ißeZlügen 
der MittelisehuUehr·er überein. Aber las labIen 
zwei Dinge: Die Mitte1schullehtrer haben die 
Sicherheit 1hres. Beruf·es, -die Sicherheit, die 
jeder Staat'sangesteHte hat, und sie haben 
ihr,en )?ensionsanspruch. Beide,s fehlt den 
AlSSistenten. Daher list 1eder Vergleich mit 
den MittelschuliehTern, wenn man nur d'ie 
Höhe der GehäUer heranzieht, vollkommen 
bedeutungslos geworden. 

Der StaatsaugesteUte ist seit leher ver
hältnismäßig schlecht bezaJhlt. Das einzige 
Äquivalent, das er hat, ist die Sicherheit 
seine·r St.ellung und der Pensionsanspruch. 
Be,id·eg fällt für die Assristenten beute fort. 
Die 'Assistenten mit der Quahifikation für da;t 
HochschuBehramt haben früher den vollen 

Pen8lionsa1l:spruch gehabt und rPensi<mshei
träge gezahlt. Fe·rner s:i!nd Jetzt nur mehr 
fünf Biennilein vor,geeehoo; wenn man '  zwölf 
J8ihre in SteUung ist, gEbt es keine Ge- . 
haltsvorruckung mehr. Es .g.ibt immer mehr 
A.:sslii91enien als P rof,esml"en. Ni,cht .aHe er- ' 
reichen eine Professur, auch wenn Isie im 
Dienst tüchtIDg sind. Man kann Isich aLso nicht 
darauf verlalssen, daß jeder habilitierte Assi
stent innerhalb von zwölf Jahl"en unbedingt 
eine P,rofesSlUr bekommt. Ich habe auch 
wesentlich länger als zwölf J,ahr·e warten 
müssen. 

W,a,s dtie wissenschaftlichen Hilfskräfte be
trifft, .so ,be?Jieht die Antwort d.es Fli'l1anzmini
s1 ers emen Standpunkt, der mil ganz neu 
war. Ich habe davon nic.hts gewußt; ,ich bin 
selbst nicht mehr ganz auf dem laufenden. 
nie wiss'enschaftlicben Hilf.skräfte werden 
!l1unmehr in drei Kategorien geteilt In der 
Antwort des Ministers .heißt es (�iest) : "Die
jenigen, d�'e AlSsitstenten vertreten, sollen 
300 S, a1so die Anfoo.gsbezüge der Assistenten 
erh.alten. Die 'Übrigen sollen, wenn sie die 
Qualifikation zum Assistenten haben, 200 oder 
250 S erhaUen:. Wenn 18181 diese Qualifiikation 
nicht haben, also noch vor Abschluß der 
Schlußprüfung, 150 S." 

Von der letvten Kategol'ie �önnen wir, 
glaube ,ich, absehen. StUdenten, die ,ihr Stu
dium noch ntie-h.t ahge-schlossoo haben, 
können wl·r an den Hochschulen als wilss·en
scha.ftlic.he Hilfs'kräfte im allge.mein� nicht 
brauchen. DeWl entweder ve,rnachlässigt der 
junge Mann isein Studium - wenn er seine 
Assi,stenotenverpflic'htungen erfüllt, macht er 
nie die Abschlußprüfungen und 'bleibt 
ewLger Student mit 150 IS monatl1ch - oder 
er macht Iseinen Assi'stentendi'enst nicht, weil 
er d,ie Z.eit f.ür die Abschluß,prüfungen 
braucht. Also diese kiö.n;nen wir ausscheiden. 

Aber woher .kommt diese D reiteilung der 
Bezüge der qua1ifizierten w.�ssenschaftlichen 
Hilfskräfte? Es gibt 'keine wi'S�enschamiche 
Hilf�kraft an irgenid einer Hochschule, die 
nicht den vollen Dlienst eines Assistenten 
mach·t. Also woher kommt diese IGehaUsdiffe": 
renz? Es Ischem! !sich bi·er um eme rein büro
kr,atiscb-:fi.sroaI1sehe Maßnahme zu handeln. 

Es werden da noch Zahlen angegeben : 
Höc'hstens 100 sollen in die höchste Stufe, 
also 300 S, kommen, ooehstens 160 ,in, die 
Strue VOn 250 S, und die anderen bekommen 
100 S. Sie machen aber .alle denselben 
D ienst. niese Regelung ist eine . unmögliche 
Saeh·e. 

Zum Schlu.f;\ kommt als Clou des G8'llzen 
die Feststellung, daß eine weitere Erhöhung 

der Grundbeziige derzeit aus budgeläTen 
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GrUnden n.ioht vertretbar ,tst. Ich muß f.est
steHen, daß, seit ich an der Hochschule bin, 
illIld das sdnd 26 Jahre, diese budgetären 
Gründe st-ets daS> Argument waren, mit dem 
illlJSeren positiven VOl'lschlägen, den Unte�'
richts- und FOl'lS'chungsbetrieb den Bedürf
n!Lssen RTItZup.assen, zunächst entgegenge
treten wurode; es hat dann monate-, oft jahlre
langer V,erhandlung'en bedurft, bis sich die 
Hochschulen irgend ein halbwegs t,ragbares 
Komp'romiß erikämpft hatten. NUlIl, was heißt 
das. in unser-ern Fall? 

Aus den Z,ahlen geht h ervor, daß es sieh 
bei allen A'SISiste.nten und wissens'chaftlichen 
Hilfskräften um nicht iga,nZ ta1lJSiend p.ersonen 
handelt. WemI: man aliso die Grundbezüge 
diese,r Personen - ich sage das nur als 
Reche.ne�empel - um je 100 S monatli,ch er-:
höht, .so machil: das im Jah,r;e 1,200.000 S aus. 
DamH würd-e diese Khtsse von Leuten in eine 
GehaltsposiMon gebracht werden, die halb
wegs - ich sage nur halbwegs! - ihrem 
Dienst und dhrer Qualifikation entspricat. 
Was diese 1,2 Millionen lim J-ahre .innerhtal'b 
unseres Mill�ardenbudgets für eine Rolle 
spielen !sollen, k8lllll1 <ich nicht verstehen. 

Ich habe darauf hingew.iesen, daß die 
Assistenten einen veranrtwO'ftungsvollen und 
oft gefährlichen D ienst machen. Sie müssen 
nicht nur in den Laboratorien und in den 
KonstruktJiO!DJssälen arheiten, sie müssen auch 
die adminilstrativen Agenden der Lehl'kanzel 
übernehmen ; sie müssen oft, wenn de.r Chef 
erkrankt oder ein-e Lehrkanzel vakant ist, 
jahrelang den Chef vertreten, also -.d:en vollen 
Dienst eines Ordiuarrius versehen. Sie müssen 
die Qualifilmtion dazu haben, und :sie haben 
sie auch : sie gehören zu unseren höchst
quaLifiZtierten wiss1enschaftlich-en Beamten. 
Sie tSlind das Relservoir, aus dem sich, der 
ganze akademische Nachwuchs der Hoch-' 
schulle'hrer heute ergänzt. 

Man muß diesen L euten eine wirkliche 
Exi:stenzmögltichkeii\: geben. Es ige.ht nicht an, 
daß man d'auernd auf ihren Idealismus speku
liert und daß man mit diesem Idealismus, ich 
kann mir :rücht helfen, Schindluder - tr,eibt. 
Wenn es Slchon nicht langt, meine Herren, 
dann muß man sich ehen dazu entschließen, 
ein paar HoohStooulen in österreich lieher 
ganz zu spe-rren, ,als ein Dutzend gerade nOClh 
kümmerlich dahilllVegetieren zu lass'oo. loh 
glaube aber micht, dlaß eine sole;he Maßnahme 
notwendig ist. 

Ich habe jetzt vi eil und genug kriHsiert und 
ich bin v,e'rmBSsen genug, dem Herrn finanz
mInister auch einen positiven Hinweis zu 
geben, wie man de'r Sache beikommen k,ann. 
Man kann auf einem Gebiet in einer zweck
mäßigen We1se sparen., und zwar an, einer 

Stelle, wo es bestimmt von allen begrüßt 
werden wird: in der Verwaltimg. Ichl will 
hier nicht von der Verwaltung im aHge
meinen reden, ISOndern IlJUr von dem Zweig 
der Verwaltung, den ich zur Genüge kennen
,gelernt habe, nämlich von der Verwaltung dBr 
HochschuJen. 

Gestatten Sie- mir, an drei Beispielen zu 
erläutern, was ich hier meine. Im :Mai 1945 
etwa haben wir an der Teclmisch,en Hoeh
sc'hule eine LichtbHdsteUe gegründet, und 
zwar aus folgenden Erwägungen hel"aus: Es 
gab an einer Anzahl von Lehrkanzeln Lieht
paus- und Fotokopiergeräte, die aber alle 
nicht richtig ausgenützt waren, weil de-r B e
darf der ,einzelnen Stellen n�cht groß genug 
i,st und -die App'arate 'oft längere Zeit unbe
nutzt :standen. nazu kommt, daß das meist 
nicht !s,ehr .haltba.re lichtempfindliche Mate:
rial für diese Zwecke nur �n größeren 
Meng,en zu 'belmmmen und da:her ,vielfach 
verdorbeu ilst; kurz und gut, es war alles nicht 
rationell aUJSg'ewertet. Wir haben nun aUe 
diese Apparate zusammengelegt und . eine 
Zentral,stelle ge!schaffen, die diese Arbeiten 
verrichten soll. D azu kam nlOch, daß Hin es 
Tages eine junge Harne , zu mi-I" kam und 
sagte: MagniflzlClnz, an der BÖl'ISe gibt es einte 
LlichthildsteHe, deren Lei.terin ich war und 
die dem Süd6stinstitut gehöl"t hat, das Illun in 
Auflösung begriffen ,ist. Diese LichtbildsteIle 
mit ihrem wertvollen Material ,ist herre-nlos; 
jed,er kann ,sie sich nehmen. Bitte, legen Sie 
doch ih-re Hand darauf, d,amit von diesen 
wertvollen ningen Ill'ichts in Verlust gerät. 
Wir haben dann vom Unterricht'Stministerium 
die Bew.illigung bekoITl:!llen. das ganze Mate
rial an die Hochschule zu transportieren, und 
wir konnten damit d,as Inventar unserer 
LichtbildsteHe :so weit komplettieren, daß 
damit wirklich eine leistungsfähige Einr,ich
tung geschaffen w,ar. Sie ihat auch tadellos 

' funktioniert, di.e Leute waren fleißig ' und 
haben von acht Uhr früh bis aehrt Uhr 'abends 
und noch länger g,earbeHet. Es wa'r Ja da
mals 'so, daß die ,ganzen privaten Reproduk
tionsanlst,alten nicht arbeiten konnten, weil 
Material und Arbeitskräfte fehlten. Einzelne 
staaUioh-e Stellen, wie die iBundesgebäude
v-erwrutuug, die Staatsoper usw., dlie dringe'nd 
verschiedene Reproduktionen und Pausen 
brauchten, waren glücklich, daß ,sie diese von 
uns bekommen kOOlnten. Ich glaube, wir 
haben im Sinne des W.iederaufbaues mit 
dieser kleinen Institution eine sehr positive 
Arbeit geleIstet. 

Da aber kam St. Bürokratius. Die BaCone ' 
mußte doch irg.endw.ie in den V,e'I"Waltungs
komplex eingeoout werden. Das war t)in 
großes Problem, das natürlich zunächst auf 
die fü� den ootre·iJ.enden Refe;renten jeden-
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falls einfaehste Art gelöst wmd,e, indem uns 
der Betrieb der Lic'htbildstelle unte·rsagt 
wurde, und zwar mit der üblichen formalen 
Begründung. nie Sach� ist dann hin und her 
gegangen, wir haben falSt ein Jabr darum ge
kämpft, und jetzt ist diese Lichtbildstelle mit 
gewissen BiIlJSchränkungen, die wir bin
rt·ehmen mußten, um das Wesentlichst,e zu 
retten" endlic'h doch gene,hmigt worden. 

Ein zweites Beispiel : An der Technischen 
Hochschule gibt es einen Kurs für V,ersiche
run.g.stechnik. Er hat bis Jetzt immer zwei 
Jahre gedauert, be-stand ft'1lS einer Reihe von 
Pflichtvorlesungen, g,roßtenteHs mathema ti
scher Natur, die aber sehr stark ineinand·er
gegri:lien haben. Es wa� daher aus ,sachl'ichen 
Gründen notwendig, die Kursdauer von zwei 
auf <tr·ei Jahr,e auszudehnen. D as läßt ,sich 
ohne weiter,es durchführen, weil, die L eute, 
die diese Kurse besuchen, entweder Mathe
matiker oder Juristen sind, also daneben 
ausnahmslos ein reguläre,s acht-semestriges 
Stu-dium absolvieren, ßO daß es für sie nichts 
ausmacht, ob sie die ' vef'Siicherungstechnische 
Staatsprüfung lliooh vi,e'r oder �sechs Semestern 
ablegen. Wir habeTII da·s -an de'r Hochschule 
eingehend .beraten. Di,e Änder.ung kostet den 
Staat nich.t einen Groschen, ebenso wie die 
Liehtbildstelle dem Staat keine Kosten v,er
u rsaeht. Aber auch di,eser Antrag Wiurde vom 
Ministerium abgelehnt. Dort Soitzt irgend ehi 
Beamter, der k-eine Ahnung Vlon der Sache 
hat, an einem Scthrei'btiJsc.h, bekommt den Akt 
zur ErledigllIl1g und bearbeitet ihn nach 
bestem Wissen und Oewissen - ich will hier 
ja nkM die Beamten an.greifen. Was ich an
greife, ist der Geist oder \ni,elmehr d,er Un
geilst -des Papie-rkl"ieges, der unglückseligen 
Aktenschmiererei. Dieser Antrag ist also ab
gelehnt worden. D as hat 'sich in den letzten 
Tagen ereignet. 

Es wird ,si-c-h natürlich auch das wieder 
·einr,enken :lassen. Aber das kO'stet Schrei
bereien, ·es kostet ,uns und den 'Beamten in 
den Mini·ste'rieu Zeit, und es müsS<en sich 
<immer mehr Lellt,e in höchst überflüssiger 
Weise mit · solchen Lächerlichkeiten be
sohäftigen. 

Ein anderes Beispiel: In einem unserer 
Institute ,an der Hochschule wird eine Ange
stellt,e k,rank. Sie bringt dem Vorstand df)s 
llllStibutels ein amtsärztliches Zeugnis, und er 
'schickt sie auf Urlaub . .D.as macht man selbsl-4 
verständlich immer so, ,aber un,glückts'eliger
weis,e hat diesmal das Unterrichrtsministerium 
davon Kenntnis <bClkommen. Der Erfolg war, 
daß der Ang.estellten, di,e doch völlig 'schuld
lO'S war, sO'fort die iBezüg.e e1ugestellt wurden. 
Ich begreife dars nicht. Bitte, begreift es viel
leicht Jemand VOII1 Ihnen? 

Ic.h möchte noch auf die Assi'stenten
bestellungen hinweisen. W-enn man I3.UI eine 
freie, systemiSlierte, also im Stellen plan vor
gesehene AssistentensteIle ·einen neuen Assi
stenten berufen will, 'SlO muß man einen Antrag 
an das Ministerium 'steUen. D er ' Antrag geht 
in <las Unte.rI'lichtsministerium, passiert dort 
veI'lschiedene Abteilun.gen, ge,ht an das 
FinanzminiSJterlum, an das Bundeskanzler
amt und wieder zurück an das Bundesmini
sterium für Unt.ermcht. Von dort kommt der 
Akt dMliIl an die Hochschule. Gleic.hzeitig er
geht eIDe Weisung an das Zentralbesoldungs
amt und, wenn es gut geht, bekommt de:
Mann in einem halben Jahr seine BestE)lluug 
und . nach weHe'ren Woch.en oder Monaten 
a.uch semen . Gehalt. W.arum, frage ich, kann 
diese Einstellung die Hochsc.hule nicht in 
eJgener Regie erledigen? Warum müssen so 
viele SteHen in vollkommen überflüssiger 
We;ise mit 'solchen Angelegenheiten be
schäftigt we.rden? Was mteresSti,ert es das 
UnterrJchtsministerium, das Finanzminish�
rium oder das iBunde,skanzleramt, ob dlieser 
ASSiistent Müller, Maier oder Schulze heißt? , 
Die QualifikatiOlIl des tManne's kann doch nur 
der Ins.ti1tuts- und Lehrkanzelvol'lstand beur
teilen. Es ist noch nie vor:gekQmmen. daß ein 
solches Gesuch aus sachlichen Gründen ab
gelehnt worden wäre. . Es hat nur seinen 
Aktenlauf genommen. . 

Sehen Sie, so Istehen die Dinge, und hier, 
meine Herren, ließ,e .glich durch eine radikale 
Vereinfachung und Dezentralisierung der 
Verwaltung so viel ersparen, daß die Kost.en 
der AsSlist.enten bei weitem hereingebracht 
werden könnten. 

Ich bin mit meinen Ausführungen fertig. 
tch weiß noch rucht, was in der Angelegen
heit weiter geschehen wird. Ich möchte aber 
an alle zuständig�n Stellen den dringenden 
Appell richten, ·sich die ganze Sache< dUtfch 
den Kopf ge,hen zu las,sen. Es ge'ht ndcht an, 
daß man diese Gruppe von Leuten - es sind 
ja nur wenige - dauernd ISO schlecht stellt, 
daß .gie materiell in e'i!uer Weise benachteiligt 
'silIld, die' auf 'die D auer unerträglich ist. Es 
bestehen hier große, Gefahren. Die Hoch
schulen besitzen ffinige äußerst weitvoUe 
Einrichtungen. So Isteht an der Technisc.hen 
Hochschule da,s einzige ElektronenmikrO'skop, 
das e,s derzeit in österreich gibt. Ich weiß 
nicht, ob es nicht vielleicht das einzige' be
triebs'fähige Elektro.nenmikroskop in g,anz 
Europa ist. Em ungeheuer wertvolles und 
derzeit absolut unersetzllic.hes Instrument ! 
Ähnliches gilt auch für andere Institute. 
Wenn . für dies.e wertvollen Sachen nicht 
quaJifl,zierte Leute da' sind, die IStie ,betreuen, 
mit ihnen umg-ehen und sie den Studenten 
vorfühTen können, ohne daß die Appa.rate be
schädigt w�rden, gehen sie zugrunde. 
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Meine Herren, wenn d.as Elektronenmikro
skop zugrundeg-eht scheint dIeser Schaden 
im Budget des Fi8anzmindsteriums natürlich 
nicht auf, abe.r für Öst.erreich lIst das ein 
größere'r Verlust, als wenn: man den Hoch
schulassistenten eine Milldon Sch.illing im 
Jahr meh,r gibt. (Lebhafter BeHali bei de.n 
So�ialisten. ) 

BUIlJdesrat D r. Lugmayer: Hoher Bundesrat !  
Ich möchte die äußerst temperamentvoUen 
Ausführungen des Herrn Bundesrates D ok
to'l" D u s e h e  k .in ednem 'etwas gemäßigteren 
Tempo fortsetren und da.bei vor allem auf 
einen Satz zurückgreifen, der d,em Kollegen 
Duschek in seinem Temperamentsausbruch 
herausgerutscht ist und den man niClht ganz 
ohne Kriti.k lassen darf: daß nämlich die 
Assistenten in eiuer :so großen Zahl - eT Ihat 
'SOgar gesagt die Hälfte � im Jahre 1934 des
halb illegal geworden wären (Btmde,srat Dok
tor D u ,s c h e  k: Oesiilltllflllllgsmäßig bestimmt!), 
weil ,sie schlechter gestellt worden sind. 
Wenn das tatsächlich der -F-all wäre, Herr 
Kollege, müßt,e ich eigentlich sagen: Da 
hapert ,es a·n der wissenschaftlichen QuaH
fikaHon der Assistenten; denn wenn 
man deshalb seine Gesinnung ändert, 
weil aus irg.end welchen Gründen im 
Rahmen der Staatsverwaltung finanzielle 
Sch,wierigkeiten eingetreten Blind, so würde 
das eigentlich jeden Reiz nehmen, für die 
Assistenten einzutreten. In W1r:klichkedt ist 
es aber nicht 'So. In WirkHchkeit ist auch bp.i 
denJ\.ssiSitenten da-sselbe e.iongetreten wie bei 
vielen Professoren, die uns dann >SO viele 
Schwierigkeiten g-emacht haben. 

Aher nun zur Sache. Ieh glaube schon, daß 
es im Begriff der Assiste!Ilte.nstelle liegt, wo
mögliph kedp.-e D aueJ'lstelle zu Isein. Es ist 
nicht so wie beim Mittelschullehrer. W,enn 
dieser seine LehramtspTÜfung gemacht hat, 
weiß ,er, ·er hat leIDe LatUfbah:n. Der Assi
stent rollte: mtweder wirkltich in der Praxis 
·eine Anstellung finden oder, wenn er die 
}'äbigkeiten hat, eine :P,rofessur bekommen. 
W,enn sich Fälle ergeben, daß einer zwölf 
Jahre oder länger Assistent ist, Bollen das 
Ausnahmsfälle und nictht die Regel seilll. Es 
soll -auch nic.ht SQ sein, daß durch das Absitzen 
von As.sistenten}ahren bei den Professoren 
eine gewisse Inzucht im Leh,rbetrieb ent
steht. Es muß also d'ie, g·a:nze Frage etwas 
elastisch behandelt werden. Wenn Bundel8/
rat Dr. Duschek -erklärt hat, daß er von den 
Ausführungen des F�inanzministers unbefrie
digt il8lt, ISO muß ich SRigen, das liegt im W'esen 
der Sache, daß Isie UIlJS niClht vollständig be
fl"iedigt, wehl die ASISIistentenfrage kaum als 
rein fiTIJallZlielle Frage tb'erauSigegriffen werden 
kanu, sondern von der Gestaltung des ganzen 

. Hoehschulootrj-ebes a,bhängt. Es gibt tat
säc.hlich im Hochschulbetrieb sogenannte 
wissenschaftliche Hilfskräfte, die noch Stu
denten sdnd; die- will ich- ausscheiden.. Für 'sie 
ist es j-a voLu Yarbeil, wenn sie in der Nähe der 
Professoren im Bereiche der wissenschan� 
Hchen Behelfe ihre letzten Semester absol
vieren und dadurch ihr Studium rascher ab
schließen können. 

Unbefriedigend iSlt aber dde Stellung als 
wissenschaftliche Hilfskraft, wenn der Be
treffend·e bereits eine wissenschaftlic.he Quali- . 
fikatio'fi ,erreicht, wenn er seine Studien an 
der Hochschule beendet hat und eine soge
nannte wissenschafUlche HiUskraft geworden 
ist. D enn unter gewöhnHC'hen Y,erhältnisseu 
wäre er hier aLs Angestellter zu hetrachten 
und bei einem privaten Arbeitsverhältnis 
müßt,e er nach

' dem PrJivatanges.telltenge-setz 
behandelt werden. Dann wäre e-l" natürlich 
krankenversich·ert und pensionsversichert. 
nie wissepschaftliche Hiff.skraft ist weder das 
eine noch das andere . •  Das ist das, was ich 
bei me·inen Be'sprec.hung-en mi,t den Assi
stenten ISielber als das Unzulänglichste empfun
den habe. Sie drängen am meisten darauf, 
daß wenigstens die Frage d,er Kr.anken
verstcherU!l1g geregelt werd-e. 

Meine Henent Es ist ja klar, daß der 
StaattShetrieh . etwas wenig Elastisches ist, 
und man macht dort oft aus der Not eine 
Tugend und ,aus der Tugend oft wioo:er eine 
Not. Im Laufe der v,ie1.en Sanderungen ist es 
häufig vorgekommen, daß der IPersonalauf
wand restringiert werden mußte und trotz
dem irgend e'ine abzubauende Schreihkraft 
nicht -entbehrt werden konnte. Was hat man 
gemach-t? Man hat einflach den Personalauf
wand -auf den Sachaufwand verschoben. Yiel
letcht .ist die,se nicht ganr.t faire Angelegen� 
heil ein F1inger zeig, wie man überhaupt das 
ganze Hochschulwesen finanziell ela,stische'J" 
gestalten k,önnte. Ich komme darauf noch 
zurück. 

Ich kann mir al'SO ISChon vorstellen, daß 
zum Bei,sp.iel einmal ein größerer ßedarf ist. 
D er Bedarf -an den Hochschulen ist eben nicht 
immer gleich. Wir haben einmal mehr Hörer, 
dann weniger Hörer, manche, Le'hrkanzel ent
wlckelt sic.h, manche geht zurück, nicht weH 
der Prof·essor tüchtig-er oder weniger tüchtig 
ist, sondern weil ja die weniJgsten Hoch
schulen bei uns, mcht einmal die UniversHät, 
Stätten der remen . Lehr-e sind. Wie kann 
dann von der reinen Lehre- die Rede sein, 
wenn die Hochschule fül" fBodenkultur, -He 
Technik, dde medizinische Fakultät und auch 
die phoHosophische Fakultät ,in der Haupt
oSiache BerufsaUtSIbUdU[lgBstätten sind? Nach 
den Aussichten des Beruf-es aber wird hei 
einer ve'rnÜ'llftigen iBerufsberatung die 
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Hörerzahl ,steigen oder sinken. Es müßte also 
mögUch sein, den finanziellen AuflWand 
elasti'sch zu gestalten. 

Es ist doch auch so, daß wissenschaftliche 
Hilfskräfte häufLg vom Professor t,ast nur für 
seine persö.nilichen Angelegenheiten verwen
det werden. Ich kenne . auch P rofessoren, die 
sich für diese Dinge wirklich auf ih-re eigenen 
Kosten eJrnen Sekr·etär halten, der tatlsächlich 

rihre Ar.beiten macht und drabei auch 
wissenschaftlich profitiert. Und ' ich kann 
mir vorstellen, daß diese Aufwände des Pro
fessorls beim Sachaufwand berücksichtigt 
werden; D as wäre schon eine große Ela
stizität. 

Gehen wir ßlOO zu den wirklichen AsslLsten
ten über. Wrie ist die Lage hier? '  Nun, der 
wirkliche Assistent -i'sot krankenversichert, 
aber er ist wieder nieht pension'80ve-rsichert. 
D as ist wiederum eine ganz unmögN-che 
Stellung, denn schließli.c.h. �st er be.reits in 
einem Alter, wo man hei,ratet. Es: .iJst sogar 
vorgesehen, daß er im .sechsten Jahr,e ihabi
l1tationsfähig sein muß, wenn er nich,t die 
Habilitation schon: hinter sich haben muß, 
damit er als .AJSsi�stent weiter verwendet wer:' 
den kann. In diesem Alter ist er noCh immer 
nicht p-ensi�nsber'echtigt. Wo kann man dias 
im 'Bereich der 'Staatsverwaltung sonst noch 
finden? .'"  '� 

# 
nötige Tüchtigkeit be1SIibt, auoo als ProfesSQof 
zu w:irken. Ich würde Isogar ,Sagen, beides mit
einander, denn es wäl"e z! beigrüßen, wenn 
einer Prof,esrsur zum Teil auoh ein wenig 
Praxis V'Orausgi'1ltge. (Beifall bei der öster� 
.reichischen V o�kspaTtei.) 

Vorsitzender: Ich erteile dem Herrn 
Finanzminister das Wort; 

BundelSimhlüste'f für ·Finanzen D r. Zimmer
mann: Hoher \BUIlldeeTrat! Ich. halbe die:sen Aus
führungen hinsichtlich der Fr.age der Assi
stenten vom - .Standpunkt d·er Schule nichts 
hinzuzufügen, wohl .aber vom Standpunkt der 
Finanz·en und muß sagen, daß wir bei dem 
Aufbau des GehaUsschemas :natürlich ge
zwungen sind, uns dem Gehalts,schema nach 
dem Gehaltsüberleitungsgesetz, das für doie 
ge.samte Verwal.tuu.g gilt, a!Il7lupa:sssn. Die Be
züge der Assistent'en und der wissenschaft
lichen Hilfskräfte mußten daher in ,ein ent
:sprechendes Verhältnis gebrae'ht wer,den. Es . 
ist nic:ht so, daß alles' da mit getan wäre, wenn 
w�r nun diese Bezüge peliebi:g erhöhen und 
dafür den Betrag von einer Million Sooilliing 
.aufwenden würden, denn dals Ihätte s.e\l.�t
ver.ständlich seine Rückwirkungen, und eine 
'Solche Regelung d-et Assistentenbßzüge hätte, 
wenn sie ' nicht im Rahmen des Glehaltsüber
le:iuUThgsgesetzes vol'1zogen würde', s,chwe.rwie
gende Konsequenzen auf ·allen Gebieten D as also, meine H�rren, wäre eiS vor allem, Ull!S'erer gesamten Verwaltung. D8Il"aus würde ' was bei die'ser ganzen Assistentenfrage Jn sich eine Reihe von Bei-spiels.foJgerungen ererster Linie ZU berücksricMigen wäre und was geben, denen man kaum mit · Nachdruck den AStsi,stenten selbst am meisten am H e-rzen würde entgege'lltroe·ren können. liegt: die Krankenverosiocherung und die Pe'll-

sionsversierherung; vor ,allem die Kr,anlkenver- Die Frage, ob man die Assistenten als 
sicherung bei den wissenschaftlichen Hilf.s- pensionsbel'iecMigt erklären kann, list durch 
kräften und die Pen-stionsversicherung bei den die Ste1l1Jlll;g den- A'Slsistenten gegeben. Für 
wirklich·en Assistenten. eine Position, die nur vorÜJbergtehender Art 

Der wirkliche AiS'sistent hat Ja auch ' noch ist, kann man wohl keine Pensions-3JllIsprüche 
die Möglichkeit' zu Nebeneinkünften, drus muß gelten -l,assen. n�s [-st elben leider nicht mög .. 
man auch zugeben. Deß!11 wenn er di-e wissen- lich. Dagegen kann die Frag.e der K�anken
schaftlic.he Qualifik1ation, die Halbilitation hat, �verosicherung le'mstllch erwogen weroen. 
kann er Honorardozent iS'ein und weiteTe E'in- Der Aufwand für die Hochschulen ist im 
künfote erhalten. Es i-st natürlich eine Frage, Rahmen unseres Budgets gewiß s.ehr be
ob die Entlohnung nicht \ ver.bessert werden trächtlich. Wir hab en uns bemüht, die Kultur
soll. ' güter, drie uns aus d,er Vell':gangenhoeit her 

Ich wollte damit, meine Herr,etU, nUr aus- überkommen !sind" nach MQg'I.ichkeit in 
führen, daß die ASSlistentenfrage als reine unsere Z'eit he:r:überzur,eU.en und aufr·echt7lu
Finanzfrage vom Standpunkt des Assistenten- erhalten. Wir werden llns nun auf Grund 
standes geSiehen tatsächlich kaum lösbar ist, unselrer finanzieUen Situation darüber klar 
sondern ' daß es ,eine Frage i,st, die mi,t der werden müssen, wieweit wir sie uns-eren Be
gr,ößel"oo Autonoonie rund Elastizität des gan- dürfnissen entsprechend ausbauen und. aus
zen Hoehschulleoom:; aufs innigste zUJsammen- ge;g,talten können. Hier ·· wird S'icherlich ein 
hängt. D er AS'sistent soU uns ein sehr wert- Entgegenkommen der Finanzverwaltung 
voller Mensch im R-ahmen des Iganzen wissen- n icht verolllaClhlä'Sstgt, sondern gerne gebraoht 
schaftlic:hen Betriebes sein. Er 8'01l, we11lIl ·er werden, natürld.ch wirod es sich aber in dem 
in diesen Beruf eintritt, die AussIcht haben, Rahmen bewegen müsSten, den uns unser 
vor allem in dire Praxis gehen zu können eng·es Budget an und für sieh auf allen Ge
oder, wenn es i-bm mögl�iah ist UJlld er die I bieten gibt. 
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Hinsiootlich dier ,Elastizität der Verwaltung 
dürfen wiJr Ersparungs:maßnahmen, wie sie 
hier beispielsw.eiJSe ange.führt wuoo:en, in 
ihrer Bedeutung Dlicht überschätzen. Wenn ein 
Akt einen überflüssig llangoo Wie'g nimmt, 
dann mag dies in einzre.Lnem Fällen auf ein 
Organ der iBürokratie -z1II1'Ückzuführen sein ; 
das gebe .ich! ohne weiteres zu. Ein igroßer 
Teil der in der VerwaltU!D.g tätig:en Menschen 
ist jedenfallS' dauernd bemüht, ei.nen über
flüssig langen Lauf von Akt,en zu v-edündern. 
Daß dies nrieht ganz geliingt, He-gt nicht altein 
in gewioSSlen Trägheitsmomenten der Vierwal.: 
tung, sondIem, darin, daß eine ,ganze Reihe 
ähnJioo ge,lag,erter Fälle von großer Be
deutung sein kann, !sei eiSI vom Standpunkt 
der Finanzpoldilik, sm es vom Stanldpunkt der 
Res'SOrtpolitik odeT vom Standpunkt der ' ge
samten P,el'1SiOlIl'alpolitik, die im Bundeskanz
leramt -konzentriert äst. 

De'r Grundgedanke der Personalpolitik ist 
der eines einheitlichen SCih:emas; da'SJ in sich 
-einen gew.i:SISIen. Ausg1Jeich erm"Öigllicht und 
durc.h di·e Stellenpläne ihdnsichtlicl1 der Posten 
.in' seinem ganzen' Bau eine Orundlage und 
EI'igän1JU!lltg etI'lhaltoo und! sohließliClh amen 
AUJSgledclI -auch z'Msch,en den leinzeinen 
Ressortintel'leSlsen ermöglri'Choo soll. Wenn 
d:ie'Soe 'GIrundtlagen einmal halbwegs v,erläß
licl1 sein werden, darm wi-rId man Isicherlich 
auch von <fier in der Zentrale beute iIlIoch 'se1h.r 
ängstlicb gehüteten Vorgangsweise absehen 

. können Ulßd an d1e einz.e1nen Stellen Ermäch
tigungen ge-ben können ,und geben müssen, 
damit diese dlie notwendigen VIOI'I1rehrUIligen 
aus eigenem treffoo können. 

J)erzeit ist nooh aUes dm Fluß, die ganze 
V,erwaltung steht in einem ungeheuer schwLe
J'lig'en Kampf auoh mit iSioheinbar klemsteu 
uoo unbedeutendsten Schwierigked1en, die UDtS 
aUen tägHeh ,entgeg-enstehen Wld die eben 
nUll" schrittweise überwunden werden 'können. 
Nie-mand, den- diesen Kampf nicht selbst mit
macht, kann ermetS1S1en, wie aufreibend er ist. 
Die Herren, die :sich ,an den HochscllUlen 
aucob mit V.erwaltungsfragen befassen, werden 
reichlich Gelegenheit haben, die!:; selbst be
.stätigt zu sehen. Wenn maat dem die Ver
hältnisse in der zentralen Verwaltung gegen
üooI'!Stellt, dann kann man sagen, daß ,es 
draußen naturgemäß nur halb "so arg ist Die 
klein'Sten Fr.agen, um die man sich in norma
len Zeiten 'Überhaupt nicht zu kümmern 
brauchte, müssen ja ,beute bis zum Minister 
getragen werden. Ich bitte also, bei der Be
urteil ung der Beamtenschaft, die unter den 
größten Schwderiglreiteni kämpft, nicht zu 
streng ins Oerioht zu gehen, weil es unge
recht wäre. Die Beamtenschaft iJ:eistet ihr 
voll ,gerüttelt .Maß ,8!II! Pfliehterfüllung unter 
oft ungeheuer sehwierlgen Vel'lbältnissen. 

Auch das Zentr:albesoldu.rugftllmt bemüht silili, 
seiner A uf'gabe g.el"ecbt zu werden. Oft :ist es 
aber - so, daß ,eine Regelung, die bea�ichtigt 
und die durchzuführen man auch entschlossen 
war, in , der pn-aktiosOO:elll nurchfÜlhrung eine 
VerZlÖgexuug erleidet, ,m1t der m8!Il nicht r.eeh
nem lronnte. , 

Was d1e konkrete -Frage der Bezüge der 
Beamten -anlangt, hier also die BezügIe; (ler 
AsSliJSltenten und der wisseIllSiClhaftlioehen HitUs
kräfte, muß ich darauf a:ufmer.msam -machen, 
daß di'ese .Heruge dem Niveau nach dem Ge
haltsg·�e� ent'sprechen und daß d;azu alle 
jene MaßI1a1hmem, kommen, die man ' für not
wendIig lemchflet, um das Niveau der Beamten
be'zii:ge, den Zeitv-erhältni'SlSen und den bud
getären V;erhältuissen �entsprecheud zu ge
IstaUen. Konkret kommen ,also zu dies�n Be
züg8l1l! noch die Teuerung.szula�en - 'soweit 
die Anspruch'sber,eehiligung gegeben ist, auch 
dioe Familienzulagen -, die j.a . inzwischen, 
wie- dem Hohen Bundesrat 'bekannt ist, bils
her zweimal zuerkannt w.u,roen-. 

Vorsitzender: Die AlIJSlSprach:e ist :somit he
endet. Anträge sind ndeht gestelI� worden, 
d1-eser Punkt ,iSlt damit -erledigt. 

.Wir kommen nun zum letzten Punkt der 
Tagesotdrnung: Wahl der Mitglieder in den 
ständigen gemeinsamen Ausschuß im 8irrune 
des § 7 de,s Finanz",VermSlSuugsgesetzes. 

Im Sinne des :genannten Paragraphen ist 
vom Nationalrat und vom Bundesrat gemein
sam !ernn Is,tänd·1g;e'f AlIJSlsdbmß zu b iMen, in d-en. 
die beiden Körperschaften je 18 MitgliJedoer 
zu entsenden haben.. Die W-ahl erfolgt nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl. Der 
Bun,desr:at muß aus' ledern Land mindestens 
ein Mitglied enbsenden. Für jedes Mitglied 
dieses Ausschusses ist in gleicher Art ein 
Ersatzmann �u he'steUen. 

Es sind folgende Waihlvor,sehläge ein·ge
gangen : 

Als Mitglme'r : D r. F 1 oe! :i s c h .a c k e- r, 
E tg g e n d 00 'r f e r, W e i n  d I, R e h r 1, 
G r o ß a u e �  Z i n g �  V ö g e �  H o n � � 
P o p  oll 1 0 'r .u m, oS t 'e' i d I, K l e i  n, A d I
m .a n. n  IS e d  e r  'Und M 1 1 1 w i ls c h. 

Als Ersatzmitglieder: Dr. tng. L e e h n e r, 
P 'e h m, D r. S t a m p f l, lng. H o c h l e,i t
n e r, .g e h  a i d r ,e i  t e  r, lug. L i P p, L e i s
s i Ol .g, S l a  v i k, E n Z f e  I d -e r, 0 f e on b ö c k, 
M o ß ih 'a m m e r, Ur. H i ,e r m a n n und 
F 'r e u n d. 

• 
Gemäß § 58 der Oeschäf·t$Ordnung wird 

beschiOSIsen, von der Wahl mittels Stimm
zettel Abstarnd ru nehmen. 

D.er Wahlvorschlag wird einstimmdg g e-
n e h m i g t. . 

. 
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Vorsitzender: Die T�OOo:J.ung ist e r
s � .h ö p f t. 

Da somit alle' 
Ge.SIetzesvodagen erledigt 

wrOMeiIl sind, die der Nationalrat .i!IlJ seiner 
Frühjahl'lSSle'9Sion ber.aten Ullld lbesiohlossen hat, 
wird nun auch der iBuooeBlr:at �ä'llgere Zeit 
nicht msammelll:treten. Es muß m�t dem Zu
sammentritt des BundesrateS! in detr :ersten 
HäUte des Oktobers gerechnet werden,. 

Ich wünSC'hIe allen Mitgliedern des 'Bundes
rates ,eme gute Erholung und einen schönen 
Urlaub. Der Herbst soll ,uns wied,er m 'neuer, 
saobUoher 'und fruchtbrängender Arbeit zu
sammenführ·en. ('Lebhafter .allgemeiner Bei
fall.) 

D.ie Sitzung i&t g e :s c 'h l o s  s e n. 

Schlui 'der Sitzung: 12 Uhr 55 Minuten. 

Druck der österreidtischen Staatsdruckerei. 5748 47 
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